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Mit Acbersichtstarte aller preußischen Wasserstraßen
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K8 Seiten . 1 — Mark .

Mit der Annahme der Kanalvvrlage im preußischen Abgeordileten
und Herrenhaus tritt die Durchführung dieses in wirtschaftlicher, tech¬
nischer und finanzieller Hinsicht so hochbedeutsameu Gesetzes erst recht
iu den Vordergrund , Vorliegende , von berufener Seite herausgegebene
Ichrift über Entstehung , Bedeutung uud Nutzen der projektierten Wasser¬
straßen mit besonderer Berücksichtigung der Parlamentsverhandluugeu
ist daher ^ . ^- - ' . ' -

unentbehrlich sowohl für die Gemeinde - und Verwaltungs¬
behörden , Handelskammern zc . , wie auch für die beteiligte n
Schisfahrts -, Industrie - und Handelsgesellschaften , fiir
deren Verbände ?c . , sodann für eine Reihe Gewerbetreibender
im Gebiete des Wasserstraßcnnetzes,

Die Zeitschrift „ Vulkan " , Frankfurt a , M ., schreibt ^ , , . , Die
großen Borteile , welche durch die Schaffung dieser neuen Verkehrsmittel
dein Land geboten werden , sind in dieser Broschüre sehr ausführlich
behandelt , und dürfte es allen denjenigen , welchen es nicht möglich war ,
die Verhandlungen in den Zeitungen genau zu verfolgen , eine Leichtig¬
keit sein , sich in dieser umsangreicheu Materie in kürzester Zeit zu
oricutiereu . Durch Beigabe einer Uebersichtskartc in mehrfachem Druck
der preußischen Wasserstraßensysicme, wird der Wert dieser kleineu
Broschüre erheblich erhöht .

Dem „ Industrie - Anzeiger " entnehmen wir ! Die Arbeit bürste
den , Bedürfnis jener weiten Kreise entgegenkommen, in denen Einzel¬
personen und Korporationen au der Durchführung deS Gesetzes irgend¬
wie interessiert sind .

Das Buch bm' fic in besonderem Maße auch das Verständnis für
das Gesetz fördern helfen , da es die zu erwartenden großen Vorteile
d ^r ^ annlanSführungen überzeugend hervortreten läßt .

2u bsxietion 6urcii alls KucKKanälungsn .

-



Die Kolonial - Vilanz .

Bilder aus der deutschen Aolonialpolitik

auf Grund der Verhandlungen des Reichstag -

im Sessionsabschnitt M5/06

dargestellt von

M Grzberger
M . d , R

«N » Ml

«TZ ^
cuz ?̂

^ ^
-«.^

.S«
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Vorwort .
Die Reichstagsverhandlungen im Winter 1905/06 waren für

die deutsche Kolonialpolitik von weittragender Bedeutung ; nachdem
vor 20 Jahren das Deutsche Reich in die Reihe der Kolonialmächte
eingetreten ist , hat nunmehr der Reichstag die Bilanz der zwei ver¬
flossenen Jahrzehnte gezvgen , Sie war in wirtschaftlicher Hinsicht
nicht vielversprechend , wenn sich auch einige Ansätze auf eine bessere
Zukunft zeigen ; in moralischer Richtung aber bedeutet die deutsche
Kolonialpolitik kein Ruhmesblatt in der Geschichte unseres Volkes ,
und es ist ein herzlich schlechter Trost , sich sagen zu müssen , daß bei
anderen Kolonialvölkern es auch uicht besser sei .

Der Verfasser dieser Broschüre stand in diesen Debatten weit
mehr im Vordergrund , als ihm persönlich lieb war ; denn angenehm
ist ein solcher Kampf nicht ; aber er hat es als Volksvertreter als
seine Pflicht aufgefaßt, gegen die ihm bekannt gewordenen Mißstände
in der Kolonialverwaltuug auszntreten , jedoch nicht nnr kritisierend ,
sondern auch Wege zeigend , die eine bessere Zukunft erhoffen lassen !
Trotzdem dürfte seit Bestehen des Reichstages keines seiner Mitglieder
in einer solchen persönlich gehässigen Weise von einem Teil der Presse
— in erster Linie von der sog . kolonialfreundlichen — angegriffen
worden sein . Tut nichts und nützt nichts ! Ich gehe meinen Weg ,
den mir Pflicht und Gewissen vorschreiben !

Vorliegende Schrift aber soll einem weiteren Leserkreise die
Möglichkeit geben , sich ein eigenes Urteil zu bilden ; deshalb sollen
hier nur die Tatsachen redeu . Das Material ist fast ausschließlich
deu stenographischen Berichten des Reichstags entnommen .

Wer dasselbe ruhig und sachlich Prüft , der wird mit dem Ver¬
sasser zu der Ueberzeugung kommen , daß nur ein tiefer Schnitt das
schon lange eingefresseneUebel beseitigen konnte , daß aber dieser im
Interesse des Mutterlandes und der Kolonien notwendig war .

Berlin , im April 1906 .

Der Verfasser .





Rückblick aus die Ergebnisse der deutschen Rolonialpolitik .

Die deutsche Kolonicilpolitik feierte in diesem Jahre ein Jubiläum ;
20 Jahre siud verstrichen , seitdem Fürst Bismarck auf Veranlassung
hanseatischer Kaufleute den Kurs des Reiches in das koloniale Fahr¬
wasser gelenkt . Aber dieses Jubiläum gibt keine Veranlassung zur
Festesfreude ; denn das Reichsschiff hat in diesem Fahrwasser so viele
schwere Stöße erlitten , daß der erste Kanzler , wenn er diese voraus¬
geahnt hätte , wohl nie diese Fahrt unternommen haben würde . Hellte
sitzen wir in der Kolonialpolitik tatsächlich fest ; die Ausstände und
Unruhen iu Südwestafrika , Ostafrika und Kamerun mit ihren riesigen
Opfern an Geld und Menschenleben scheinen mir auf den Zusammen -
bruch unserer bisherigen Kolonialpolitik hinzudeuten . Jedenfalls aber
steht das eine fest , daß die schlechte Finanzlage des Reiches ohne die
hohen Ausgaben für die Kolonial - und Weltpolitik nie herbeigeführt
worden wäre . Wenn man deshalb daran geht , die Finanzen des
Reiches zu verbessern , so muß iu erster Linie Fürsorge getroffen
werden , daß nicht die Kolonial - und Weltpolitik alle jene Summen
verschlingt , die man jetzt dem deutschen Volke auferlegen will , und
daß wir in kürzester Zeit wieder vor demselben Finanzelend stehen
wie heute . Reichsfinanzreform und Kolonial - und Weltpolitik stehen
deshalb im ursächlichstenZusammenhang .

Die Ausgaben für die Kolonialpolitik haben
vor 20 Jahren mit kleinen Summen eingesetzt . 1885 wurden für
die Kolonialpolitik insgesamt rund 348 000 Mk . ausgegeben ; 1895
schon 6 107 100 Mk . , 1904 149 490 600 Mk . Die Kosten für die
Kolonialabteilung dahier sind geradezu lawinenhaft angewachsen und
belaufen sich seit 1885 auf 6 78 ? 810 Mk ., die für die Kvlonial -
verwaltung von Kiautschau im Reichsmarineamt auf 404 000 Mk . —
hier scheint sich mit der Zeit ein zweites Kolonialamt entwickeln zu
wollen — . Die einmaligen Ausgaben der Kolonialabteiluug sind
186 710 300 Mk ., der Reichszuschnß für Kiautschau , ein Fleck Erde
mit 500 ylcm , bereits 85 933 800 Mk . ; die Kosten der ostcisiatischeu
Expeditiou sind bis heute 274 106 900 Mk . und der südwestafrikcmische
Aufstand kommt bereits mit 182 848 900 Mk . in Rechnung ; dazu
tritt noch der Kaufpreis für die Südseeinseln mit 16 750 000 Mt .
Die Kosten für die Flotte und die Jndiensthaltung der Schiffe an
den Küsten unserer Schutzgebiete , die Dampfersubventiouen und die
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Ausgaben der Reichspostverwaltung in den Kolonien sind hier nicht
in Rechnung gestellt , und doch ergeben sich in den 20 Jahren
Kolonialpolitik bereits 753 542 300 Mk . Ausgaben ! Also
eine Summe von über 750 Millionen ! Was wir an chinesischer
Entschädigung je erhalte « , wird reichlich aufgewogen durch die neuen
Ausgaben für Unterdrückung der afrikanischen Unruhen !

Die Kolonialgeschichtealler Völker lehrt , daß die Summen , die
das Mutterland für seine überseeischen Besitzungen ausgibt , nie ganz
erstattet werden . Aber andere Kolonialmächte haben doch eine recht
überreichliche Gegenleistung im Handel mit ihren Kolonien !

Wie sieht es nun hier mit unseren Kolonien aus ? Das
Statistische Jahrbuch gibt vom Jahre 1891 ab Auskunst über den
Handel der Kolonien mit dem deutschen Zollgebiet . Dieser
beträgt bis 1904 die Snmme von 282 063 100 Mk . ; rechnet man
für die Jahre 1885 — 1890 je 6 Millionen pro Jahr , so ergibt sich
ein Gesamthandel von rund 318 MilIionen Mark . Aller¬
dings müssen von dieser Summe wieder alle jene Gelder in Abzug
gebracht werden , welche für die Bedürfnisse der Beamten und Schutz -
truppen , für Regieruugsbanten usw . eingeführt worden sind !

Wir haben somit das seltsame Resultat vor uns , daß das Reich
für seine Kolonialpolitik in den letzten 20 Jahren über 750 Millionen
Mark ausgegeben hat , der Gesamthandel aber nicht einmal die Summe
von 320 Millionen erreicht . Wie verschwindend diese letztere Summe
ist , besagt am deutlichsten die eine Zahl , daß unser Ausfuhrhandel
nach der Schweiz im Jahre 1904 , also in einem Jahr , über
324 Millionen betragen hat ! Diese statistischenZahlen mögen hart
und unangenehm sein ' aber sie können , weil sie die Wahrheit über
die Kolonien Predigen , nicht mit Schweigen Übergängen werden .
Diese Zahlen sind besonders für jene Kreise gemünzt , welche den
wirtschaftlichenWert unserer Kolonien nicht laut geuug rühmen können .

Die Zentrnmsfraktion hat nie einen Zweifel darüber gelassen ,
daß sie die Kolonialpolitik in erster Linie im Interesse der Missionen ,
des Christentums und der Knltur nach Maßgabe der Finanzen des
Reiches unterstützt . Aber auch hier sind manche bittere Ersahrungen
nicht erspart geblieben . Die prinzipielle Stellung des Zentrums hat
der Abg . Wiudthorst bereits am 28 . November 1885 dahin zusammen¬
gefaßt :

„ Wir sind beschuldigt worden , Feinde der Kolonialpolitik zu
sein . Nein , das sind wir nicht ; wir wünschen , daß die Erde über¬
haupt nicht in einem solchen Maße bereits verteilt wäre ; denn gute ,
gesunde Kolonien sind allerdings ein Bedürfnis bei der Ueber¬
bevölkerung , an der wir leiden und aus der es sich erklärt, warum
gerade in den Gegenden , die von jenseits des Meeres eigentlich nichts
wissen , in Württemberg , Baden und Pfalz , das meiste kolonialpolitische
Geschrei existiert . Ich muß also ein für allemal meine Freunde und



— 9 —

mich gegen eine derartige Beschuldigung verwahre » . Für vernünftige
Kolonisationen sind wir , werden wir sein nnd werden auch Opscr
dafür dringen , aber für Aventuren nicht . Eine Bedingung jeder
Kolonisation wird es bleibe » , daß das Missionswcsen voll und ganz
hergestellt wird ; denn wir werden doch nicht die Eingeborenen , unter
denen wir uus niederlassen , nach dem Beispiel anderer Volker nieder¬
schießen und ausrotten ; wir werden sie zivilisieren , wir werden sie zu
uns hergewöhnen und zn wirklichen Menschen erziehen wollen . "

Mmi kann auch nicht mit der Behauptung kommen , daß eine
große A nzahl Deutsche r in den Schutzgebieten ihren Lebens¬
unterhalt finden ; der Versuch , unsere Kolonien , soweit es das Klima
zuläßt , als Ausiedlerkolouien auszubeuten , darf bereits als gescheitert
angesehen werden . S n d w c st a f r i k a hat man meistens früher so
sehr gerühmt ; jetzt hört man neben anderem schon , daß nur 50 090
Weiße sich dort niederlassen können , d . h . die Bevöltcrnngszahl einer
deutschen Mittelstadt . 1894 lebten in unseren Kolonien nur
1435 Deutsche ; 1904 : 5495 ; die Zahl der Deutschen in Kiantschan
ist aus dem Statistischen Jahrbuch nicht ersichtlich , ebenso nicht , ob
Beamte und Militär mitgezählt sind .

Ursachen des kolonialen Fiaskos .

Der Umstand , daß in unseren größten afrikanischen Schutz¬
gebieten Unruhen herrschen und Aufstände anSgebrochen sind , läßt er¬
kennen , daß diese nicht lediglich auf lokale Ursachen zurückzuführen
sind . Solche mögen mitgewirkt haben , aber es gibt Ursachen , die
allgemeiner Natnr sind , nnd solche sollen hier behandelt werden .

I . SMemlosigkett in Ser holonia >poliM .
„ Was wir in der Kolonialpolitik besonders vermissen , das ist

ein bestimmtes Kolonialprogramm , eine einheitliche Kolonial¬
politik . Freilich weiß ich , daß das allerschönsteKvlonialprogramm
noch lange nicht rnhige Kolonien schafft . Es kommt anch hier in
erster Linie auf die Ausführung desselben an . Der Herr Reichs¬
kanzler hat nun am letzten Samstag auf sein kolonialpolitischesPro¬
gramm hingewiesen , das er im Dezember 1904 entwickelt hat . Aber
ich gestatte mir zu bemerken , daß ich dieses Programm nicht für
genügend ansehen kann . Er sprach von dem Mechanismus der
Zentralinstanz , er sprach von einer Aenderung in der Organisation ,
die auch ich teilweise für nötig halte , die ich ans anderen Gebieten
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wieder für verfrüht ansehe . Was ich aber vermisse in unserer ganzen
Kolonialpolitik ist einmal eine Darlegung der Grundsätze , nach welchen
in den Kolonien gewirtschaftet werden soll , wie solche der Herr
Reichskanzler proklamiert hat in seiner Handelspolitik, in seiner Agrar¬
politik und in seiner Sozialpolitik . Gerade über diese Grundsätze ist
bisher seitens des Bnudesratstisches noch nie, ich glaube nicht zu weit
zu gehen , wenn ich sage , in den letzten 20 Jahren überhaupt eine
bestimmte Erklärung abgegeben worden .

Es ist in der Oeffeutlichkeit das Wort von der System -
losigkeit unserer Kolonial Politik geprägt worden . Ich
unterschreibe diesen Ausdruck vollständig ; denn ein System in unserer
Kolonialpolitik kann ich nicht herausfinden . Jeder Kolonialdirektor
hatte bisher sein eigenes System , und das des Nachfolgers stand
sehr oft im größten Widerspruch mit dem des Vorgängers . Ja , der
Nachfolger hatte oft einen großen Teil seiner ganzen Arbeitskraft
darauf zu verwenden , daß er die Fehler seines Vorgängers wieder
gut gemacht hat , und ich bin objektiv genug , zuzugestehen , daß gerade
der letzte Kolouialdirektor Herr Dr . Stuebel am allermeisten unter den
Fehlern seiner drei Vorgänger gelitten hat , und daß er einen Teil
seiner ganzen Arbeitskraft aufwenden mußte , um die verfehlte Kvlonial -
volitik insbesondere betreffs der großen Landgesellschaftcn wieder gut
zu machen . Der Herr Reichskanzler hat bereits am letzten SamStag
erklärt , er gebe gern zu , daß auf kolonialpolitischem Gebiete grobe
Fehler begangen worden seien , daß es aber keinen Zweck hätte ,
weiter darüber nachträglich zu streiten , wie sie hätten vermieden werden
können ' worauf es ankomme , sei jetzt , dahin zu wirken , daß diese
Fehler in Zukunft vermieden werden können , um vorhandene Miß¬
stände zu beseitigen . " ( 12 . Sitzung v . 14 . Dez . 1905 .)

II . Auswahl Ser Keamten .
„ Die Hauptvorwürfe gegen die Kolonialabteilung fasse ich dahin

zusammen , daß die Kolonialverwaltung eine ungemein unglückliche
und ungeschickte Hand in der Auswahl ihrer Beamten gehabt hat .
Gewiß , Menschen sind wir alle , Fehler kann jeder einmal begehen ,
ja , zweimal , dreimal und noch öfter , aber wo die Mißstände zu
häufig sind , muß das doch auffallen . Ich will nicht all die Namen
von Beamten aufzählen , an welche sich allbekannte Kolonialskandale
geknüpft haben , auch nicht dasjenige , was ich auf Grund von Akten
kenne , aber ich will auf einen anderen Punkt eingehen , den Kolonial -
lmreaukratismus .

Schon im Jahre 1849 hatte der hervorragendste englische
Kolonialpolitiker im Kampfe mit dem englischen Kolonialburean -
kratismns gesagt :
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daß die englische Kolonialbureaukratie bei weitem nicht so
schlecht sein würde , wie unter ähnlichen Verhältnissen etwa die
preußische sein würde .

Damals gab es diese noch nicht . Aber er hat nicht zu viel gesagt :
es ist noch schlimmer gekommen . Ist bei uns im deutschen Vatcr -
lande schon die Bureaukratie unerträglich , so wird sie draußen in den
Kolonien direkt zur Vernichtung eines sreien Ansiedler - und Kcausmann -
standes . Ich könnte aus dieser Kolonialbureaukratie möglichst hübsche
Szenen mitteilen . Z . B . in Kectmaushoop hat sich folgendes ab¬
gespielt . Ei » Deutscher wollte ein kleines Hotel mit 10 — 12 Zimmern
bauen . Er trng den Wunsch dem Bezirksamtmann vor und mußte
einen Bauplan einreichen . Nach einiger Zeit kam ein Polizist und
teilte ihm mit , die Bauerlaubnis könne noch nicht gegeben werden ,
weil der Bauplan nicht m allen Dingen einer preußischen Verordnung
von 1865 entsprach (Hört ! hört ! Heiterkeit ) , weil zwei Zimmer
nicht genügend Luft und Licht hätten !

Nun ein anderes ! In Togo hat ein Schriftwechsel zwischen
einem Bureauvorsteher und einem Assessor sich abgespielt , der bis
nach Berlin hinein seine Wellen geworfen hat . In diesem Schrift¬
wechsel wurde nutcr anderem auch darüber gestritten , ob ein Burcau -
vorsteher gegenüber einem Assessor „ ergebcnst " sagen dürfe oder die
Formel „ gehorsamst " cinznwenden habe . Und diese weltbewegende
Frage hat nicht nur alle Instanzen durchlaufen , sondern auch im
August t904 das Kolonialamt beschäftigt . Es ist entschieden worden
zugleich mit anderen Fragen , daß ein Burcauvorsteher gegen einen
Assessor in Togo „ gehorsamst " zu suhlen habe .

Einen besonderen Vorwnrf muß ich der Kolonialverwaltung
deshalb machen , weil sie Beamte draußen angestellt hat , vor denen
man direkt warnte , von dem ein früherer Gouverneur sagte , er gebe
absolut nicht die erforderlichen Garantien , » ud mau tonne ihn nur
dann anstellen , wenn man gar keinen besseren finden würde . Trotz¬
dem ist der Betreffende an die Spitze einer Kolonie gestellt worden .
Man wird auch nicht sagen können , daß die Kolonialverwaltnng von
hier aus alles getan hat , um den Mißgriffen der Becimtenwell
draußen genügend entgegenzutreten . Ich habe sehr interessante Bei¬
spiele für die Wirklichkeit und Theorie vor mir . Das Königsche
Handbuch über das Konsulmwesen schreibt Seite 111 :

Nach einem Zirkular des Reichskanzlers ist den Beamte » einzuschärfen , daß
es ihre Aufgabe ist , Deutschen und sonstigen Europäern in Anoübung ihres
Berufes und Gewerbes mit Wohlwollen eiitgegeuzukviumcn uud sie zu unter¬
stützen , weil die Förderung der wirtschaftlichen Verhältnisse den rwniclnustcn
Teil ihrer dienstlichen Tätigkeit bildet . Sodann haben die christlichen
Missivnsgescllschnften mit ihrer segensreichen und für die kulturelle Entwicklung
der Schutzgebiete unentbehrlichen Tätigkeit Anspruch auf weitgehende amtliche
Unterstützung. (Hört ! hört ! in der Mitte ,)
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So die Theorie . Nun die Wirklichkeit ! In den Tagen vom
23 . bis 25 . November 1904 sah sich der scheidende Kolvnialoirettor
Dr . Stuebel veranlaßt , eine Vereinbarung zu treffen , in der sich auch
folgender Punkt 9 vorfindet :

Es wird das Gonvcrnemcnt angewiesen , dafür Sorge zn tragen , daß , falls
der Brauch eingerisscn sein sollte , wonach von den Beamten ans Reise n
Von den Eingeborenen Weiber zum geschlechtlichenVerkehr gefordert werden ,
den Beamten ein solches Verhalten als mit ihrer Würde unvereinbar ver¬
boten wird . Auch soll es unstatthaft sein , daß Soldaten , Dolmetscher und
ähnliches farbiges Personal von Beamten beauftragt wird , die Herbeischnffuug
von Weibern für den Geschlechtsverkehr zn vermitteln .

Ich sage mir : wenn die Zentralinstanz in Berlin sich veranlaßt
fühlt , ein Abkommen , in dem sich dieser Punkt findet — was in
keiner Weise in Abrede gestellt werden kann — , zu treffen , so ist das
entweder die schwerste Anklage gegen die Beamten , die seither draußen
waren , oder aber man traut den Beamten nicht , die man künftig
Hinansschicken will — eine andere Erklärung für den Abschluß dieses
Abkommens kann ich mir nicht geben . "

III . Msieüler uns Sesellscdaften .
„ Nun sage ich aber nicht , , daß unsere Kolonialabteilung hier in

Berlin allein schuld sei an diesem Zusammenbruch : es haben hier
eine ganze Menge von anderen Faktoren mitgewirkt , und es trifft '
jedenfalls ein gleich großer Teil der Schuld sowohl das Verhalten
unserer Kolonialgesellschaften wie das Verhalten unserer Ansiedler
selbst . In bezug auf das letztere will ich nicht hinweisen auf die
Aussühruugeu, die ich mir im vorigen Jahr zu machen gestattet habe ,
als es sich um die Entschädiguugsfrcige handelte ; ich kaun mich zu -
nüchst begnügen mit dem Hinweis ans eine Broschüre der Frau
Sonncnberg , die interessant ist , uud die gerade zeigt , wie in Süd¬
westafrika die Händler nnd die Ansiedler mit den Eingeborenen
umgegangen sind , so daß manche Händler und Ansiedler sich einfach
in den betreffenden Gegenden nicht mehr sehen lassen konnten , weil
sie fürchten mußten , daß die Schwarzen sofort Rache au ihnen
nehme » würden .

Wie die Gesellschaften gewirkt haben , davon hat ja die breite
Öffentlichkeit ein ungeschminktesBild in diesen : Sommer erhalten ,
als zuerst die Gesellschaft „ Süd - Kamerun " ihre schweren Anklagen
gegen die Batangafirmen erhob . In dieser Anklage der Gesellschaft
Süd - Kamernn heißt es unter anderem :

Die Karawanen der Batangafirmen — die auch in Kamerun tätig sind —
verwüsten die ganzen Dörfer der Eingeborenen , indem sie die Eingeborenen
verjagen , von ihren Hütten Besitz ergreifen uud das vorhandene primitive
Hausstnndsgerät zu Feuerungszwecken benutzen . Sie rauben den Ein¬
geborenen die Weiber und verüben bei dem geringsten Widerstand schwere
Mißhandlungen .
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So häuft sich eine Anklage auf die andere . Die Batangafirmen
haben sofort energischen Widerspruch gegeu diese Anklage erhoben .
Daraufhin ist mitgeteilt worden , daß eine amtliche Untersuchung der
beiderseitigenAnklagen vorgenommen werden sollte . Es dürfte jeden¬
falls interessant sein , das Resultat dieser amtlichen Untersuchung zu
erfahren . "

IV . ssiscde EingevorenenpoiiM .
Den Kern der falschen Maßnahmen unserer seitherigen Kolonial¬

politik erblicke ick) aber in der total verfehlten Eingeborenen¬
politik . In den zwei Fragen , in der Landfrage und in der Frage
des Kreditgebens , sind von feiten der deutschen Kolonialpolitik nicht
diejenigen Maßregeln getroffen worden , die absolut notwendig sind .
Wenn ich dem hohen Haufe nur ein kleines Bild des Prügeluinvesens
in den Kolonien entrollen wollte , oder der Behandlung , welche die
Eingeborenen zu erfahren haben , wenn sie eine Gefängnisstrafe ab¬
zubüßen haben — man würde sich mit Entsetzen von diesem Bilde
abwenden müssen .

Was ich aber für total verfehlt halte , das ist die Einführung
des Arbeitszwanges in unseren Kolonien . Man mache doch
dem deutschen Volke nicht vor , daß die Zauberer die Hauptursache
des Aufstandes in Deutsch - Ostafrita seien . Mir sagte ein guter
Kenner DeuM -Ostafrikas : das ist eiu falscher Zauber , deu man euch
vormacht . (Heiterkeit .) Die Hauplursache des Aufstandes in Deutsch -
Ostafrika ist die Einführung des Arbeitszwangs . (Hört ! hört !)
Einige Bezirkshanptleute haben ohne weiteres , ohne daß sie durch
eine Kaiserliche Verordnung oder eiue des Gouverneurs dazu besugt
waren , den Arbeitszwang eingeführt , den alle Kolonialmächte der
Welt schon längst verworfen haben , den man weder in englischen noch
in französischenKolonien kennt . Mit welchem Resultat ? 24 Tage
lang mnßten die Eingeborenen in den Banmwollanpflanznngen arbeiten .
Und was haben sie dafür erhalten ? Für 24 Tage K Pesas ,
12 Pfennig , das macht pro Tag V2 Pfennig ( Hort ! hört !) ; in anderen
Fällen ist 1 Pfennig oder 2 Pfennig Tagelohn den Arbeitern bezahlt
worden . Das haben die Eingeborenen direkt als eine neue Strafe
aufgefaßt , sie sind iu die Missionen gelaufen und haben gefragt ! was
haben wir denn der Negierung getan , daß wir jetzt in diesem erhöhten
Maße zur Zwangsarbeit herangezogen werden ? Da ist es mir be¬
greiflich , wenn in Deutsch - Ostafrika die Anschauung uuter den Ein¬
geborenen Platz greift : früher waren wir die Sklaven der Araber und
der Inder , heute sind wir die Sklaven der weißen Regierung . -

Wenn ich dann noch eingehen wollte auf die Hütteusteuer mit
ihrer total verfehlten Bestimmung , daß , wenn die Steuer nicht in
bar mit 4 Mark Pro Jahr entrichtet wird , dann Zwangsarbeit zu
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leisten ist , die nach einein Briefe des Bischofs Roelens von den Weißen
Bätern vom 15 . März 1904 in BisnwrckSburg in Kettenhast ver¬
richtet wird , die Eingeborenen also dabei gefesselt werden ( hört ! hört ! ),
und zwar in einer Weise , daß sie sich des Nachts nicht auf den Boden
hinlegen können , so könnte ich ein neues Bild des Elends entrollen .
Angesichts dieser Mißstnndc finde ich es ganz begreiflich , wenn Unruhe
nnd Erbitterung im weitesten Maße entstehen .

Fern liegt es von wir , nun alle Schuld des Zusannnenbruchs
der deutschen Kolonialpvlitik auf unsere Seite zu legen . Ich weiß ,
daß die Eingeborenen auch ihre großen schweren Fehler habum ,
ihre Faulheit , Arbeitsscheu auch dazu beitragen ; aber wenn wir von
Deutschland hinausgehen und den Leuten Kultur bringen wollen , so
müssen wir doch tunlichst fehlerlos dastehen .

V . Mgebttcde Knauserei üe § HeicDstages .
„ Nun kommt man und wirft den Hauptteil der Schuld an dem

seitherigen Mißerfolg der Kolonialpolitik auf den hohen Reichstag
selbst . Allgemein sagt man : ja , hätte der Reichstag mehr Geld be¬
willigt , würde es nicht zu diese » großen nnd schweren Aufstünden
gekommen sein , und der Herr Reichskanzler hat erst am letzten
Samstag von einer „ übertriebenen Sparsamkeit " gesprochen . Dieser
Borwnrf kann sich nur gegen den hohen Bundesrat richten . Der
Reichstag hat von sämtlichen Reichsznschüssenvou 1891 bis 1905
nur 3 , 8 Prozent davon abgestrichen , das macht ans den Gesamtetat
I V- bis 2 Prozent . Und nun möchte ich einmal den Herrn Marinc¬
over Kriegsminister sragen , ob sie in einer gleich günstigen Weise
ebenso mit ihren Etats in den letzten 15 Jahren durch dieses hohe
Haus hindurchgckommen sind . Ich meine deshalb , dem Reichstage
kann man in keiner Weise einen Borwnrs machen , daß er übertriebene
Sparsamkeit hier irgendwie geübt habe . Selbstverständlich müssen wir
bei allen Geldausgaben immer darans Rücksicht nehmen , daß es deutsche
Bürger , deutsche Bauer » , deutsche Arbeiter sind , denen dieses Geld
abgenommen wird , das sür die Kolonie verwendet werden soll . (Sehr
richtig !) Ich glaube vielmehr , umgekehrt sagen zu dürfen , daß der
Reichstag allen Anlaß har , sich über das seitherige Gebaren der
Kolonialpolitik allen Ernstes zu beklagen . Ich will nicht darauf hin¬
weisen , daß es immer noch die Koionialetats sind , bei welchen um
Indemnität nachgesucht werden muß , daß die Budg errecht -
verletzuuge » nur bei Kolonialsorderuugen bis jetzt aufgetreten
sind . " ° <12 . Sitzung v . 14 . Dez . 1905 .)

Bon einer Reihe von Abgeordneten sind diese Pnnkte bestätigt
worden ; selbst der Reichskanzler Fürst Bülow hat die gemachten
groben Fehler zugestanden . Schwierigkeiten aber bereitet die Besserung ;
doch auch hier hat das Zentrum den Weg gezeigt .
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^ . Reform des Kolonialrechts .
l . ewöhte Mitwirkung Ses Reichstags vei aer Kolonial -

gesetxgevung .
In demselben Momente , in dem vom Verfasser die Kolonial -

kritik im Parlamente eröffnet wurde , hat er auch praktische Vorschläge
zur Besserung gemacht . Zu Beginn der Session hat im Dezember
1905 die Zentrumsfraktion den Antrag gestellt :

einen Gesetzentwurf vorzulegen , durch welchen unter Abänderung des Schntz -
gcbictsgesetzes vom 2ö . Juli IWN das Veroidnnugsrecht eingeengt und die
Mitwirkung der Reichsgesetzgebnng in der den Verhältnissen der Schutzgebiete
entsprechenden Weise erweitert wird .

Am 19 . März 1906 begrüudete der Abg . Erzberger diesen
Antrag und sührte hierbei folgende Gesichtspunkte ins Feld -

1 . Die Zuständigkeit des Reichstages .
Daß der Reichstag auf dem Gebiete der Kolonialgcsetzgebung

vollkommen zuständig ist , dürfte nnbestritten dastehen . Etwaige
Zweifel sind durch Artikel 4 der Verfassung beseitigt , wonach der
„ Beanfsichtignng und Gesetzgebung " seitens des Reiches unterliegen
die Bestimmungen „ über die Kolonisation " . Hier ist also mit klaren
Worten die Zuständigkeit des Reiches ausgesprochen ; allerdings hat
es nicht an Versuchen gefehlt , diese Klarheit zu verwische » ; so wurde
von einer Seite ( dem ersten Kvlonialdirektor Dr . Kayscr ) ausgeführt ,
daß unter dem Ausdrucke „ Kolonisation" lediglich die Regelung der
Auswauderuugsverhältuisse zu verstehen sei . Äber nur ein flüchtiger
Blick auf denselben Artikel der Verfassung zeigt , daß diese Anschauung
unhaltbar ist , da unmittelbar hinter dem Worte „ Kolonisation " steht
„ und Auswanderung nach außereuropäischen Ländern " . Durch diese
Aneinanderreihung der beiden Begriffe erscheint es vollkommen aus¬
geschlossen , daß beide dasselbe sagen . Gerade die deutsche Reichs¬
verfassung ist in dieser Hinsicht das Muster einer Gesetzgebung und
vermeidet durchweg solche Worlhäusuugeu . Von dritter Seile ist auch
schon eingewendet worden , daß die Urheber der Verfassung unter der
„ Kolonisation" mehr au die Erwerbung von Flottenstationen gedacht
hätten als an eigentliche Schutzgebiete ; es mag dieses sein . Aber
weder iu der Verfassung selbst , noch in der Begründung hierzu , noch
in den Debatten hierüber findet diese Anschauung eine llulerstützuug ^
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es wurde über den Ausdruck gar nicht gesprochen . Weuu man nun
gerne einwendet , daß man im Jahre 1867 — der Ausdruck stammt
schon aus der Verfassung des Norddeutschen Bundes — oder 1871
in den maßgebenden Kreisen gar nicht an die Erwerbung von Schuh¬
gebieten gedacht habe , so mag auch das zutreffend sein . Aber es ist
dann in der Aufnahme dieses Wortes in die Versassung nur ein neuer
Beweis zu finden für die hohe staatsmännische Befähigung des
Geheimrats von Savigny , des späteren ersten Fraktionsvorsitzenden
der Zentrumspartei , der das Gerippe der Verfassung anfstellte .

Da nach Art . 5 der Verfassnng die Reichsgesetzgebungdurch
den „ Bundesrat nnd den Reichstag " ausgeübt wird , so ist es ganz
selbstverständlich , daß auch die Zuständigkeit des Reichstages gegeben
ist . Diese wird auch nicht aufgehoben durch die Bestimmungen über
die Präsidialbefugnisse des Kaisers ( Artikel 11 ) , wonach derselbe das
Reich „ völkerrechtlich zu vertreten " hat ; denn in Absatz dieses
Artikels ist wiederum bestimmt , daß bei Verträgen über Gegenstände ,
die nach Artikel 4 in den Bereich der Reichsgesetzgebunggehören , zum
Abschluß die Zustimmung des Bundesrats und zur Gültigkeit die
Genehmigung des Reichstages erforderlich ist . Deshalb können wir
auch nicht der Auffassung huldigen , daß der Kaiser ohne weiteres
Kolonien erwerben kann ; höchstens soweit herrenloses Gebiet in Be¬
tracht kommt , mag diese Anschauung gelten . Aber wenn eine Kolonie
durch einen Vertrag mit einem fremden Staate erworben wird , sind
Reichstag nnd Bundesrat mit entscheidend . So mußte dem Reichstag
auch der Vertrag mit China über die Pachtung von Kiautschau zur
Genehmigung vorgelegt werden und ebenso der Kaufvertrag über die
Karolinen usw .

Ein Zweifel kann in der Frage der Zuständigkeit um so weniger
erhoben werden , als der Reichstag schon wiederholt sich mit Gesetzen
für die Schutzgebiete befaßt hat ; es ist hier nicht nur der jährliche
Etat für diese aufzuzählen , sondern es sind auch andere Gesetze zn
nennen ; wir habe » hierbei das sog . Schntzgebielsgesetzvon 1886 mit
seinen drei Abänderungen im Auge . Die letzte Revision des Schutz¬
gebietsgesetzes mit einer vollständigen Neuredaktion desselben stammt
aus dem Jahre 1900 . Nach diesen Vorgängen ist jedes weitere
Wort über die Zuständigkeit des Reichstages überflüssig .

II . Heutige Verfassung der Schutzgebiete .

Die Autwort auf die Frage nach der Verfassung der Schutz¬
gebiete gibt uns Artikel 1 des eben genannten Schutzgebietsgesetzesvon
1900 , welcher lautet !

„ Die Schutzgewalt iu den deutschen Schutzgebieten übt der
Kaiser im Namen des Reiches aus . "
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Ein inhaltsschwerer Satz ! Vom Standpunkte des Völkerrechts
aus sind sie Bestandteile des Deutschen Reiches , jeder Angriff aus die
Kolonien seitens einer fremden Macht steht dem Angriff auf da >>
Mutterland gleich . Aber damit ist nicht gesagt , das; z . ^ . Kamerun
ein Teil des Deutschen Reiches ist , so wie z , B , Hessen oder Sachsen !
Die Kolonien sind nicht Bestandteile des Reiches im Sinne des
Artikels 1 der Reichsversassuug . Allerdings würde gar kein recht¬
liches Bedenken vorliegen , sie dem Bnudesstaatsgebiet ebenso ein¬
zuverleiben , wie das z . B , nach Grüuduug des Reiches mit Elsaß -
Lothringen und Helgoland geschehen ist . Eine andere Frage ist nnr ,
ob diese Einverleibung praktisch durchführbar ist mit allen Konsequenzen ,
und dies dars für jetzt unbedingt verneint werden . Auf die mehr
oder weniger beliebte Spielerei : „ Sind die Kolonien „ Reichs¬
inland " oder „ Ausland " ? gehen wir nicht ein : sie können beides
sein : „ Inland " insoweit die Reichsgesetze auch für sie gelten ,
„ Ausland " , wie z . B . auch Bnhern „ Ausland " für die Braustener -
gemcinschaft ist .

Aus dem erwähnten Artikel 1 des Schutzgebictsgesetzesergibt
sich aber , daß der Kaiser für die Schutzgebiete alle Rechte der Gesetz¬
gebung , der Rechtsprechung oder Verwaltung besitzt , soweit diese Be - '
fngnisse nicht begrenzt sind durch Reichsgejetzeoder durch Verträge
mit den Eingeborenen oder mit Kolonialgcsellschaften . Letzteres tritt Z >
wiederholt ein ; so hatte von 1890 — 190 '̂ die deutsch - vstasrikanische
Gesellschaft die Befugnis , iu Deutsch - Ostafrika Münzen auszuprägen ;
im Vertrage mit der Ialuitgesellschast ist bestimmt , daß Gesetze und
Verordnungen, welche die Verwaltung des Schutzgebietes der Gesell¬
schaft betreffen , nur nach Anhörung der Gesellschaft erlassen werden
dürfen . Aber sonst ist der Kaiser unumschränkter Herr in den ^ Z
Kolonien ; er steht denselben in ganz derselben Weise gegenüber wie z" ^
der Zar seinem Reiche . Die Verordnungen des Kaisers haben > >L
Gesetzeskraft , sind also Rechtsvervrdnungcn, für welche die Zustimmung ^
des Reichstags und Bundesrats nicht erforderlich ist . Rnr sür sechs
Gebiete ist der Weg der ordentlichen Rcichsgesetzgebung in dem
Schutzgcbietsgesetz beschritten worden , nämlich für das bürgerliche
Recht , das Strasrccht , das gerichtliche Verfahren , für Eheschließung
und Personenstand und sür die Freiheit der Religiousübuug ; dazu
tritt noch durch das Gesetz von 1892 das Finanzwesen , aber nur
teilweise .

Die Rechte des Reichstags auf dem Gebiete der Kolonialgesetz -
gebung sind also sehr bescheidene ; in edler Selbstverleugnung hat die
nativnalliberal - konservativ - freisinnige Mehrheit des Reichstags im
Jahre 1886 auf das Mitwirkungsrecht des Reichstags in solch hohem
Grade verzichtet ; aber andere Teile des Reichstags haben sich hiermit
nie zufrieden gegeben , sie haben stets auf eine ordentliche Gesetzgebung
auch für die Kolonien tzingearbeitet .
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III . Seitherige Bemühungen um Einführung der
ordentlichen (Gesetzgebung für die Schutzgebiete .

Der erste Gesetzentwurf , der dem Reichstage über die Kolonien
zugegangen ist , befaßte sich mit der Rechtspflege in den Kolonien
(2 . Sess ' 1885/86 , Nr . 81 ) - der einzige Artikel dieses Entwurfs wollte
die Regelung der Gerichtsbarkeit in den Schutzgebieten durch „ Kaiser¬
liche Verordnung mit Zustimmung des Buudesrates " und Mitteilung
dieser Verordnungen an den Reichstag „ zur Kenntnisnahme " . Dieser
völligen Ausschaltnug des Reichstages widersetzten sich die Zeutrums -
avgcordneteu I ) r . Windthorst und Dr . Riutelen ( 20 . Januar 1886 )
sehr lebhaft und forderten Wahrung der Rechte de ^ Reichstages.
Der Gesetzentwurf wurde an die 14 . Kommission verwiesen und hier
stellte der Zentrumsabgeordnete Freiherr von Buol am 12 . Februar
1886 (Komm . -Drucksache Nr . 1 ) den Nutrag , das Gesetz in folgender
Fassung anzunehmen i

s 1 -
Für den Bereich der deutschen Schutzgebiete siud insbesondere folgende

^ -egcnstände im Wege der Gesetzgebung zu regeln :
1 . Das bürgerliche Recht , das Strafrecht und das gerichtliche Verfahren :
2 . Beschränkungen der Freiheit der Personen und deS Eigentums ;
3 . das Zoll - und Steuerwcscn , die Verwaltung des öffentlichen Ver¬

mögens , sowie die Normen für Herstellung und Haudhabnug des öffent¬
lichen Rechtes .

§ 2 .
Die Gesetzgebung wird ausgeübt durch den Bundesrat und Reichstag . Die

"Artikel 5 , 7 , 16 , 17 der Reichsvcrfassung finden Anwendung .
Die Verkündigung der Gesetze ersolgt durch das Rcichsgesetzblatt. Die

Gesetze treten , sofern in denselben kein anderer Einfllhrungstermin bestimmt ist ,
vom . . . . Tage nach der Ausgabe des diesbezüglichen Stückes des Reichsgesetz¬
blattes in Kraft ? sie gelten als Reichsgesetze .

§ 3 .
Die Bestimmung des Artikels 6 Abs . 3 der Generalakte der Berliner

Konferenz vom 26 . Febr . 1885 ( R .- G - Bl . S . 25 ) , welcher lcintet :
„ Gewissensfreiheit und religiöse Duldung werden sowohl den Ein¬

geborenen wie deu Landesangehörigcn nnd Fremden ausdrücklich gewähr¬
leistet . Die freie und öffentliche Ausübung aller Kulte , das Recht der Er¬
bauung gottesdicnstlichcr Gebäude und der Errichtung von Missionen, welcher
Art Kultus dieselbe » angehören wollen , soll keinerlei Beschränkung noch
Hinderung unterliegen ."

findet auf die deutschen Schutzgebiete Anwendung .

§ 4 .
Die Artikel 69 nnd 72 der RcichSverfassnng finden auf die deutschen

Schutzgebiete Auwcudnug .

Dieser Antrag wurde von den Zentrumsabgeordneten der
Kommission damit begründet : Die Tendenz des Entwurfs sei , das;
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der Reichstag das Recht in Anspruch neyme , daß nur auf dem Wege
der Gesetzgebung Rechtsverordnungen für die Kolonien erlasse » werden
könnten ; K 1 nenne speziell diejenigen Materien , die zunächst in
Betracht kommen ; Z 2 befasse sich mit der Aussiil , rnng ; K 3 sei
wörtlich der Kongoakte entnommen und wolle die Religionsfreiheit
auch für die deutschen Schutzgebiete einführen : H 4 unterstelle die
Einnahmen und Ausgaben der Kolonien der Gesetzgebung , Inzwischen
waren von freisinniger ( Dr . Hänel ) und liberaler (Dr , Meyer - Jena )
Seite gleichfalls Gesetzentwürfe eingelaufen , welche dem Kaiser die
Schutzgcwalt im Namen des Reiches übertragen nud die >consnlar -
gerichtsbarkeit eingeführt Nüssen wollten . Der spätere Kolvnialdiret' tm
Or . Kayser erklärte den Zentrnmsanirag für nnannehmbar , das
Bervrdnungsrecht des Kaisers müsse im weiiestcn Umfange gegeben
werden . Der Antrag des Zentrums wurde mit 8 gegen 7> Stimmen
abgelehnt ; bezüglich des N beißt es jedoch im Kommissionsbcricht:
„ Die übrigen Mitglieder der Kommission (außer den Antragstellern)
erklärten sich materiell vollkommen damit einverstanden , daß auch iu
den Schutzgebieten Religious - und Gewissensfreiheit zn gelten habe . "
( II . Sess . 1885/86 . N . 201 .) Dagegen fand der nationalliberale
Antrag in etwas veränderter Fassung Annahme ; derselbe bestimmte
in Artikel 1 : „ Die Schutzgcwalt iu den dcutscheu Schutzgebieten übt
der Kaiser im Namen des Reiches aus " und dann cuthielt das
Gesetz die Einführung der Konsnlargerichtsbarkeit nebst den Be¬
stimmungen , wo durch kaiserliche Berordunng eine Ausnahme von
derselben zulässig sei .

Bei der völligen Aussichtslosigkeit der ZentrnmSantrügc wurden
diese im Plenum uicht wiederholt ; wohl aber Abändcrungsanträge in
der Richtung derselben gestellt . So beantragte Frhr . von Buol am
23 . Mürz 1880 ( Nr . 231 ) folgende Fassung für Artikel 1 : „ Die
Schutzgcwalt in den deutschen Schutzgebieten übt im Namen des
Deutschen Reiches der Kaiser unter der Reichsverfassung entsprechender
Mitwirkuug des Bundesrates aus " und seruer , daß das Gesetz über
die Konsnlargerichtsbarkeit uur für 10 Jahre Geltung in den Kolonien
haben soll . Letzteres wurde gewüuscht , um dem Reichstag die Gelegen -
bcit zu geben , an die Neuordnung der Dinge nach dieser Frist heran¬
zutreten , zumal bis dahin mehr Erfahrungen vorliegen ; ersteres sollte
wenigstens eine Abschlagszahlung au die gesetzgebenden Faktoren sein
und namentlich den bundesstaatlichen Charakter des Reiches zum
Ausdruck bringen . Der Svzialdemokrat Kayser beantragte auch die
Mitwirkung des Reichstages aufzunehmen , was Frhr . v . Buol für
den Anfang aus praktischen Gründen ablehnte , aber die Fristbestimmung
des Gesetzes nm so scharfer betonte , da dann 1890 der Reichstag
völlig freie Hand erhält . Da sämtliche Anträge des Zentrums ab¬
gelehnt wurden , stimmte dieses gcgcn das Gesetz überlmnpt , daS am
14 . April 1880 «^ esctzeskrasr erhielt .
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Bei den drei nun folgenden Abänderungen des Zchuhgebiets -
gesetzes , die sich zu den Gesetzen vom 7 . Juli 1887 , 15 . März 1888
iind 2 . Juli 1899 und 25 . Juli 1900 gesellten , war das Zentrum
in erster Linie bemüht, der Freiheit der Missionen und der Neligions -
übnng überhaupt eine gesetzliche Grundlage zu geben . Bei der ersten
Abänderung des Gesetzes ( Sess . 1887/88 . Nr . 72 ) stellte der Ab¬
geordnete I) r . Nintelen in der Kommission ( Nr . 1 ) den Antrag auf
Uebernahme des Abs . 3 des Artikels 6 der Kongoakte ; der Antrag
wurde abgelehnt . Der Antragsteller wiederholte denselben im Plenum .
( Nr . 165 .) Da nun von allen Parteien erklärt wurde , man sei mit
der Tendenz des Antrages einverstanden , nnr wolle man diesen selbst
nicht annehmen , weil dann auch der Muhammednnismus diese Freiheil
erhalten würde , stellte der kluge Taktiker Wiudthorst folgenden Antrag
zum Antrag Nintelen ( Nr . 167 ) : „ In Erwägung , daß die Anwendung
der Grundsätze der Kongoakte nach den Erklärungen der Kommissare
der verbündeten Regierungen als selbstverständlich anzusehen ist , geht
der Reichstag znr Tagesordnung über . " Windthorst kannte seine
Pappenheimer ; für seinen Antrag stimmten 80 Abgeordnete , dagegen
l04 ( 28 . Februar 1888 ) . Das Haus war beschlußunfähig , lehnte
aber später den Antrag ab .

Nuu beschritt Windthorst den Weg der Initiativanträge , um
zum Ziele zu gelangen ; er brachte den mehrfach genannten Antrag
am 25 . Januar 1889 ( IV . Sess . 1888 — 1889 . Nr . 77 ) als Jnitiativ -
gesetzentwnrs ein ; jedoch wurde derselbe wegen Sessionsschluß nicht
mehr verhandelt . In der folgenden Session wiederholte er den An¬
trag . ( V . Sess . 1889 . Nr . 24 .) Jetzt kam der Abgeordnete
Dr . Stöcker mit folgendem Gegenantrag : „ unter Ablehnung der An¬
träge Dr . Windthorst die verbündeten Regierungen zn ersuchen , Maß¬
regeln zu treffen , durch welche bei Fcsthaltung des Grundsatzes der
Parität das gleichzeitige Wirken von Missionen verschiedener Konfession
in denselben Bezirken möglichst verhütet wird " . ( Nr . 101 .) Bei der
zweiten Lesnng dieses Antrages am 12 . Dezember 1889 verspottete
Or . Windthorst sehr scharf diese Art de. r Religionsfreiheit und betonte ,
daß er sich nnr deshalb stets an den Wortlaut der Kongoakte halte ,
weil diese unter der Führung des Deutschen Reiches abgeschlossen
worden sei und dieses doch in seinen eigenen Kolonien mindestens
dasjenige durchführen müsse , was es vom Kvngostaat fordere . An
diesem Tage fand der Antrag erstmals eine Mehrheit von 116 gegen
109 Stimmen ; der Antrag Stöcker fiel . Aber dieser wiederholte seinen
Antrag am 17 . Januar 1890 ( Nr . 125 ) für die dritte Lesung am
daranffvlgendcn Tage und erreichte uuu , daß der Antrag Windthorst
abgelehnt wnrdc , aber ebenso auch seine Resolution .

Einen vollen Ersolg erzielte der Zentrumsabgeordnete Gröber
bei der vierten Revision des Schntzgebietsgesetzes . ( Sess . 1898 — 1900 .
Nr . 881 .) Am 12 . Juni 1900 wurden ' sämtliche drei Lesungen des



— 21 —

Gesetzentwurfes vorgenommen . Der Abgeordnete Gröber stellte hier¬
bei den Antrag ( Nr . 901 ) :

„ ? en Angehörigen der im Teutschen Reiche anerkanitte » :1ie >igiono -
gemcinschnstcn werden in den Schutzgebieten Gewissensfreiheit und religiöse
Duldung gewährleistet , Die freie und öffentliche Ausübung dieser Kulte , dae>
Recht der Erbauung gottesdienstlicher Gebäude, und der Errichtung von
Missionen der bezeichneten Religionsgemeinschaften unterliegen keinerlei gesetz¬
licher Beschränkung noch Hinderung , "

Diesem Antrage Grober wurde von keiner Seite widersprochen -
er sand Annahme und steht in dem neuen Schutzgebietsgesetzvom
25 . Jnli 1900 . Nach vierzehnjährigem Ringen war der Erfolg
gekommen .

Wir haben nnn an einer einzigen Materie nachgewiesen , wie
das Zentrnm ans den Weg der Gesetzgebung für die Kolonien hin¬
drängte , nm das VerordnungSrccht einzuengen . Aber es hat dies
nicht nur ans dem Gebiete der Religionsfreiheit getan , sondern mich
ganz allgemein .

Sagte doch Dr . Windthorst schon nm 28 . November 1885 :
„ Wir haben in den Schuhgebieten unser Handeln und Vorgehen nicht
nach Verordnungen , nicht nach Anschauungen dieser oder jener
regimcntalen Behörde , sondern nach Gesetzen zu regeln und wem ,
solche Gesetze notwendig sind , so sind sie uns zur Mitwirkuug und
Vorberatung hier im Reichstage vorzulegen , damit jede Partei ihr
Interesse und ihre Anschauungen geltend machen kann . . . . Wenn
wir Geld für die verschiedenen Schutzgebiete und sür die ganze
^ 'olonialpolitik hergeben sollen , dann wollen wir auch mitsprechen ,
dann wollen wir gehört werden bei der Art und Weise , wie cS dort
ausgeführt wird . " ( S . 11A . )

Und sechs Jahre später schilderte er am l >, Februar 1891 wie
die Gesetzgebung durch Verordnungen erfolgt , nm beizufügen:
„ Es ist hier nach meinem Dafürhalten eine ^ ncke , die ausgefüllt
werden mns; , "

Am 18 . März 1905 hat der Zentrumsabgeordnetc Erzdeigcr
diesen Gedanken Windthorst ^ wieder verfolgt nnd betont :

„ Wir sind überzeugt, daß cS nicht mehr genügt , daß die Regelung all
dieser tiefeiuschneidcndcn Frugen (Redner sprach über die Neuregelung dc >
Münz - und Bankwesens in Deutsch -Ostnfrika ) nur einseitig durch einen Erlaß
des Reichskanzlers vollzogen werden kann . Wir wünschen eine Mitwirkung
dieses hohen Hauses in allen diesen Fragen ." ( S . 5375 .)

Der Sprecher der gewiß kolonialfrenndlichen Reich ^ ponei
Dr . Arendt trat sofort dieser Anregung bei mit den Worten :

„ Wir werden zu einer weiteren Ausgestaltung unscre5 ganzen Kolonial -
rechteS komnieu müssen . Die Kolonien haben eine viel zu große Bedeutung
erlangt , als daß wir auf dem Verordnnngswcge die für das Reich so wichtige
Kolouialgesetzgebuug belassen können . . , Ich bin auch der Meinung , daß
es auf diese » , Wege nicht weitergehen kann ," ( S . 5384 .)



Der freisinnige Abgeordnete Schrader Halle schon am 12 . Juni
1900 dem Wunsche Ausdruck verliehen , die Verhältnisse der Ein¬
geborenen „ gesetzlich und fest zu regeln " . Und wer noch schwankend
sein wollte , den müssen die Vorkommnisse in Südwestafrika dahin
bringen , für eine gesetzliche Ausgestaltung des Kolonialrechtcs ein¬
zutreten .

IV . W e s h a l b » n n e ine Aende r u n g ?
Aach dem bisher Ausgesührten dürfte eine Antwort überflüssig

erscheine » ! aber des Zusammenhangs willen seien kurz jene Gründe
genannt , die für eine grundlegende Neugestaltung des kolonialrechtcs
sprechen : 1 . Anwachsen des Wertes und der Bedeutung der Kolonien :
2 . Erhöhte Reichszuschüsse ; 3 . Die Stellung des Reichstages ; 4 . Das
Interesse der Reichsleitung ; 5 . Das Interesse der Kolonien selbst :
li . Die seitherige Art der Ausführung des Perordnnngsrcchtes . Zu
jedem der sechs Pnnkte seien einzelne Worte gestattet :

1 . Anwachsen von Wert und Bedeutung der
Kolonien . Man wird zngeben müssen , daß die Kolonien hente
eine andere Bedeutung besitzen als vor 20 Jahre » . Nehmen wir
nur de » ideellen Wert zunächst ! Die Ausbreitung des Christen¬
tums hat in den zwei letzten Jahrzehnten große Fortschritte gemacht ;
was speziell von den katholischen Missionen in Tentsch -Ostasrika und
Samoa berichtet wird , ist sehr erhebend nnd erfreulich ; die katholischen
Missionen in den anderen Schutzgebieten sind noch jüngeren Datums .
Rasch aufblühende Christengemeinden entstehen hier ; die dentsche
Sprache wird durch die Missionen verbreitet : die Kultur der Ein¬
geborenen befindet sich in aufsteigender Linie . Eine weit größere
Anzahl von Weißen , speziell Deutschen , hat sich hier niedergelassen .
Gewiß ist in mannigfacher Beziehung ein tüchtig Stück Arbeit geleistet
worden , das den ideellen Wert der Schutzgebiete gewaltig erhöht .

Aehnlich aber liegt es ans materiellem Gebiete : wenn auch noch
nicht viel , aber doch ein Anfang von deutschem Kapital , ist iu den¬
selben sestgelegt . Unternehmungen aller Art sind eingerichtet . AK'
Benedelnngskolvnien werden zwar nnsere Schutzgebiete nie eine große
Rolle spielen , als Handelskolonien wohl etwas mehr . Der Haupt¬
wert uuserer Kolonien liegt in ihrer Eigenschaft als Plantagen -
tolonicn . Togo , Kamerun , Deutsch - Ostafrika nnd Lamoa kommen
sicher zuerst in Betracht .

Endlich ist die gesteigerte politische Bedentung der Kolonien
nicht zu unterschätzen ; schauen wir nur auf die Weltkarte . Durch
Deutsch - Ostafrika haben wir am Indischen Ozean einen Stützpunkt
gewonnen , der gerade durch die jüngsten Ereignisse sehr an Bedeutung
gewonnen hat .

2 . Erhöhte Reichsznschüsse . Die Ausgaben in den
Schutzgebieten sind ganz gewaltig gestiegen , aber ebenso die Reiche -
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Zuschüsse , 1892 waren die Ausgaben in den Kolonien . »,4 Millionen
Mark, 1898 schon 17 , 5) Millionen , 1901 aber 39 , 4 Millionen nnd
1904 42 , 8 Millionen . Der Gesamtaufwand für nnsere Kolonien
( nicht der Reichsznfchnß ) betrügt von 1892 bis 1904 insgesamt
299 , 7 Millionein Die Ausgaben für die Kolonien haben sich also
seit 1892 nahezu verachtsacht ! Aber auch die Ncichsznschüssesind
sehr erheblich gestiegen : während sie in den ersten Jabre » nnseier
Kolonialpolitik nur wenige Hunderttausend Mark pro Jahr ansinachten ,
bcliescn sie sich im Jahre 1994 auf 31/ '. Millionen , Die riesigen
Ausgaben für Südwestafrika laufen uoch ganz besonders : rund
300 Millionen Mark Gesamtausgaben sind schon bewilligt , ^ chon
die Möglichkeit , das; ans einem Gebiete solche Niesenansgabcn entstehen
können , begründet die Forderung , daß die Volksvertretung hier ein
gleichberechtigtesWort mitzusprechen hat .

3 . Die Stellung des Reichstages . Bei der letzten
Beratung des Kolonialetats gestattete ich mir die Bemerkung , daß
der Reichstag heutzutage in Kolonialangelegenheiten leider nichts anderes
fei als eine Geldbcwillignngsmaschine: er könne zn den einzelnen
Forderungen „ Nein " sagen : er könne auch ein „ Ja " anssprechen .
Diese Darstellung blieb unwidersprochen , weil sie eben zutreffend ist :
aus die innere Verwaltung der Schutzgebiete hat der Reichstag nur
insoweit Einfluß , als sie sich im Etat zeigt . Es wird wohl niemanden
geben , der diese Stellung der deutschen Volksocrtretnng als eine
befriedigende und würdige ansehen wird . Da der Reichstag sich nur
in Finanzfragen mit den Kolonien zn beschäftigen hat , so ist es gar
nicht anffcillend , wenn alle jene , deren Wünsche hierbei nicht befriedigt
werden , mit Stockprügel auf die „ Milchkuh " einschlagen , um mehr
von dem willkommenen Naß zu erhalten . Die gereizte Stimmnng
gegen den Reichstag in manchen Kreisen ist lediglich darauf znrück -
wführcn , daß die Erwartungen ans gewisse Geldbewilligungen nicht
eingetreten sind . Die Volksvertretung ist gewiß gerne bereit , die
höhere Verantwortung mit zn übernehmen ; sie trägt dann unr , was
ihr jetzt schon aufgeladen wird . Ferner ist zu beachten , daß nnsere
Kolonien zusehends einem Aufwärtsgehen, wenn es auch sehr langsam
ist , enrgegenmarschiereu , nnd da hat der Reichstag ein doppeltes
Interesse daran , daß er mitspricht , einerseits nm diesen Aufschwung
zn einem soliden zn gestalten , anderseits , nm den Gesahren einer
Gründerzeit für die Kolonien entgegenzuwirken . Wir hatten genng
von der „ Gründerzeit " zu Anfang des neugeeinten Deutschen Reiches ,
Manche der seither erlassenen Nechtsverordnungen tragen zu sehr den
Stempel des Unfertigen an sich , andere standen im offenen Gegensatz
zu der Auffassung der Mehrheit des Reichstages , und doch konnte
diese nichts dagegen machen . Von sehr tief schneidenden Aenderungen
in der Verwaltung der Kolonien erfuhr der Reichstag gar nichts , bis
sie vollzogen waren , dann konnte er mit einer nnirnchtbaren Kritik
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einsetzen , weil nichts mehr zu ändern , war . Der Reichstag darf auch
von sich sagen , daß manche Anregung für die Kolonien aus seiner
Mitte entsprang : wir erinnern nur an die Resolution Windthorst
behufs Einstellung von Mitteln für Beseitigung des Sklavenhandels .
Aber der Reichstag kann doch , ohne sich selbst zu schaden , in Kolonial¬
fragen sich mit der Stellung eines Diskutierklubs nicht begnügen :
heute ist es so ! Der Reichstag kann diese und jene Wünsche äußern ,
aber er hat keiu entscheidendesWort über die Ausführung derselbe « ,
weil zu wenig Materien im Gesctzeswege , zu viel im Verordnungs¬
wege geregelt werden .

4 . Das Interesse der Reichsleitung spricht für eine
Reorganisation unseres ganzen Kolonialrechtcs. Dieses Interesse geht
parallel mit dem des Reichstages . Die Verantwortlichkeit des Reichs¬
kanzlers und der Kolonialverwaltung wird geringer . Die Reichs -
lcitung kann sich in ihren Maßnahmen stets auf die Volksmeinnng
stützen , sobald der Reichstag mitspricht . Das Suchen nach dem
Schuldigen bei kolonialen Mißerfolgen Hort eher auf , da alle in
Betracht kommenden Faktoren die Verantwortung tragen . Eine
Diktaturgcwalt , wie sie heute für die Kolonien besteht , hat für den
Träger derselben immer etwas Mißliches ; die Zeit des Absolutismus
ist vorüber , auch für die Kolonien soll man veraltete Negierungs -
formen nicht mehr ausrecht erhalteu , da gerade für sie die beste gut
genug ist .

5 . Das Interesse der Kolonie . Zweifelsohne steht fest ,
daß die Kolonien weit bessere Rechtsnormen erhalten , wenn sie im
Wege der ordentlichen Gesetzgebung erfolgen . Eine bloße Rcchts -
verordnung der Verwaltung mag gut sein ; aber sie muß weit vor¬
sichtiger und sorgfältiger abgefaßt werden , wenn sie die Kritik der
Oeffentlichkeitzu bestehen hat , wenn im Reichstage bei der Beratung
sie nach jeder Richtung untersucht wird . Die Mitarbeit des Reichs¬
tages bietet sicherlich wertvolle Ergänzungen und Verbesserungen :
nichts wird überstürzt und in unsere Kolonialpolitik kommt ein einheit¬
licher Zug . Materien , zu denen im Mutterlande monatelange Arbeiten
nötig sind , erledigt der Gouverneur einfach dnrch einen Erlaß , der
dann allerdings in sehr vielen Fällen gar bald revidiert werden mnß .
Eine solche Machtvollkommenheit muß natürlich die Bureaukratie erst
recht groß machen . Wer aber diese für schädlich hält , mnß an eine
Einschränkung des Verordnungsrechtes hinarbeiten und das Gesetz¬
gebungsrecht erweitern . Letztere gibt auch weit eher und kräftiger
die Mittel in die Hand , um die Selbstverwaltung der Kolonien zu
fördern . Gewiß könnte auch dies durch die Reichsvcrordnung ge¬
schehen ; aber bis jetzt ist es nicht erfolgt , und dann ist doch die Basis
dieser Selbstverwaltung eine weit gesichertere , wenn sie auf einem
Beschluß des Reichstages und Bundesrats beruht , als auf einer kaiser¬
lichen Verordnung , die morgen wieder rückgängig gemacht werden



kann , und in welcher den Beamte » gegenüber den ersten Anl >ängern
der Selbstverwaltung so iveitgchende Befugnisse gegeben sind , wie es
in Sttdivestafrika bezüglich der Bezirksbciräte war . Als dein Bezirks
hanptinann einmal sein Beirat in die Quere kam , sand er gar bald
ein Mittel , um diesen aufzulösen und nun allem zn regieren ! Organe
der Selbstverwaltung , die aus einem Neichsgesetz beruhen , haben eine
ganz andere Autorität und ein weit größeres Ansehen als solche , die
durch eine Rechtsverordnung eiugcsührt werden . Endlich ist nicht zn
übersehen , daß das deutsche Volk ein ganz anderes Interesse an den
.Kolonien nimmt , wenn alle Kolonialfragen durch den Reichstag gehen
müsse » : dieser beschäftigt sich eingehend mit denselben : die Presse
kommt mehr darauf zurück , kurzum ! eiu höheres Interesse ist vor¬
handen . Bis heute war es so , daß der Reichstag und die Oeffeut -
lichkeit sich nur eingehend mit den Kolonien beschäftigt hat , wenn uns
irgendwo eiu harter Schlag getroffen hat . Die Stimmnng war dann
nie eine rosige . Es liegt aber im Interesse unserer Kolonien selbst ,
daß man sich mehr mit ihnen besaßt ; es gilt hier nicht das Wort ,
daß jene Aktiengesellschaftdie beste sei , bei deren Generalversammlung
es am ruhigsten zugeht ! Weun die Kolonien einmal in der ^ oge
sind , daß sie „ Dividenden verteilen " , d . h . auch eigene Überschüsse
erzielen , dann allerdings ist eine solche rege Beschäftigung nicht mehr
geboten , weil die Kolonien sich dann von selbst beschäftigen nnd unser
Interesse nicht mehr in demselben Maße nötig haben . Man könnte
unn kommen und sagen , daß gerade das Interesse der Kolonien er¬
heische , es beim Verordnungsrecht zu lassen : hier sei noch alles im
Fluß und man müsse rasch eingreifen können , ohne den Apparat der
Gesetzgebung in Bewegung zu setzen . Für einzelne Fragen mag
dieses zutreffend sein ; diese will auch niemand durch die Reichsgesetz¬
gebung regeln . Aber auf der andern Seite haben wir doch in den
20 Jahren .̂ olomalpolitik so viele Erfahrungeu gesammelt nnd auch
Fehler gemacht , daß man für weite Gebiete weiß , was man zu tun
hat nnd was man unterlassen soll . Dieser Einwand ist also nicht
zutreffend ; soweit er tatsächlich begründet ist , läßt sich ihm sehr leicht
Rechnung tragen .

6 . Die Art der seitherigen Ausführung des Ver¬
ordn ungsrechts . Es würde hier sehr nahe liegen , in eine um¬
fassende Kritik der seither erlassenen Verordnungen einzutreten , um so
Schlag auf Schlag deu Nachweis zu führen , daß es mit der heutigen
Regelnng nicht mehr weiter gehen kann .

Mag man an den , Verordnnngsrecht kritisieren , was man will ,
den Vorwurf kann man den Herren nicht machen , daß sie zu sparsam
mit Kolonialgesetzen gewesen seien . Wir haben jetzt nicht weniger
als l906 Kolonialgesetze und Rundschreiben der Kolonialabtcilnng
an die einzelnen Gouverneure , just so viel als unsere Jahreszahl .
Ich glaube , mit dieser Tatsache , daß 1906 Kolonialgesetze bereits
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bestehen , ist zum Ausdruck gebracht , daß das Vervrdnuugsrecht uicht
unfruchtbar gewesen ist . In diese ' Zahl von 1906 Gesetzen habe ich
aber uoch gar nicht eingerechnet all die Verordnungen , welche die
Vezirksamtmänner wiederum in ihren einzelnen Distrikten erlassen
haben , sondern diese Zahl ist nur geschöpft aus der „ Kolonialen
Gesetzgebung " , die in acht Bänden bereits erschienen ist , wo also die
eigentlichen Kolouialgesctze , Kaiserlichen Verordnungen und Verord¬
nungen , des Reichskanzlers , Verordnungen der Kolonialabteilnng , Ver¬
ordnungen der Gouverneure niederlegt sind .

Aber gerade die Handhabung des BerordnungSrcchts in den
Kolonien hat mich in weiten Kreisen Bedenken nach der Richtung
erregt , ob überhaupt diese Gesetze sämtlich rechtlich gültig sind . Es
gibt weite Kreise , die sich höchst freundlich zur Kolonialpolitik stellen
und doch anerkennen müssen , daß das Berordnungsrecht in vielen
Punkten überschritten ist , daß Verordnungen von Organen erlassen
sind , welche kraft des Reichsgcsetzes vom 25 . Juli 19V0 hierzu das
Recht nicht haben . Die Grundlage zum Erlaß solcher Verordnungen
bildet der Art . 15 des Schutzgebietsgesetzes . Dieser Artikel lautet i

Der Reichskanzler hat die zur Ausführung des Gesetzes erforderlichen An¬
ordnungen zu erlassen .

Der Reichskanzler ist befugt , sür die Schutzgebiete oder für einzelne Teile
derselben polizeiliche nnd sonstige die Verwaltung betreffende Vorschriften zn
erlassen nnd gegen die Nichtbesolgung desselben Gefängnis bis zn drei
Monaten . Haft - , Geldstrafen nnd Einziehung einzelner Gegenstände anzudrohen .

Die Ausübung der Befugnis zum Erlaß von Ausführnngsbestiminungen
der in Absatz 1 nnd von Verordnungen der in Absatz 2 bezeichneten Art
kann vom Reichskanzler der mit einem Kaiserlichen Schutzbrief für das be¬
treffende Schntzgcbiet versehenen Kolonialgescllschnst oder den Bemnlen des
Schutzgebiets übertragen werden .

Nun hat die Erfahrung gezeigt , daß , obwohl der Reichskanzler nud
die Kolonialbeamten uur das Recht hatten zum Erlaß vou „ polizei¬
lichen uud sonstige » die Verwaltung betreffendeil Vorschriften " , diese
Vefuguis vielfach überschritten worden ist , und daß die Gouverneure
i » den Kolonien draußen auch Verordnnngeu erließe » , welche zweifellos
in das Recht des Kaisers , Kolouialgesctze z » erlassen , eingreifen . Ich
will die nach meiner A » sicht n » d nach der Ansicht mancher Kreise
ungültigen Gesetze uicht alle einzeln aufzählen . Ich habe mir nur
eine Zusammeustelluug gewacht , aus welcher sich ergibt , daß für
Kamerun z . B . 8 solche Gesetze ungültig sein würden , für Togo 6 ,
für Ostafrika 21 , für Süd - Westafrika 1 «i>. Ich will nur ein einziges
Gesetz Heransgreifen . In Kennern » ist das Gesetz über die Errichtung
der Eiugeboreueu - Schiedsgerichte von ? 9 . Dezember 1893 erlassen
worden . Nun mag man sich stellen , wie mau will , die Schaffung
von Gerichten kauu mau doch weder unter die Polizeimaßnahmen ,
noch unter die sonstige Verwaltung bringen : solche Materien der
Rechtsprechung können nnr durch Kaiserliche Verordnuug geregelt
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werden — zweifellos . Es ist aber der volle Beweis der Ungültigkeit
dieser Gesetze dadurch zu liefern , das; da die Einleitung dieser Ver¬
ordnung des Gouverneurs lautet :

Auf Gruud des K 1 des SchutzgcbietsgeseNes verordnet der
Gouverneur wie folgt :

Auf Gruud des 1 des Schntzgebietsgesetzes hat ein Gouverneur
überhaupt nichts zu verordnen - den » der K 1 gibt das ganze Recht
der Gesetzgebung ausschließlich iu die Hände des Kaisers , des Präsidiunis
des Bundes . Der Gouverneur kauu höchstens auf Grund des ^ I '>
Abs . 3 , bezw . Abs . 2 Berorduungeu erlassen .

Nuu gebe ich ohne weiteres zu , daß es auch wisseuschastliche
Kreise gibt , welche bestreiteu , daß solche KolouialgeseNe ungültig sind .
Aber ich schließe allein aus der Tatsache , daß auch auf dem Kolouial -
tougreß z . B . eine ganze Reihe praktischer Kvlouialmänner die Ansicht
aussprachen , daß viele solche ungültige Gesetze bestehen — ich huldige
auch dieser Ansicht für niauche Gesetze — : wenn solche Zwistigteiten
überhaupt entstehen können , so scheint mir das ein Beweis dasür , daß
der grundlegende Artikel dieses ganzen Gesetzes einer .Ii' evision , >>
nnterziehen ist .

V . Einige Wünsche znr Reform des Kvlonialrcchtes .

kl) Berfassungsfrageu .

Die eiusachste Art der Neuregelnng würde zweifelsohne darin
bestehen , daß man einfach sämtliche Kolonien als „ Bundesgebiet "
erklären und in Artikel 1 der Reichsversassnng aufnehmeu würde :
dann würden alle Reichsgcsetze ans diese Anwenduug finden . Der
Reichstag würde vollständig zu seinem Rechte gelange » . Aber es
wäre eine Kur ä ls . Dr . Eiseubarth ; der Patient würde hierbei
sterben , d . h . die Kolonie müßte zu gründe gehe » . Man denke sich
z . B . die Gewerbeordimng auf die Kolonien angewendet ! Oder die
Bersichernngsgesetze für die schwarzen Arbeiter ? Im Ernste kaun
niemand an ein solches Mittel denken . Ein anderer Weg würde
allerdings sein , daß man in einem Absatz 2 zum Artikel I der Reichs -
verfasfnng die Kolonien als Bundesgebiet erkläre » würde , aber mu
dein Znsatze , daß alle Reichsgesetze a » f diese Teile des Bundesgebietes
nur soweit Auwendnng finden , als es diese Gesetze selbst bestimmen .
Damit würde gar kein sremder Gedanke in die Neichsverfassnug
hineingetragen ' den » diese kennt jetzt eine ganze Anzahl von Artikeln ,
die nicht sür das ganze Bundesgebiet Geltung haben ( z . B . Artikel
42 — 45 , 48 — 51 ) . Aber es erhebe » sich auf der anderen ^ eite sehr
gewichtige Bedenken gegen "eine solche Gleichstellung der Kolonien mit
den Buudesstaatcn , falls man nicht zu dem komischen Mittel greisen
wollte , alle andern Artikel der Berfassuug nicht . mehr ans die Kolonie »



anzuwenden : dann hätte die Gleichstellung nicht mehr viel wert ) sie
würde höchstens die Streitfrage ansränmen : sind die Kolonien Reichs¬
inland oder Anstand ? Aber dieser geringe praktische Vorteil ist
nicht die Revision der Verfassung wert . Um sich ein wenig die Be¬
deutung einer solchen Gleichstellung vorstellen zu können , darf nur
daran erinnert werden , das; jeder schwarze Reichsuntertan vollberechtigter
Neichsbürger werden würde , daß die Vertretung der Kolonien im
Bundesrat und im Reichstage nur eine Konsequenz dieses Schrittes
darstellen würde , ebenso die Einreibung derselben ins Heer usw , . Die
Natur der Verhältnisse gestattet dies nicht . Was aber einmal in
einem halben Jahrhundert oder noch später in dieser Richtung zu
geschehen hat , ob wir da „ Kolonialabgeordnetc" oder in den Kolonien
ein selbständiges Parlament erhalten werden , darüber braucht man
sich heute noch nicht den Kopf zu zerbrechen ; das ist im besten Sinne
des Wortes cura posterior !

Aber zwei andere Fragen dürften mehr praktische Gestalt an¬
nehmen ; in erster Linie ist die rechtliche Stellung der Ein¬
geborenen der Schutzgebietegenauer zu bestimmen . Selbstverständlich
können sich diese wie jeder Ausländer naturalisieren lassen und sind
dann Neichsbürger. Soweit dies nicht der Fall ist , siud sie nicht
Neichsbürger , wvhl aber Untertanen des Reiches und als solche der
Gesetzgebung , Verwaltung nnd Rechtsprechung ebenso unterworfen wie
die Reichsbürger in den Schutzgebieten , sofern nicht Verträge mit den
Häuptlingen anders bestimmen . Wenn nun nicht die gesamte rechtliche
Stellung der Eingeborenen gesetzlich geregelt werden will , so sollte
doch in zwei Punkten hiermit eingesetzt werden . Tie Haussklaverei ,
wie sie durch die Verordnung vom 29 . November 1W1 geregelt ist ,
sollte durch ein Ncich ^ gcseU mit allmählichen Uedergaugofrisicu ganz
abgeschafft werden ; das Gesetz konnte auch sofort Bestimmnngen
treffen über die Vehandluug , völlige Freilassung usw . der Haussklaven .

Ferner ist zu erwägen , ob die bestehende Lücke für die Ein¬
geborenen nicht ausgefüllt werden könnte dnrch die Schafsnng der
„ Schutzgebietsangehörigkeit̂ ( vielleicht zunächst für die christlichen
Eingeborenen ) , wobei allerdings gar manche nähere Vorbereitung über
Erwerb und Verlust derselben getroffen werden müßte ; aber man
könnte dies vielleicht vorerst den einzelnen Stämmen überlassen nnd
mir den Stammeshäuptling zum Neichsbürger machen . Letzteres
hätte iit moralischer Hinsicht nicht zu unterschätzendeBedeutung , wie
es auch den Einfluß der denrschen Herrschaft stärken müßte . Es
erscheint auch fraglich , ob die englische >! apregicrung i » der Frage
der Nichtauslieferuug der Hcrero - und Hotteutottenhäuptlinge sich
Hütte so leichthin auf den Standpunkt stellen können , daß diese die
Anführer einer Kriegspnrtei seien , salls sie deutsche Neichsbürger sein
würden . Jedenfalls Hütte die deutsche Regierung mit mehr Nachdruck
betonen können , daß ihr diese deutschen Räuber und Mörder aus -
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geliefert werden müßte » , Bei allen Verträgen mit den einzelne »
Stammen sollte deshalb das Haupt derselben und vielleicht » och einige
angesehene Führer deutsche RcichMirger werden .

Eine mehr untergeordnete ^ rage betrifft die Art der Nerkü » dig » » g
und das Inkrafttreten der Rechtsverordmingcn, Eine einheitliche
Regelung der Vertündigiuig findet nicht statt ; nirgends besteht die
Vorschrift , daß alle Rechtsverordnnngcn im Neichsgesetzblatt zu er¬
scheinen haben ; die » leiste » werde » wohl hier publiziert, aber nicht
alle , Nicht einmal im amtliche » ,̂ olo » ialblatt müssen sie alle er¬
scheine » . Daher sagt der bekannte Kolonialrechtslehrcr Frhr . von
Stengel mit Recht : „ Zweckmäßig wäre es , wen » ausdrücklichbestimmt
wäre , in welcher Weise die Verordnungen des Kaisers und des Reichs¬
kanzlers verkündigt werden müssen , nm rechtsgültig zu sein . Es wäre
dies um so wünschenswerter , als es sich hier nm Erlaß beziehnngo -
weise Verkündigung von Rechtsverordnnngcn handelt/ '

Hierbei müßte allerdings auch erwogen werden , ob nicht ei » e
Reform des Kvloiiialrates anzubahnen wäre ; dieses beratende Organ
der Kolonicilabteilung hat im allgemeinen nicht dasjenige geleistet ,
was man einstens von ihm erhoffte . EL sollen in dem ^ iolmualrar
auch Vertreter der Missionen sitzen , unter Umstände » Missionäre selbst ,
da cs den einzelnen Missionsgesellschaftenimmerhin möglich sein dürste ,
den einen oder andern Missionär , der so wie so nach Europa zurück¬
kehrt , zu den Sitzungen zn entsende » . Gerade wir würden ans dao
Urteil der Missionäre iu der Behaudlung der Eingeborenen nsw , mehr
Gewicht legen als auf die Gutachte » der Vertreter der interessierte »
Gesellschaften , die vielleicht auch die Kolonien noch nie gesehen habe » ,
Die Verhandlungen sollten öffentliche sein . Was z , B , gerade Heuer
über die Sitzungen des Kolonialrats publiziert wurde , ist sehr dürftig ! ^

Schwieriger gestaltet sich die Neuorganisation der örtlichen/ ^ >
Behörden in den Kolonien selbst . Der Gouverneur , der seither
eine Art Vizekönig in der Kolonie war , muß n . E . ei » ^ ollegim »
z » r Seite erhalte » . I » de » französischen Kolonien besteht bereits
eine Art „ Stncitsrcit " , bestehend ans Beamte » , Offiziere » und Mit¬
gliedern der Kolonie ! die Regierung ernennt dieselben ; in entsprechender
Besetzung ist dieser „ Staatsrat " auch Berwaltungsgerichtshos und
Rechnungshos für die Kolonien . Dieser französische Vorgang ist
beachtenswert : ein Kollegium hat immerhin den Vorzug , daß eine
gewisse Gleichmäßigkeit in die Verwaltung kommt , da nicht mehr der
Wille eines Einzigen maßgebend ist und ein Wechsel in der Person
desselben nicht die gesamte seitherige Politik erschüttert . Man hat
ja bei u » s nnch schon Versuche gemacht mit den GonverncmeutS -
bciräten und Bezirksbeiräten, aber diese sind nicht ermutigend ano -

d ) Allgemeine Pcrwaltungssrage » ,
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gefallen . Ob die Beiräte die Schuld tragen oder die Beamten , wollen
wir nicht näher nntersnchen . Trotzdem würden wir uns nicht ab¬
halten lassen , von einer gesetzlichen Festlegung diesem Anfanges der
Sclbswenvalmng und Rechte und Pflichten dieser Beiräte eingehend
zu fixiere » . Gerade die gesetzliche Unterlage solcher Institutionen
gibt diesen erst freist nnd Leben . Freilich ist hierbei zu berücksichtigen ,
daß eines nicht fiir alle paßt . In den Handels - nnd Plcmtagen -
kolonicn , wo in der Regel nur jüngere Leute und auch diese nur
vorübergehend sich aufhalten , dürfte es schwer halten , die geeigneten
Lcnte für den Beirat zn erhalten . Vielleicht kann man hier den
Gesellschaften nnd Firmen , die in der Kolonie tätig sind , ein Ver¬
tretungsrecht einräumen . Selbstverständlich mochten wir in allen
diesen Beiräten die Missionäre nicht vermissen , wie u . E . überhanpt
der Mission ein größerer Einfluß auf die Kolonialverwaltung gegeben
wcrdeu muß , auch als „ Pfleger " oder Vertreter der Eingeborenen !

Ei » richtiger Gedanke spricht mich ans der Verordnung vom
Fnli 1899 betreffend Errichtung von Kommunalverbünden ,

nach welcher Wohnplätzc in den Schutzgebieten zu kommnnalcn Ver¬
bänden vereinigt werden können . Auch für die Eingeborenen könnte
dies gestattet werden , so daß das einzelne Reservat oder die Stammes -
nicderlnssnng eine Gemeinde bildet . Gerade auf dem Gebiete der
allgemeinen Verwaltung konnten eine Anzahl von Fragen gesetzlich
geregelt werden .

c ) Militä r v crwalt n n g .

? nrch das Gesetz vom 22 . März 1891 erhielt Deutsch -Ostafrika
seine ersten Schutztruppcn ; hiernach schieden die Angehörigen derselben
ans dem Heere aus , galten aber als Angehörige der Marine . Das
Gesetz vom 9 . Juli 1895 brachte für Kamerun und Südwestafrika
gleichfalls Schntztruppeu , ohne in der rechtlichen Stellung derselbe »
etwas zn ändern . Anders wurde es durch das Schutztruppengcsetz
vom 7 . Jnli 1896 , das nun für alle Schutzgebiete gilt nnd gleich¬
zeitig die Wehrpslicht sür Reichsangchvrige in den Kolonien regelt ;
nach diesem noch geltenden Gesetze , an dem auch der Abänderungs -
entwnrf vom 25 . Juui 1902 in dieser Beziehung nichts ändert ,
scheiden die Schutztruppeu ans Heer und Marine vollständig aus .
Sie sind dem Oberkommando der Schutztrnppen — vielfach auch
kleines .̂ riegsministerinm genannt — unterstellt ; diese Behörde hat
eine eigenartige Stellung : sie hat die Arbeiten des Regiments¬
kommandeurs , des Generalstabes , der Intendantur usw . zu vollziehen .
Eine beachtenswerte Anregung ist im letzten Winter vom Abgeordneten
Grober gemacht wvrden , der eine Aenderung des Gesetzes dahin be¬
fürwortete , daß die Teile der Schutztruppen , die nur zu vorüber¬
gehender Verstärkung abgehen , ans die Etatsstärke des Landheeres in



Anrechnung gebracht werden . Die Wehrpflicht der Reichsangehörigen
in den Kolonien halten wir dnrch die Gesetze von 1896 nnd 1902
für ausreichend geregelt . Dnrch kaiserliche Verordnung ist bestimmt ,
inwieweit Reichsangehörige in den Schutzgebieten ihrer Militärpflicht
genügen dürfen . Aber noch gar keine Regelung ist bezüglich der
Militärpflicht der Eingeborenen getroffen ; freiwillige Meldungen sind
Zugelassen . Zweifelsohne könnte nach den heutigen Gesetzen der
Kaiser auch hier eine Art Dienstpflicht einfichreu ,

6 ) F i n n nzv erw altn u g .

Von 1886 — 1892 erschien im Haushalt des Reiches nur der
Gesamtreichszuschuß sür die Kolonien : "das Gesetz vom 30 . März 1892
machte diesem Znstand ein Ende und gab dem Reichstag ein volles
Budgeirecht auch sür die Kolonien . Seilher wird jedes Jahr in
einem gesonderten Band der Kolonialetat vorgelegt . In Wirklich¬
keit ist der Reichstag aber nur völlig Herr der Ausgaben ^ hier kann
er ändern nach Gutdünken , ablehnen , vermindern , erhöhen . Aber
Zinn tatsächlichen vollen Bndgetrecht gehört auch die freie Festsetzung
der Einnahmen nnd diese hat der Reichstag nicht . Die Steuern und
Zölle in den Schutzgebieten werden dnrch Verordnung festgesetzt ,
nicht durch Gesetz . Auch hier dürste eine Aenderung angezeigt
erscheinen ; in einzelnen Kolonien hat man schon seit einein Jahrzehnt
dieselbe Steuer ; sie hat sich somit eingelebt und gnt bewährt ; nichts
steht einer gesetzlichen Festlegung dnrch Reichstag und Bundesrat im
Wege . Wir haben hier in erster Linie die Hütten - nnd Erbschafts¬
steuer iu Ostafrika im Auge ; erstere als Kopfsteuer auf jede Familie
( Hütte ) ist sehr einfach zu erheben , hat allerdings viel Unzufriedenheit
erzeugt ; letztere besteuert den direkten Erbgang innerhalb der Familie
mit 2 Prozent , sonst mit 5 Prozent . Wir haben also hier schon
eine „ Reichserbschaftssteucr " . Der Wnnsch » ach einer gesetzlichen
Regelung des Steuerwesens wird um so lanler ergehen , als die
Verwaltung den wiederholten Wünschen des Reichstages nicht nach¬
kommt ; so ist schon seit mehreren Jahren gefordert worden , die
Gewerbesteuer doch mehr prvgrcssiv zu gestalten ; jetzt hört die
Progression schon aus bei einer ganz niedrigen Summe . Die Wirkung
hier ist , daß die mittleren und kleineren Gewerbetreibenden verhältnis¬
mäßig sehr viel Steuer bezahlen müssen , die großen Gesellschaften
aber billig wegkommen . Der Grundsatz der Staffelung nach der
Leistungsfähigkeit ist in den Kolonien ebenso zutreffend wie im
Mutterlande ; aber die Verwaltung zeigt kein Entgegenkommen .

Ist der Etat der Schutzgebiete nach richtigen Grundsätzen ani ^
gestellt ? Von anerkannten besonnenen Kolonialpolitikern hört man
den Wunsch aussprcchen , daß die MilitürauSgaben vom >lolonialetat
getrennt zn halten und auf den Reichsetat zu nehmen seien . Es



verdient jedenfalls Beachtung , was mir in einem Meinungsaus¬
tausch ohne mein Zntuu ein ganz hervorragender Kolonialpraktiker
geschrieben hat :

„ Der zweite Schritt für eine Gesundung unserer Kolomal -
siuanzvcrwaltung muß nach meiner Ansicht die möglichste Durch¬
führung des Grundsatzes sein , daß die Kolonien ihre Verwaltung
durch ihre eigenen Einnahmen zu decken haben , wie das in den
englischen Kroukolonieu , die im britische » Kolonialreich für nus allein
als Verglcichsobjekte dienen können , und auch in französischen
Kolonien verlangt wird . Hinsichtlich Togos haben wir bekanntlich
dies Ziel heute schon erreicht, deuu es braucht keine Truppen . In
Ostafrika lind Kamerun können nur aber bald auch so weit sein ,
wenn wir nur unscrc koloniale Fiuauzwirtschaft anders konstruieren
und uns die koloniale Finanzpraxis der Engländer und Franzose »
zum Muster nehmen wollte « . Mau ist bei diese » beiden Kolonial¬
völkern zu der Ueberzeugung gelangt , daß sich das wichtige Prinzip ,
demzufolge eine Kolonie ihre eigenen Vcrwaltnngskosten selbst decken
muß , bei größereu tropischen Ländern überhaupt nur dann erreichen
läßt , wenn man grundsätzlich die eigentlichen Reichsausgaben , d . h .
solche , die die Hoheit des Mutterlandes über die Kolonie znm Aus¬
druck briugeu , also die Militärausgabeu , vom Lokalbudget der
Kolonie völlig trennt nud stets auf dem Etat des heimischen
Kolonialministerinms ausbringt , wenn ferner „ große öffentliche
Arbeiten " , wie Ueberlandbahnen ?e . durch Anleihe » , mit oder ohne
Reichsgarantie , ermöglicht werde » .

„ Das sieht freilich auf den ersten Blick nur wie eine reine
Formsache aus und wie eine Maßregel , die zunächst für den Säckel
des Steuerzahlers im Mutterland ohne Belang bleibt . Bei näherer
Betrachtung wird man aber zu einem anderen Resultat komme » ;
schon um eiue feste Basis zu schaffen und um an Stelle cmer
künstlichen , willkürlichen eine natürliche Entwicklung der Kvlonien zu
setzen , erscheint es mir außerordentlich wichtig , wenn dein Grundsatz
Geltung verschafft wird , einmal , daß die Kvlonien ihre Ver¬
waltungen nach ihren eigenen Einnahmen einzurichten haben , zweitens
daß das Reich seinerseits die zur Aufrechterhaltung seiner Oberhoheit
als notwendig anerkannte militärische Macht ohne Rücksicht auf das
^ okalbudget der Kolonie unterhält .

„ Wir hätte » uieiuals den Zusammenbnich i » Südwest erlebt ,
wc » » ma » sich uicht immer im Hinblick aus die zu erstrebende
Balanziernng des Budgets der Kolonie vor Ausstellung einer größeren
Truppe gescheut hätte . Und diese Balauzierung des Lokalbudgets
muß doch schließlich unser Streben sei » . Das ist die eine ' Schatten¬
seite des heutige » Zustaudes . Andererseits wird es bei dem Fehle »
eines klaren Zieles einem im Interesse seiner Kolonie tätigen
Gonverneilr wiederum uicht zu verdenken sein , wenn er sich auch a » s
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den Standpunkt stellt , zu sehen möglichst viel herauszuschlagen . Das
ist aber sicherlich auch kein gesunder Standpunkt : aber sogar die
Gouvernenientsräte , die doch eigentlich ein retardierendes Moment
gegenüber allzu kühnen Geldsorderungen der Regierung bilden sollten ,
betrachten sich heute , wie man praktisch jedesmal erprobt , als eine
Einrichtung , die zu dein vom Gouverneur vorgelegten Budget immer
noch möglichst einme Forderungen hinzusetzt . Das ist auch ganz
logisch ; sie sollen ja für die Kolonie sorgen und das Reich wird ja
doch schließlich nm Deckung des Defizits angegangen! Die Beiräte
in den englischen Kronkolonien und auch in den französischen haben
dagegen nicht einmal das Recht , Mehrfordeiiingen in Antrag zu
bringen . Sie schlagen höchstens Abstriche vor . Aber freilich leistet
ihnen das Mutterland zur Aufrechterhaltung seiner Oberhoheit damit
auch den militärischen Schutz ganz außerhalb des Lokalbndgcts und
läßt sich höchstens , je nach der Leistungsfähigkeit der Kolonie , von
ihr einen Beitrag dazn zahlen . Anch diese letzte Maßregel , wenn sie
den wirtschaftlich schwachen Kolonien gegenüber selbst nur als Form¬
sache gehandhabt wird , statuiert ein sehr gesundes Prinzip .

„ Werden aber die Lokalbudgets nicht von den Militäransgabeu
entlastet , dann läßt sich , wie die Kvlonialgcschichte lehrt , ihre
Bilanzierung niemals erzielen , wenn es sich nicht nm besonders
reiche und schon dicht besiedelte Länder handelt . Berweist mau
dagegen die Kolonie nur mit ihrer eigentlichen Verwaltung auf die
eigenen Einnahmen , dann kann sich die Verwaltung auch nach der
Decke strecken und sich nach dem Entwicklnngsstadium der Kolonie
richten . Gouverneur und Gouvernenientsräte haben ein klares Ziel
vor Augen und die militärische Sicherheit bleibt dabei garantiert . —
Es ist meine feste Ueberzeugung , daß wir ohne eine solche System -
ändernng niemals zu befriedigenden Resulta en kommen werden .

„ Noch unlogischer , als das Verbleiben der Militärausgaben
auf den Loknlbndgets ist , nebenbei erwähnt , allerdings bei Ostafrika
der Umstand , daß oort alljährlich auf das Lokalbudget die 600000 Mk .
angekreidet werden , die das Reich der D . -O . - A .- G . für Erwerbung
der Kolonie zahlen muß . Das ist ein völliges Unikum , dessen
Unberechtigtheit sofort klar würde , weun man auch verlangen wollte ,
daß z . B . die Karolinen die Millionen aufbringen sollten , die das
Reich dafür an Spanien gezahlt hat . Eine Mutter wird doch auch
ihrem Kinde nicht die Kosten für die Gebnrtshilfe nachträglich
anrechnen !

„ Sowohl aus reiu militärischen Gründen , ans Grnnd der
Erfahrungen in Südwcstafrikci , als auch um die oben erläuterte
Verlegung der Militnrausgaben auf den eigentlichen Reichsetat vor¬
zubereiten , wird der nächste Schritt die Entlastung der Truppen von
Verwaltnngsgeschäften sein müssen , nud ich ersehe zu meiner Freude

>?
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cms den letzten Berhandlnngeu über den Kolonialetat , daß die Reichs¬
regierung diesen Gedanken dem Reichstag bereits angekündigt hat .

„ Daß die Engländer und Franzosen ähnliche Phasen kolonialer
Entwicklung durchgemacht haben , ist interessant zn beobachte !, , Beide
sind zu den gleichen oder dvch ähnlichen Resultaten in ihrer finanz -
wirtschastlicheu Stellung der Kolonie zum Mutterlaude gekommen ,
und die praktischen Erfolge hängen uur noch von dem Reichtum des
Landes und dem Verwaltnngstalent der betreffenden Beamten ab .
Und auch wir werden zu dem gleichen Resultat gelangen müsse » . "

Da wir uns mit der kolonialen Finanzverwaltung beschäftige » ,
halten wir es für unsere Aufgabe , diese Ansicht aus erfahrenem
Munde hier wiederzugeben . Jedenfalls sind diese Ansichten einer
eingehenden Erwägung wert , wenn wir denselben mich nicht durch¬
weg zustimmen ,

e ) Das Zollweseu ,
Eine gesetzlicheFestlegung der Zolltarife für die einzelneu

Kolonien möchten nur nicht befürworten ; Zolltarife können nur danu
gut und zweckentsprechend gemacht werden , wenn man die wirtschaft¬
lichen Verhältnisse des Landes durch und durch kennt . Der Reichstag
würde also bei einem kolonialen Zolltarif ganz auf die Begründung
der Vorlage angewiesen sein nnd könnte nicht diel ändern . Den
weißen Ansiedlern aber ist auf die Gestaltung desselben mehr Einfluß
zu geben . Dann tritt aber doch die Schwierigkeit hinzu , daß nahezu
für jede Kolonie ein anderer Zolltarif nötig sein würde . Der Reichstag
hat auch genug au der Beratung des Zolltarifes von 1902 ! Es
würde allerdings interessant sein zn wissen , ob die Svzialdemokratie
einem kolonialen Zolltarif auch die Obstruktion entgegensetzenwürde .
Aber den einen Gesichtspunkt muß man doch betonen , daß er als
ein Piohibitivzoll wirkt ! „ Wir sollen deu Schwarzen Kultur bringen
und bringen ihnen Branntwein !" rief einmal ein Abgeordneter im
Reichstage aus ! Im Jahre 1902 wnrden an Branntwein eingeführt
nach Deutsch -Ostafrika : 1277 Ick ( für 140 000 Mk . s, nach Kamerun :
16291 Ick (für 1049000 Mk . ) , nach Südwestafrika : 1162 Kl (für
194000 Mk .) nnd nach Togo : 1175 :'. Ick ( für 1 179000 Mk . ) Das
sind erschreckende Zahlen ! Man muß einmal Missionare ans deu
Kolonien gehört haben , welche die Wirknng dieses hohen Brauntwein -
geuusses schildern , I » den offiziellen Denkschriften finden sich wieder¬
holt Stellen , die den materiellen nnd moralischen Ruin von Neger -
stämmeu darauf zurückführen - auch bei den Ursachen des südafrikanischen
Anfstandes spielt der Branntwein und seine Folgen eine Rolle !

1 ) Das Bergwesen ,
Um die Unzuträgiichkeit des Verorduuugsrcchtes zu schildern ,

dars mau uur einen oberflächlichenBlick auf die Regelung des Berg -



— 35 —

Wesens werfen , wie es für unsere vier afrikanischen Kolonien geordnet
wurde . Für Südwestafrika , dem eine neue Bcrgvrdnnng im Jahre
1905 beschert wurde , sind bereits vier Verordnungen ergangen :
nämlich vom 25 . März 1888 : 15 . August 1889 ; 6 . September 1892
und 9 . Juui 1898 . Die erste Verordnung übertrug das Bergregal
der „ Deutschen Kolonialgesellschaft für Südwestasrika " nnter Aufsicht
des Reiches ; diese erhielt im öffentlichen Grn .bcngebiet ein Vorrecht
an dritter Stelle (Finder und Eigentümer gehen voraus ) auf Anspruch
von zehn Feldern , hatte eine Bergbehörde zu errichten und erhielt
das Recht , eine Steuer bis zu 5 Prozent des Wertes der Förderung
zu erheben : hatte jedoch sämtliche Gebühren , Abgabe » und Steuer »
zur Bestreitung der Kosten der Selbstverwaltung zu verwende » und
ebenso Ueberschüsse bis 25 Prozent zum „ allgemeinen Nutzen des
Schutzgebietes " (insbesondere für Verwaltnngskosten) anszugeben . Aber
schon l ' /z Jahr später erschien die zweite Verordnung , welche die
erste ganz aufhob ; das Reich nahm uun das Bergregal für sich in
Anspruch ; allerdings war in dem Z 48 bestimmt , daß die Gebühren
und Abgabe » zur Bestreitung der Kosten der Bcrgverwaltung ver¬
wendet werde » und die Hälfte des Uebcrschusscs „ nn die Deutsche
Kolouialgesellschaft belmss Verwendung im Interesse des Schuh¬
gebietes abgeliefert wird " . Dieses Vorrecht wollte die Kolonial¬
verwaltung im Etat 1905 mit 100000 Mark ablösen ; aber der
Reichstag lehnte die Position ab , da er eine Untersuchungskommission
für die gesamte Land - und Kvlonial - Gcsellschaftsfrage forderte . Die
beiden letzten Verorduuugeu enthielte » die Anberanuumg eines Auf¬
gebotes zur Feststellung der Berggerechtsame , die vor 1886 in der
Kolonie rechtskräftig erworben worden sind . Nunmehr soll eine neue
Bergorduung erscheine » , um namentlich dem Uebergreifen englischer
Gesellschaften vorznbeugc » , die erst Schürfscheine für Diamanten sich
geben lasse » , aber das Feld » » benutzt liegen lassen , um ihr Monopol
besser ansnüb.en zu können . Wenn im Reichstag bei der vorletzte »
Kolonialratsberatinig der rasche Erlaß dieser neuen Verordnung aus
guten Gründen gefordert wnrdc , so erscheint es um so befremdlicher ,
daß später ans der Mitte des Kolonialrates eine Stimme lant wurde ,
die deu Erlaß erst für spätere Zciteu wünschte .

Für Kamerun ergingen Rechtsvervrdnungen unterm 2 . Jnli 188X
nnd 28 . November 1892 . Während die ersten gemäß der Konsular -
gcrichisbarkeitdie Berggercchtsamennach den Vvrschrifte » des preußische »
Rechtes regelt , hebt die zweite Verordnung diese Bestimmung wieder
auf und enthält nur Vorschriften über das schürfen . Alle auderu
Fragen des Bergrechtes sind hier nicht geregelt .

In Togo haben die Verordnungen vom 2 . Juli 1888 uud
17 . August 1898 Gcltuug ; erstere regelte wie für Kamerun die Berg -
gcrechtsame » ach dem preußischen Rechte ; letztere hebt diese Vorfchrin
auf uud beauftragt den :>>eichstanzicr nnd mit dessen Genehmigung



de » Gouverneur bis auf iveileres zur Regelung dieser Verhältnisse .
Ob etwas geschehen ist , entzieht sich unserer Kenntnis ; nach den
Akten des Reichstages geschah nichts .

Ostafrika hat durch die Verordnung vom 9 . Oktober 1898 ein
voltständiges Bergrecht erhalten , nachdem durch die Verordnung vom
1 . Januar 1891 zuerst der Reichskanzler resp , der Gouverneur zur
Regelung dieser Verhältnisse befugt war . Das ostafrikanische Berg¬
recht enthält eingehendeBestimmungen über das Schürfen , den Berg¬
ban , die Rechtsverhältnisse zwischen Bergbau und Grundbesitzern , die
Bergpolizeisachen : letztere ist znm Erlasse von Arbeiterschutzbestimmungen
ermächtigt .

Es ivird sich nicht ein einziger stichhaltiger Grund dafür ins
Feld führen lassen , diese Materien noch serner durch Verordnung
zu regeln ; hier ^ kann die ordentliche Gesetzgebung einschreiten und die
Maugelhaftigkeit der jetzigen Verordnungen erfordert diesen Schritt .

Das Forstwesen .
Wir besitzen in unseren Kolonien teilweise — Südwestasrita

sei generell ausgenommen — herrliche Waldungen , deren Erhaltung
für die Blüte des Landes von erster Bedeutung ist . Aber das Ver -
ordnnngSrecht hat hierfür nicht sehr viel getan ; durch eine Verordnung
vom 4 . April 1900 wurde der Gouverneur von Kamerun ermächtigt ,
„ zum Zwecke des Schutzes des Waldbestandes anzuordnen , daß
Personen , welche entgegen den bestehenden Vorschriften Holz gefällt
haben , znr Wiederanfforstung der abgeholzten Fläche verpflichtet sind " .
Ferner wurde er berechtigt , diese Aufforstnng im Weigerungsfall auf
Kosten der Verpflichteten selbst vvrnehmen zu lassen . Inwieweit
vvu dieser Ermächtigung Gebranch gemacht wird , ist nicht bekannt .
Ferner fragt es sich auch , ob die riesige Ausraubung der Kautschuk -
beständc nicht mehr gehemmt werden soll ; welchen Wert hat es für
die Kolonie , wenn eine Gesellschaft ein Jahrzehnt derart Raubbau
treibt und dann das auögepovcrtc Land einfach liegen läßt . Gerade
die Gewinnung des Kautschuks sollte unr unter Bedingungen auf
Ausschließung des Landes und Anlage von Plantagen gestattet werden .
Mit dem Holzreichtum unserer Kolonien scheint man sehr verschwenderisch
umzugehen , wie mir auch ein köstlicher Prospekt des bekannten Farmers
Mißmahl aus Deutsch -Ostasrika beweist .

K) Das Geld - und Bankwesen .
Für alle Schutzgebiete außer Deutsch - Ostafrika und Kiantschau

gilt durch Verordnung vom 1 . Februar 1905 und 6 . Februar 1995
die Neichsmarkwährung ; Deutsch - Ostasrita hat die Rupienwährnng
init Zwcmgskurs ( 3 Ru . ^ -1 Mk .) , Kiautschau schließt sich selbst -



verständlich der dortigen mcrikanischen Dvllarberechnnng an ; aber für
Deutsch - Ostasrita hätte inan sosorr zur Neichsmarkwährung übergehen
können . Ein ostafrikanischer Missionar bestätigt mir bereits , daß die
neue Wührnng Fiasko machte . Pauken haben wir für sänttliche
größere Kolonien ; für Kiantschau dürste sogar eine zweite Bank nicht
überflüssig sein ! Deutsch - Ostafrika hat eine Bank mit dem Recht der
Notenausgabe erhalten , was nns sehr bedenklich erscheint . Aber alle
diese wichtigen Fragen werden durch Verordnungen geregelt ! Als
nämlich im Jahre 1890 mit der Deutsch - Ostafrikanische » Gesellschaft
das Reich den Vertrag behnfs Uebernahme der Hoheitsrechte über
deren Gebiet an der Küste abschloß , verpflichtete sich das Reich zn
jährlichen Zahlungen von 600000 Mark bis 1934 und ließ dabei
noch der Gesellschaft das Privileg des Baues von Eisenbahnen , der
Errichtung einer Bank mit dem Monopol der Notenansgo .be und der
Befugnis , Münzen zu prägen . Dieser Bertrag wurde dem Reichstag
nie zur Genehmigung vorgelegt . Was tat nun die Gesellschaft mit
ihren Privilegien ? Nur eines nültte sie anS , weil diesem den sichersten
Gewinn brachte , nämlich die Ausprägung von Münzen . Von 1890
bis 1903 hat die Deutsch - Ostafrikaussche ' Gesellschaft mindestens 1 , 5
bis 2 Millionen Mark an der Münzprägung verdient : die Rnpicn
und Pesetas wurden nämlich sehr minderwertig ausgeprägt . Das
Bankmonopol aber nützte sie nicht ans und verhinderte , daß überhaupt
eine Bank nach Ostafrika kam . Eine Eisenbahn versuchte sie zwar
zu bauen , die Usambarabahn , in Verbindung mit einer anderen
Gesellschaft ; es ist ja bekannt , wie das Unternehmen verkrachte und
das Reich die Bahn mit übernehmen mußte . So hat der Vertrag
von 1890 gewirkt ! Nun kam im Jahre 1903 ein neuer Vertrag
zwischen dem Reiche nnd der Deutsch - Ostafrikauischen Gesellschaft
zu stände ; ersteres kaufte sich die genannten Privilegien zurück , gab
hierfür der Gesellschaft nahezu eine halbe Million ihrer Aktien , die
das Reich durch Geschenk echaltcn hatte , nnd dazu das Recht , ihre
Anleihe zu 5 Prozent in eine 3 ' / ^ pi 'vzcntige umzuwandeln . Wohl
noch nie hat ein Privatschuldner einen solchen Vorteil genossen i auch
^ andkvnzessionen wurdeu der Gesellschaft gegeben . Nnn hatte durch
zweimaligen Knus das Reich endlich alle Privilegien beseitigt ; es
hatte die „ volle Veweguugsfreiheit " , wie es in der Begründung hieß ,
erhalten . So im Jahre 1903 ! Ans wie lange ? Ans knapp zwei
Jahre ; denn bereits 1905 wurde das Bauknotenmvnopvl wieder an
die Gesellschaft verliehen , nämlich an die Deutsch - Ostafrikanische Bank !
Wer aber ist der Hauvtaktiouär dieser Bank ? Nach dem im Reichs -
auzeiger veröffentlichten Statut hat die Deutsch -Ostasrikanische Gesell¬
schaft 70 Prozent aller Anteilscheine der Gesellschaft . So geschehe »
1905 ! Erst taust ma » dieser Gesellschaft die Hoheitsrechte ab , läßt
ihr aber » och einigc einträgliche ; 13 Jahre später erwirbt diese das
Reich auch , und zwei Jahre daraus gibt das Reich eines dieser
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hechle wieder der Gesellschaft umsonst ohne Gegeilleistimg: letztere
tritt erst beim recht rentablen Geschäftsgang der Bank ein . ^ Der
Reichstag ivird bei dieser Politik der Geschenke nicht gehört !

i) Die Rechtspflege .
Unseres Trachtens fichrt die ganze Entwicklung dahin , an Stelle

des >tvnstilai rechts ein eigentliches Kvlonialrecht im engeren Sinne
zu schasse » . Die Abweichungen deS letzteren vom ersteren sind jetzt
schon so uiauuigsaltig, das; Mui^ auŝ Luten Gründen bald von einem
selbständigen kvlonialrecht im engeren ^ iuue ivird sprechen tönuen .
Erfreulich an dieser Regelung isl das weitgehende Mittvirtuugsrechi
der Laien nicht nur in Strafsachen , sondern auch in Zivilsachen : diese
^ aicnbeisitzer haben sich nach den amtlichen Denkschriften sehr gnt
bewährt . Eine dritte Instanz gibt es hier nicht : die zweite Instanz
ist das Reichsgericht : dvch besteht die Befugnis , alle Berufungs -
Beschwerdesachen einem Gericht im Schutzgebiete selbst zu überweisen
und so die zweite Instanz in der Kolonie zu haben . Mr sämtliche
Kolonien ist von dieser Befugnis Gebrauch gemacht ; für Kiautschan
svll sehr bald die zweite Instanz nicht mehr das Gericht des General¬
konsulats Shanghai sein , sondern auch ciu Obergericht daselbst ge¬
bildet werde » . Dringend nötig aber isl die völlige Scheidung vvn
^ nstl' z uud Verwaltung , soweit sie sich praktisch durchführen läßt .

„ ^ ch bin sehr erfreut , daß in der ueueslen Denkschrift über die
Entivicklnng des Kiautschnngcbiets sich dieser eben von mir aus¬
gesprochene Gedanke bereits sindet . Es ist hier ausgeführt l

Das deutsche Kolvnialrccht beruht seit seinen Anfängen und mit einer Reihe
von Modifikationen noch heute für weite und wichtige Rechtsgebiete, das
Privatrecht , das Strafrecht , das gerichtliche Verfahren und die Gerichts¬
verfassung , im wesentlichen auf einer Herüberuahuic des » onsularrechts , ob¬
wohl die wirtschaftlichen uud svustigeu Voraussetzungeu dach erheblich ver¬
schieden sind . Das Ziel der Entwicklung muß nach Auffassung der Marine -
ucrivaltuug iu der LvSlösuug vvu dieser AbhäiWgkeit uud iu der Schaffuug
eines selbständigen, den besvndcren Bedürfuisseu der Schutzgebietscutwickiung
sich nupassenden « vtvnialrcchts erblickt werden . Die außerordentliche
Schwierigkeit dieser Aufgabe ist nicht zu verkennen . Ihre Lösung wird bis
zur späteren Juaugriffuahme gesetzgeberischer Arbeiten niu besten vorzubereiten
sein einerseits durch die koloniale Gerichtspraxis , andererseits durch wissen¬
schaftliche Pflege der jungen Disziplin des deutscheu .̂ vlonialrechts ."

Die Regelung der Gerichtsbarkeit » uicr öe » Eingeborenen ist
eine der schwierigsten fragen des Kolonialrechls ^ im allgemeinen
dürste hier der Grundsatz zu besolgeu seiu , die bestehcudcu Eiurichtungeu
uud Gewohnheiten insoivcit bcizubehalteu , als das christliche und
ch ' ilisaivrische Prinzip es gestattet . Vom Eingriff in das Familien -
rech ! dürfte ab .msehen sein : ober dasselbe muß sehr entschiedengeschützt
werden bei Streitigkeiten mit Europäern , in erster Linie durch Aus¬
stellung vvu Pslegeru , als welche Missionare zu nehme » sind .
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„ Bürgerliche " Streitigkeilen inner den Eingeborenen sind durch die
eigene Obrigkeit z » schlichten lwie es in Tvgo und Kamerun geschieht ) ,
sofern nicht ein Teil an das deutsche (Bericht appelliert , Das Straf -
recht ninß allerdings schärser und tiefer eingreife » , schv » iveil es ficl ,
l>ier nicht nur um persönliche, sondern in erster Ninie um öffentliche
Interessen bandelt nud die Äufrechterhaltuug von )1ruhe und Ordnung
in Betracht kommt . Eiue Verordnung vom 22 . April li ^ N regelt
mich für Deutsch - ^ üasrika , Togo und Kamerun den Strafvollzug uud
fetzt als Strafen fest : körperliche Züchtigung (Prügelstrafe , Ruteu -
strasel , Geldstrafe , Gesäuguis mit Zwangsarbeit , ^ iettenhast , Todes¬
strafe . Die Prügelstrafe darf iu eiuem Urteil höchstens 2 X 25> Schläge
uud die Ruteustrafe 20 Schlüge betragen : der zweite Vollzug dars
erst nach zwei Wochen erfolgen . Araber , Juder und Franeuspersoueu
sind von der körperlichen Züchtigung ausgenommen ; für männliche
Personen unter 1 «> Jahre » sind » ur Nuteustraseu zulässig . Ein
Arzt vder ei » Europäer muß stets bei der Verabreichung zngegen
sein : auch mich hierüber ein Strasbuch gesührt werdeu . Daraus baben
ivir den Eindruck gelvonnen , das; von der Prügelslrase ein wenig zu
reichlicher Gebrauch gemacht wird . So wurden 1W )> 04 iu unseren
Kolonien

verurteilt zu Prügel - oder erhielte » Prügelstrafe als
Ruteustrafe » Zusatzstrafe

in Ostafrika : 2 ^ M Eingeborene ^ 494 Eingeborene ,
in Kamerun : 2W „
i » Tvgo : 194 „

Vvu Südivestafrika fehlt i » diesem Berichtsjahr die Statistik .
Aber gerade hier lag der Strafvollzug gar sehr im argen : ans den
Gesängnissen in Südwestasrika sind recht traurige Mitteilungen nach
Deutschland gelangt . Im Ekat 1905 sind eiue ganze Anzahl Positionen
vorhanden , die auf Beseitigung der größten Mißstände binzielen .
Wen » es schv » recht schwer hält , für das Deutsche Neich ein Straf -
vvllzugsgesetz z » forder » , fo könnte eS geradez » leichtsi » » ig erscheine » ,
ein solches sür die Kolonien zn sordern , nnd doch halten ivir letzteres
sür sv begründet . Der Deutsche hat beim Strafvollzug uvch iveit
mehr ^ chntz als der Eiugebvreue in deu Kolonie » , n » d die früheren
Mären ^ eisl , Wehla » » siv . spreche » dvch eiue zu eindringliche
Sprache , als daß mau alles i » den Hände » der Berwaltmig , also
uutcr Ilmstäudeu bei ebensolchen ^ lilpferdpeitscheuliebhaberu lasfeir
tvunte .

'« ) Die ^! audfra g e .

Zuui Schlüsse wvllcu ivir diese Materie kurz streife » , die a »
sich sv einsach liegt und bei der sv viel gesündigt worden ist . Wohl
sind eiue ganze Anzahl vvu Bervrdnuugen da , sv die sür alle >tolouieu
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geltende vom 21 . November 1902 ^ deren Z 32 bestimmt : „ Der
Reichskanzler ist ermächtigt , die Enteignung von Grundstücken , die
aus der Herrschaft oder dem Besitz von Eingeborenen an Nicht¬
eingeborene übergegangen sind , zum Zwecke der Wiedereinsetzung der
Eingeborenen in den Besitz so weit zuzulassen , als die Enteignung
nach dem Ermessen der Behörde notwendig ist , um den Eingeborenen
die Möglichkeit ihres wirtschaftlichen Bestehens , insbesondere das
Recht einer Heimstätte , zu sichern . Die Entschädigung der gegen¬
wärtigen Eigentümer oder Besitzer wird von dem Fiskus des Schutz¬
gebietes geleistet . Die Entschädigung kann ans die Erstattung der
Unkosten für den ersten Erwerb der Ländereien von den Eingeborenen
beschränkt werden . Die enteigneten Ländereicn fallen als Kronland
in das Eigentum des Fiskus des Schutzgebietes , welcher sie den Ein¬
geborenen zur Nutzung überläßt . " Eine sehr gesunde Vorschrift , die
namentlich in Togo , am Kmuerunberge und in Südwestafrika praktisch
werden kann . Dann hört die Auswncherung des Bodens auf , so
daß uicht m .' !>r Fälle sich ereignen , wo ein Hektar Land um einen
Pfennig getauft wurde und einige Zeit nachher um 8 — 10 Mark , ja
noch viel höher zurückgekauft werden mußte . Die bestehenden Land -
kouzessionen haben die ertzofften Vorteile für die Kolonien nicht er¬
bracht , um so reichlicher aber schon ihre Schattenseiten gezeigt . Eine
gesetzliche Regelung der gesamten Lanofragc hallen wir um so mehr
geboten , als in den einzelnen Schutzgebieten der Begriff „ herrcn -

"wses - Land " verschieden geregelt ist : für Kaincrnn ist durch die Ver¬
ordnung vom UV Inni l8W der richtige Schritt geschehen , das?
alles herrenlose Land als Kronland bezeichnet wurde , worüber dem
Reich das Eigentum zusteht . ? ie Grundsätze einer vernünftigen und
gesunden Landpvlitik müssen durch Reichstag und Bundesrat im
Gcselse festgelegt weiden .

Wir inwen einige jener Materien gestreift , ans welchen die
ordentliche Gesetzgebung einschreiten kann und soll ; uoch mehr andere
Gebiete ließen sich heranziehen . Wir sind zufrieden , wenn zuerst auf
diesen der erhoffte Schritt geschieht . Wir sind überzeugt , daß Mutter¬
land nnd Kolonien hieraus die größten Vorteile ziehen werdeu . Was
wir .fordern , dns ist , daß an Stelle der kolonialen Diktatur trete eiue
entsprechende koloniale Bersassnng .

Der Antrag des Zentrums fand einstimmig Annahme , nachdem
auch die verbündeten Regierungen erklären ließe » , daß sie die Frage
eingehend pnisen werden .

2 ffekolm Ses strafreckts für Sie Kingevorenen .
Die Eingabe von Kameruner Häuptlingen des Akwa - ZtammcS

gab Veranlassung , aus der grvßeu Reform des Koloui ilrechts einige
Materie » herauszugreifen und deren sofortige Regelung zu fordern .



Im Jahre 1902 war eine Deputation von Kameruner Häupt¬
lingen in Berlin , nni in der Kolonialabteilung ihre Beschwerden
vorzutragen ; man sagte Abhilse zn ! Nichts geschal , ! Gonverncnr
von Pnttkamer aber verbot serner den Duallao , ihn mit Beschwerden
zu belästigen . Nun machten die Häuptlinge eine Eingabe au den
Reichstag uud Reichskanzler ; ein eingeborener schwarzer Schreiber
fertigte diese an . Am .">. September 1905 tras sie i » Berlin ein l
am 12 . September wurde der Gouverneur von Pnttkamer zur Bericht
erstattuug aufgefordert . Der Inhalt der Beschwerdeschrift gab zwei
Beamten in Dualla Beraulassuug , vom Gouverneur zn fordern ,
Strasantrag wegen Beleidigung zu steilen . Die Unterzeichner der
Eingabe wurden sofort in Untersuchuugshaft gezogen und : >0 Häupt¬
linge zu insgesamt 70 Iahreu Gefängnis verurteilt . Die obersten
Häuptlinge wurdeu getroffen mit Strafen bis zn 7 und 9 Iahreu
Gefängnis uutcr gleichzeitiger Berhäuguug von Zwangsarbeit . Wie
dieses Urteil bekannt wurde , erregke es Aufsehen im ganzen ^ ande .
Man hatte doch erwartet , daß seitens des Gouvernements eine Klar ^
stellung erfolgte . Niemand im deutschen Batcrlaude tonnte daran
denken , daß , statt sich zu rechtfertigen , die Angeklagten sich zu Richter »
über diese Häuptlinge machen , und ein derartig drakonisches Urteil
dort in Kamerun gefällt werden würde .

Die Kolonialverwaltung hat dieses Urteil nicht bestätigt , sondern
die Sache an ein anderes Gericht verwiesen , auch deu Gouveruenr
von Putttmuer zu seiuer Rechtfertigung nach Berlin berufen . In
der Budgetkommission des Reichstags hat die Eingabe eine aus¬
führliche Behandlung gefunden . Berichterstatter war der Zeutrums -
abgeordnete Kalkhoff , der folgenden Antrag in der Kommission stellten

Der Reichstag wolle beschließen , den Herrn Reichskanzler zu ersuchen :
I . in Ausführung des § 4 des Schutzgebietsgesetzes vom 25 . Jnll I90u

tunlichst bald durch Kaiserliche Berordnmig die erforderliche» Maß¬
regeln dafür zn treffen , daß den Eingeborenen der Sch » tzgel >icte zu¬
nächst auf dem Gebiete des Strafrechls . des Ztrasprozesses und der
Disziplinargewalt im -- inne der SZ 2 und Z des Tchnbgebictsgeseue<-
erhöhte Nechtsnarantien gewahrt werden ;

II . schon jetzt Anordming dahin zu treffen , daß gegenüber in Unter -
suchuncMaft befindlichen Angeschuldigten die Anwendung von törper
lichcr Züchtigung , Zwangsarbeit und Kettenhaft regelmäßig aus¬
geschlossen ist ;

III . durch einen völlig unabhängigen , nach Möglichkeit mit Richteraualitöt
bekleideten Beamten eine eingehende Untersuchung über die Beschwerde
punkte der Akwa - Leute durchführen zu lassen » nd über das Ergebnis
der Untersuchung und über die nach Ziffer I demnächst zn schaffenden
Schntzmaßnahmeu der Eingeborene » dem Reichstag MuN ' ilung zu
machen ;

IV . im übrigen die Petition als Material zn überweisen.

Die Kommission wie der Reichstag haben eiustimmig diesem
Antrage zugestimmt .
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L . Bilder ans der Kolomalverwaltung .
i . Die Schaffung eines Heicimolonialantts .

Wen » auch die Verhältnisse in anderen Ländern nicht ohne weiteres
iibenragbar sind , so ist ein Vergleich mit ihnen doch auch lehrreich .

Die Zentralverwaltuug der Kolonien ist in Portugal im
3ahre 1500 ' dem Rat für indische Angelegenheitenübertragen worden ,
aus dein 100 Jahre später der „ Rat von Indien " wurde ; 1642
wurde daraus ein „ Ueberseeischer Rat " , der erst 1833 aufgehoben
ivnrde . Bis 1821 hat das Mariueministerinm die Verwaltuugs -
arbeit geleistet ; 1821 — 1833 wurden die einzelnen Zweige den
^ achbehörden zugewiesen : 1835 aber wurde eine besondere K'olvuial -
abteilung im Marineministcrium gebildet , der im Jahre 1851 ein
neuer überseeischerRat die Arbeit abnahm : von 1868 bis heute ist
wieder das Mari neinin isteriu in die Zentralinstanz für die
Verwaltung der Kolonie .

Spanien gab sich 1511 den „ Rat sür Indien " , der Jahr¬
hunderte lang mit wechselndemGeschick die Verwaltung leitete ; im
19 . Jahrhundert wurde das Kv lonialm in iste rin m gebildet .

Am meisten Wechsel in seiner Zentralinstauz hat England
auszuweisen . 1625 schon bildete es ein Kolvnialamt , dem zeitweise
der Erzbischvf von Canterbnry vorstand ; 1672 aber wurde die
Leitung der Kvlonialpolitit mit dem Haudelsmiuisterium verschmolzen :
16. 77 aber schon wieder selbständig , worauf 1695 eine abermalige
Verschmelzung mit dem Handelsministerium eintrat . 1768 ist dann
ein selbständiges Staatssekretariat sür die Kolonien errichtet worden ,
das >edvch schon 17 ^ 3 wieder ansgehoben ivnrde ; nun erhielt der
Home Ossiee die oberste Leitung auf vier Jahre ; 1786 ging diese
wieder an das Handelsministerium über ; 1794 wurden die Kolonien
dem Kriegsministerium unterstellt und dann 1854 ein Staatssekretariat
sür die Kolonien geschaffei , .

Frankreich hat schon 162i > ein besonderes Kolouialautt
geschaffen , löste dieses aber 43 Jahre später auf uud betraute 1669
das Marineministerium mit der Leitung der Kolonie ; 1791 wurde
iu diesem Ministerinn , ein eigenes K'olvuialbureau eingerichtet , seit
1839 ober hat der Kriegsminister die militärischen Angelegenheiten
der Kolonie verwaltet . Die im Jahre 1858 vollzogene Schaffung
eines Kolonialstaatssekretariats bewährte sich nicht ; 1881 wnrde ein
Kolouial - Uuterstaatssckretariar im Handelsministerium errichtet : auch
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hiermit hatte Frankreich kein Mück , erneute aber trotzdem r8 <̂ 9 den
Versuch , Im Jahre 1894 ist dann ein >tolonialministerinm geschaffen
worden . Bemerkt sei noch , daß Algier von 1860 ab dem Ministerium
des Innern unterstand ; erst 1990 wurde es wieder dem Kolonial¬
ministerium unterstellt .

Die Niederlande gingen einsachere Wege : l8l4 gab es ein
gemeinsames Ministerium für Handel und Kolonien ; l8l8 wnrde
letzteres dem Unterrichtsministerinm nntcrstellt und seit k825 hat das
Marineministcrium die Leitung der .̂ olonialpvlitit .

Im Deutschen Reiche ist .zunächst das Auswärtige Amt mit
der Bearbeitung der kolonialen Angelegenheiten betraut worden . Am
NO . Juui 1 ^ 9 «) wurde hier eine eigene Kolonialabteilnng geschaffen ,
welche durch eine Allerhöchste Ordre vom tL . Dezember 1894 eine
.ziemlich große Selbständigkeit erhielt ; sie war iu allen kolonialen
Dingen direkt dem Reichskanzler unterstellt und nnr in solchen Fragen ,
die die Beziehungen zu fremden Staaten berühre » , dem Staats
sekrelär des Auswärtigen Amtes . Am U >. März 1895 ist diese
wesentliche Veräuderuug dem Reichstag mitgeteilt worden ; znr
Begründung der Ordre wnrde ansgesührn

„ Da der Reichskanzler naturgemäß nicht in der Lage sei , die
Kolonialverwaltung im einzelnen selbst zn führen , so könne die Ein¬
heitlichkeit der Verwaltung » nr gewahrt werden , wen » die Leitung
unter der allgemeinen Verantwortung des Reichskanzlers von einer
Zentralstelle ausgehe , die ihrerseits dem Reichskanzler verantwortlich
sei und der die gesamte Verwaltung in den Schutzgebieten untcr -
gcorduet sein müsse . Es erscheine daher geboten , mehr nnd mehr die
Selbständigkeit dieser Zeniralstellc anzubahnen nnd zu diesem Zwecke
die Kolonialabteilnng des Auswärtigen Amtes in den Stand zn
setzen , die l ^ eschäste der Zentralverwaltnng sachgemäß sichren zn
können . Zn ihren Ausgaben gehöre es , die Verwaltung der Schutz¬
gebiete im einzelnen dem Bundesrate , dem Reichstage nnd dein
Nechnnngshvse gegenüber namens des Reichskanzlers zu vertrete » ; sie
würde aber diese » Aufgaben nnd der ihr gesetzlich obliegenden Auf¬
sicht über die Erwerbsgesellschaften i » dc » Kolonie » u » r dann ans
die Dauer gerecht werden können , wen » ihre Zuständigkeit und
Besugnisse sowohl den Behörden wie den Interessenten gegenüber in
nnzweidenliger Form klargestellt würden ."

Weiter heißt es in dem schreiben :
? ie Allerhöchste Ordre werde nach dvppelter Richtung ihre

Wirksamkeit äußern :
„ Einerseits werdeu die , die zentrale Verwaltung der Schnr .-

gebicte betreffenden Entscheidnngen nicht » nmittelbar dnrch den Reichs¬
kanzler erfolgen ; vielmehr werden alle Berichte ans den Schutzgebieten
zunächst au die kolonialabteilnng gelangen und demnächst vvn dieser
mit gutachtlicher Aenßerung dem Reichskanzler nnterbreilet werden .
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falls e5 nach Wichtigkeir der Sache oder sonst erforderlich erscheint ,
dessen eigene Bestimmung einzuholen ,

„ Dem Reichskanzler wird durch diese Anordnung , eine sach¬
gemäße Entscheidung zu treffen , insofern erleichtert , als er ohne
Befragung der hiesigen Zcntralverwclltnng auf etwaige unmittelbare
Anträge der Lokalbehördeu einzugehen nicht veranlaßt ist . Die Ver¬
waltung der Kolonialangelegenheiten wird infolge dessen den für die
übrigen Ressorts des Reichskanzlers bestehenden Grundsätzen unter¬
worfen .

„ Soweit es sich um siuauzielle Fragen von grundsätzlicher
Bedennmg sowie um Etatsüberschreitnngen handelt , wird der Vortrag
der Kolonialabteilnng des Auswärtigen Amtes , der eine Entscheidung
über die Reichsfinanzen nicht zusteht , erst nach vorgängiger
Verständigung mit dem Reichoschatzamt oder gemeinsam
mit diesem dem Reichskanzler gehalten werden dürfen .

„ Andererseits wird es ermöglicht , in den Schutzgebieten eine nach
einheitlichen Grundsätzen geführte und den allgemeinen maßgebenden
Interessen des Reichs entsprechende Verwaltung znr Geltung zu
bringen , insbesondere aber eine schärfere Kontrolle der Finanzwirt¬
schaft herbeizuführen . Schon jetzt ist Veranlassung genommen , die
Behörden in den Schutzgebieten darauf hinzuweisen , Maßregeln ,
welche zn Etatsüberschrcitungcu führen könnten , grundsätzlich nicht
ohne zuvor einzuholende Genehmigung einzuleiten . "

Im Etatseutwurf für 1906 ist uun ein selbstäudigcs Staats -
sckrctariat für die Kolonien gefordert worden , ein Neichskolonial -
amt . In zweiter Lesung fand dieses mit 127 gegen 110 Stimmen
(Zentrum , Polen nnd Sozialdemokratin!) Annahme , nachdem es die
Budgetkommission abgelehnt hatte .

Gegen ein selbständiges Reichskolonialamr erhoben sich
eine Reihe höchst wichtiger Gründe .

a ) Schon ein flüchtiger Blick aus andere Staaten beweist , daß
man anch erst ein Kolonialministeriuin geschaffen hat , nachdem die
Verhältnisse iu den Kolonien etwas stabiler nnd rnhiger geworden
sind ; bei uns ist draußen noch alles im Fluß und im Werden .

d ) Die verbündeten Regierungen haben selbst sehr lange ge¬
schwankt : noch im Frühjahr 1905 ist in der Budgetkommission eine
Schrift eines Kolonialbeamteu ( Geheimrat Hclfferich ) verteilt worden ,
die sich gegen ein Reichskolonialamt wandle und ein Untcrstaats -
setretariat im Auswärtigen Amte erstrebte . Diese Schrift ist später im
Jahre 1905 dem amtlichen Kolonialblatt als ein Beiheft beigelegt
worden . Da kam Plötzlich im Spätherbst 1905 der Gedanke eines
Reichskvlvnialamts . In der Budgetkommission 1906 hat allerdings
Unterstaatssekretär von Mühlbcrg diese Schrift sehr scharf abgeschüttelt :
aber bis dahin galt sie allgemein als eine offiziöse Schrift .
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c ) Diese unerwartete Abschüttelung vermag aber die Gründe
gegen ein Reichskolonialamt nicht zu beseitigen , die Geh . Legationo -
Rat Dr . Helfferich in dieser Schrist znr Reform der kolonialen Ver¬
waltungsorganisation ausgesprochen hat . Nachdem derselbe zunächst
die Gründe sür ein selbständiges Reichskvlonialumt anscinandergesettt
bat , fährt er auf Seite 15/16 fort :

„ Auf der anderen Seite sprechen jedoch gewisse Momente gegen
eine völlige Treunung der Kolvnialverwaltnng von dem Auswärtigen

-dsr—deutschen Kolomeir und die
A b n , >i ch i ,_>i^ u^ die sich aus

Aiut . Die teMwrmislr BerHÄ
zahlr^ ichen ^ i^i. t er nationalen
nnsere^ ^ Mien erstrecken , haben die Wirkung , das; s>>> einen großen
Kreis von wichtigen kolonialen Maßnahmen ein Verhandeln und ein
aemMlsckMlM s Mrqeheil um fremden Kolonialmächten eine N ot -
weAÄFkM^ slT^ Ferner ist in zahlreichen Angelegenheiten die Kolonial¬
verwaltung auf die guten Dienste der deutschen Missionen im Aus¬
lande , sowohl der Botschaften und Gesandtschaften usw . als auch der
konsularischen Vertretungen , angewiesen . Hinsichtlich dieser Geschäfte
unserer kolonialen Zentralvcrwattnng bedeutet die Zugehörigkeit
der Kolonialverwalruug zum Auswärtigen Amt für

e » d e n V v rter l .
eil des Auswärtigen

diese beiden Teile einen nichl zu unterschä
Tue ^ Ko lo m cilverwaltu n g bleib ^ Zo. jauge . ^ relcui .^
Amte S^ist7 rn der Lage , all^ sich aus den Beziehungen zn srcmden
Staaten ergebenden Verhandlungen über koloniale Angelegenheiten —
iu diesem Falle uuter der Mitwirkung und Verantwortlichkeit des
Staatssekretärs des Auswärtigen Amtes — selbst u » mitt elbar ^ u
bearbeiten und mit den deutschen Missionen im A^iÄäMc unmittelba .r
,̂ u 'IWMren . wäh rend sieals seibsland mes Relchsam ^ surdiese
nnchtigen und umfangreichen Geschüste die Veriuitlluug des Aus¬
wärtigen Zimtes in Anspru ch nehiMrr ^inüßte . Zuin mindesten würde
daraus ^ ilc ^ ichMuchê Msts ^ sowohl fiir das Ail swärtige
Amt als auch für die KolonialverwMung hervorgehen ! Fiir die
ErhcMng öê MsmnMü ^ dem Auswärtigen Amt uud
der Koloiüalverwältm ^ spnch? jedoch nicht nur dieser Gesichtspunkt
der geschäftlichen Technik , sondern vor all^ m ^ ^ i-ch-^ i^ -^ r
Wichtigkeit des inneren Zusamme nhangs , der
Kolvn ialp o li tik und auswärtige Politik verbindet .
Wer die politischen und haudelspvlitischeu Strömungen und Ent¬
wicklungstendenzen in der Welt beobachtet , wird sich dem Eindruck
nicht verschließen können , daß insbesondere mit dem Umsichgreifen
derjenigen Ideen und Bestrebungen , die man als „ imperialistische "
zu bezeichnen pslegr , die überseeischen Besitzungen immer mehr eine
erhöhte Bedeutung für die auswärtige Politik und Wirtschaftspolitik
der Staate » europäischer Kultur gewinnen . Für die
nnd wirtschaftliche Größe Deutschlands mit seiner
rasch vermehrenden Bevölkerung und seinem

künftige politische
dichten und sich

gewaltigen Außenhandel
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erscheint die Nutzbarniach >ulg . -der ' kv1onialen Hilfsquellen geradezu ^ als
ein ^ chicksalsprobleui .

Cs ist zuzugeben , das; aneh » ach deni völligen Ausscheiden der
.Vvlouialabteiluug ans dein Verband des Auswärtigen Amtes der
notwendige ^ nsammcnhang zwischen auswärtiger Politik und Kolonial¬
politik ivürde gewahrt werden können ; eine Geivähr dafür ist die in
dem Reichskanzler vorhandene einheitliche Spitze der gesamten Neichs -
verwaltung . Aber immerhin wird mau die tnnlichslc
Sicherung deS Zusammenhanges ' z >viscl >en ausivärtiger
Pv litt ^ nn ^ >t oIon >alpolitit f ü r in i n d estZ^ IIÄM ^ N ?ch^ i-g
l>alten können , als die oben ausgeführten , auf eine
selbständige An ZMsta lt nn g d" ê Uv 'lönnilabteilnng hin¬
drängenden «Gründe .

Wenn man die für die Aufrechterhaltung des -jnsammenhanges
zivischeu der >Volvuialverwaltung und dem Auswärtigen Amte ins
Gewicht fallenden Gründe den Ausschlag geben läßt , so bleibt nichts¬
destoweniger die Möglichkeit und die Notwendigkeit bestehe » , dem
nnabweiSbareu Vednrfnisfe nach einer größeren Selbständigkeit der
.̂ vlouialverwaltuug mehr als bisher Rechnung zu tragen und » ach
dieser Nichtuug , etwa nach dem von Frankreich im Jahre 1889
gegebenen Porbilde , einen Schritt weiter zn gehen . E^A^ rnrer -
halb de s Auswiirtiaen A mtes zu schaffendes Unterstaats¬
sekretariat - für die Kolonien wur de den Zusammenhang
der beiden Nessorts wahren nnd dabei gleichzeitig nach
innen nnd außen Mit der erforderlichen Selbständigkeit
ausZestatret " n7? r8 ' ctt können . Ein solches Unterstaatssekretariat
würde die Entlastung des Chefs der Kvlonialverwaltuug im Wege
der Schaffnng von Direktorialstelien in derselben Weise ermöglichen ,
wie ein ans dem Verbände des Auswärtigen Amtes völlig aus¬
geschiedenes Neichskolouialamt , Dem Unterstaatssekretär für die
Kolonien würde nach innen dieselbe volle Selbständigkeit hinsichtlich
der Organisation und der Personalangelegenheiten der koloniale »
Zentralbehörde gegeben werden können , wie sie ein Staatssekretär für
sein Ressort » nd wie sie auch der >̂ olv » ialdirektvr hente schon hin¬
sichtlich der Pcrwaltnngsorganisation nnd Personalien der Schutz¬
gebiete besitzt . Nach außen hin würde die Selbständigkeit der Behörde
dadurch betont werden könne » , daß der Unterstaatssetrctär der
Kolonien — wie es in Frankreich im Jahre 1889 geschehen ist —
dem Range nach den Chefs der obersten Behörden gleichgestellt, » nd
daß dem Reichskanzler durch eine Novelle zum Stellvertretungsgesetz
die Möglichkeit gegeben würde , den Uuterstaatssekretär der Kolonien
mit seiner danernden Stellvertretung in allen >tolonialangclegenheiten
iu derselbe » Weise wie die Vorstände der obersten Reichsbehörden zu
betrauen . "
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Bekanntlich hat das Zentrum sich aus diesen Baden gestellt und
ein Unterstaatssekretariat genehmigt .

6 ) ' Ferner sei bemerkt , das; ein Reichokolonialamt die Einheit¬
lichkeit in der Kolonialpolitik gar nicht garantiert : eo bleiben nach
Schaffung desselben bestehein die ^ entralverwciltung sür >ciantschan
im Reichsmnrineamt : die koloniale Poslverwaltnng im Reiche
Postamt ; die Dampsersnbventivn sür unsere Kolonien im Reichs
amt des Innern , und schließlich muß wieder im Auswärtigen
Amte eine Art ^ iolonialabteilnng errichtet werden , welche jene
Arbeiten erledigt , die die Verhältnisse nnserer Kolonie » zn fremden
Staaten betreffen .

Diese vier Gründe sind unseres Dafürhaltens nach der Richtung
entscheidend , eo bei der jetzigen Verbindung mit dem Auswärtigem
Amte zn belassen . Trotz dieser sachlichen Gründe hat nun ein Teil
der ..Presse dem Zent rum unterstellt ^ mß_ es wegen der Person des
künftige » Staatssekretäre , Erbprinzen Hohenlohe - Langenburg , sich gegen
diese Forderung ausgesprochen hat : demgegenüber sei daran erinnert ,
daß Erbprinz Hoheulvhe erst im Ncwcmber 1W '> ziemlicli nnveritintet
in sein Amt berufen worden ist , daß aber der Abg . Dr . Späh »
schon am 9 . Dezember 1904 sich dahin geäußert hat , er stehe der
Schaffung eines Neichskolonialamts „ skeptisch gegenüber " . Das christlich -
soziale „ Das Reich " schreibt denn auch im März 1906 :

„ Um der Wahrheit willen mnssen wir dein Zentrum zugeben , daß es
bereits vor tanger Zeit , als Hohcntvhes Perfvn gar nicht in Frage kani , sich
gegen ei » vom Reichskanzler unabhängiges » olvnialamt ausgesprochen hat .
Dieselbe » Gründe , die es danials nannte , führte eS auch diesmal a » : die
Einheitlichkeit der answärtigen Politik »>ird gefährdet , Iren » der Reichskanzlee
nicht nnch die Fäden der kolonialen Nerivaltnng dirigiere » tan » , ll n d da -
gege » läßt sich » icht viel s a g e » ; ans ganz ähnlichen Gründen ist
Fürst Bismarck stets dafür eingetreten , daß die Aemter des >̂>eichstan/,ters
und deS Preußischen Ministerpräsidenten in einer Person vereinigt seien . Das
kann anch in Zeiten einer innerpolitischen Umwertnng vvn andern Portefenilles
gelten , und in der Tat hat Bismarck dann » , nachdem er mit Jtzenplitz so
schlechte Erfahrungen gemacht hatte , jahrelang anch selber das Handels -
ministcrinm verwaltet . Mnnz siesnnderö f» , , n ^ iy ,>in >>,» ^ >n ,n , in >n» , t 5, >>>
Ressortpartiknlarismus gefährlich werden . Wir haben es eben erst erlebt , wie
in ^Frankreich ein Minister des Answärtigen über den Kops des Kabinetts
hinweg beinahe ganz Europa in Brand geschossen hätte . . In überseeischen
Gebieten aver gibt es erst recht viete Rcitmngsmöglichteitc » , » nd die innß
der leitende Staatsmann des Reiches jederzeit noerschanen können , nn >
nötigenfalls selbst einzugreifen . Es darf nicht vorkomme » , daß etwa das
Koloniatamt Abmachnngen trifft , die » achher i» ganz » » eriviinschte » , Aiaße
unsere allgemeine Potitil engagieren . ^

Selbst die „ Alldeutschen Blätter " habe » nach der Berufung deo
Erbprinzen Hohenlohe am 25 . November 1905> <1>cr . 47 des 15 . >̂ ah >
gangs S . 398 ) geschrieben :

Die Kolonialabteiluug unter dem neuen Herrn .
Der Direktor der Koloninlabteilnng geht , ei » Erbprinz tonunt l Die

nationale Presse begrüßt den nencn Herrn als Sohn seines Vaters , die oeNen
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menschlichen Empfehlungen gehen ihm voraus . Aber in kolonialen Dingen ist er
ein unbeschriebenes Blatt , nnd — ve8tiuil > te , >ent ! Wer seit zwanzig
Jahren unsere » olonialverwaltung anfiucrksnm verfolgt hat , weiß ganz genau , daß
nicht die Person des Kvloninldirektvrs die treibende Kraft ist , sondern daß diese
ganz wo anders liegt .

Am das für alle Zeiten verhängnisvolle System Caprivi - >! ayser folgte
Frhr . v . Richthofe » . Er wußte vorsichtig aber geschickt zahlreiche Klippen zn nm -
schiffen , eine Reihe Fehler seines Vorgängers stillschweigend gut zu machen nnd
der » olvnialpvlitik wieder einige Popularität zu erringen . Anßcr allzu großer
Acngstlichtcit England gegenüber dürfte ihn kein Vorwurf treffen . Nach ihm kam
der „ Parlamentarier " v . Buchta , dem es in zwei Jahren nicht gelang , sich ein¬
zuarbeiten , und der dem Reichstage gegenüber nichts durchzusetzen vermochte . Als
er an den großen Laudkonzcssioucn scheiterte , solgte ihm der „ Diplomat " Stuebcl ,
eine tadellose Persönlichkeit, unermüdlich arbeitsam und bestrebt, das Beste zu
leisten , aber ohne Temperament und überzeugende Rednergabe nnd deshalb im
Reichstag und iu der Budgetkommission einflußlos .

Jetzt versucht man es mit einer hohen Persönlichkeit, die in der kvmmcrzicn -
rätlich angehauchten » vlvuialgcsellschaft lebhafte Zustimmung findet , deren Wirkung
ans den Reichstag aber nnter der gegenwärtigen demokratischen Zeitstimmnug ab¬
gewartet werden muß . Hoffentlich besitzt der neue Direktor die Gabe schneller
Aneignung spröden Stoffes , kühner Initiative nnd dreisten Auftretens iu der
Oeffentlichkeit . Aber — eine schlimme Erbschaft tritt er au !

Die » vlvnialdircktoren kommen nnd gehen alle drei bis vier Jahre , aber
die geheimen Rät e bleiben . Sie sind der wirklick verantwortliche Teil für
alles , was geschieht , während die Kolonialdirettvren dem Reichstage gegenüber
und nach außen hin die Verantwortung tragen und hierbei unr zn häufig dem
„ Sitzrcdatteur " in der Presse gleichen . Sie sind „ der grüne Tisch " , die Äkten -
beherrscher , die Kenner jeden Prüzedenzsalles , die nie nach freier Ansfassnug , nach
neuen Gesichtspunkten, sondern - nur nach den Alten urteilen . Au diesem Faktor
krankt unsere Kvlonialvcrwaltnng , so lange sie besteht . Seit 15 , ja 20 Jahren
sitzen dieselben Herren ans demselben Fleck ; ohne Berlin je verlassen zn haben ,
entscheiden sie über Wohl nnd Wehe der Kolonien . Sie haben alle Kolvnial -
direktoren überlebt , mit jedem Wechsel der Spitze mächst ihre Macht , weil sie dem
neuen Herrn , der „ nicht eingearbeitet " ist , unentbehrlich sind . Sie herrscheu als
Tyrauueu über Personen und Sachen und sind selbst nnstürzbar , weil sie auf
keinem anderen Platz im Staate zu verwenden sind . Ein sachverständiger » olvuial -
direktor , der ans der kolonialen Lanfbahn selbst hervorgegangen ist und die
Schäden des Systems am eigenen Leibe empfunden hat , könnte Perfonal -
verändernngen vornehmen , ein Knmo novus muß mit den „ bcwährtcu » lüften "
weiter arbeiten , da er selbst geschäftsnnknndig ist .

Man gebe sich deshalb keinen Täuschungen hin ; ob wir eine
>> v l v n i a < n b t e i l n n g oder ciu selbständiges » o l v n i a l a in t
haben , ändert an der Art de r Arbeit nnd d e r Verwaltn » g
g a r n i ch t s . Dieselben Männer rücken in das neue Amt nnt ein nnd setzen
das Geschäft in gleicher bnrcautrntischer Weise wie vorher fort . Nicht ein
W e ch s c l d e r S p i tz e , svndc r n n n r eine g r ü ndliche P crsonal -
Veränderung i n n e r h nlb der !>i vlonialabtei l ung , das Einziehen
des GeisteS der Praxis und modern geschäftlichen Gebens kann die » olonial -
vermaltung in die Höhe bringen .

Wenn schließlich in der BlidgctkoiiiiiussiöN^ ein sehr tolvnial -
srenndlichcs Mitglied meüne , das; ein selbständiger Staatssekretär
eher beim Reichstage die kolonialen Forderungen durchsetzen könne ,
so ist dies für eine sparsame Finanzpolitik ein weiterer Grnnd , sich
gegen ein Reichskolonialam! zn wenden .
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2 . Sie Aiaerspliicde in üen amtlichen venkseftritten über Sie
Entwicklung üer 5cdut ? geviete .

Alljährlich gehen dem Reichstage umfangreiche Denkschriftenüber
die Entwicklung der Schutzgebiete zu ; dieses amtliche Material mnß
für jeden Abgeordneten , der sich mil der Kolonialpolitik befaßt , die
erste und zuverlässigsteQuelle sein , nn der er sich über die Kolonien
orientieren kann , lim so auffallender ist es aber , daß in diesen
amtlichen Denkschriften sich so viele Widersprüche vorfinden .

Am 2 . Dezember 1905 hat der Abg . Erzberger diese Wider¬
sprüche im Reichstage einzeln besprochen , indem er sich auf Publikationen
stützte , die er schon im Herbst 1905 erfolgen ließ . Wir geben diese
anmit wieder , mit dem Bemerken , daß nur die Berichterstattung über
ein einzelnes Schutzgebiet , nämlich über Südwestafrika , in den Kreis
dieser Nachweise gezogen worden ist .

Für die gesamte wirtschaftliche und kulturelle Entwicklung Süd¬
westafrikas ist die Wassersrage entscheidend . Was ist nun das
Ergebnis der seitherigen Tätigkeit auf diesem Gebiete ? Im Berichts¬
jahre 1892/93 läßt man den Leiter der ersten Expedition der Sonth
West Africa Company , Mr , Copeland , folgendes dem Reichstage
sagen : „ Ueber all , wo Wasser gesucht worden ist , hat man es auch
gefunden und zwar nicht tief unter der Oberfläche . " ( Sess . 1893/94 ,
Nr . 48 , Seite 21 .) Der von derselben Gesellschaftentsendete Ingenieur
Nogers darf mitteilen : „ Was der Gegend noch fehlt, ist Wasser ,
das durch Bohrungen und Anlage von Deichen leicht zu beschaffen
wäre . " ( S . 22 .) Bereits im folgenden Jahre wird aber jedes Be¬
denken über die wasserarme Gegend zerstreut . In der ' amtlichen
Denkschrift erstattet ein Dr . Hindorf ein Gutachten über den „ land¬
wirtschaftlichen " Wert Südwestafrikas . ( Session 1894 , 95 , Nr . 89 ,
Seite 121 ff .) Er gibt zwar zu , daß die Flüsse mit Ausnahme von
dreien nur zur Regenzeit „ oberirdisch fließendes Wasser führen , daß
aber unter der Oberfläche im Flußbett auch in der Trockenzeit in der
Regel Wasser gefunden werden kann " . (S . 137 .) „ Auf den Hoch¬
flächen im Innern gibt es eine ganze Anzahl von natürlichen Quellen
und offenen Wasserstellen . " ( S , 138 .) „ Es scheint , daß überall unter
dem Kalktuff reichliche Mengen von Wasser vorhanden sind . " ( S . 138 .)
„ Noch zahlreicher als die wirklich fließenden Quellen sind in dem
Kalkgebiet diejenigen Stellen , wo der Kalktnff durchbrochen ist und
wo in demselben nur offene , stehende Tümpel vvrhandeu sind . Solche
Wasserstellen sind besonders östlich von Grootfontein häufig ; das
offeue Wasser nimmt dort meist einen etwas größeren Flächenraum
ein , mehrere Hundert bis viele Tausend Quadratmeter , so daß wir
hier also große Teiche haben , an den Rändern mit Schilf bewachsen ,
in der Mitte mit tiefem Wasser , aus denen sich Scharen von Wasser -
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Vögeln tummeln . Anch im Otavigebiet sind große , offene Wasser¬
stellen häufig .

„ So ist also hier in diesem Teile des Landes an und sür sich
an Wasser kein Mangel ; es kommt sast überall in reichen Mengen
vor , und wo es fehlt , wird es sich in den meisten Fällen mit geringer
Mühe beschaffe « lassen . . . Anders verhält sich dies bei den Wasser¬
stellen auf der Hochfläche des eigentlichen Dcnuaralandcs . Hier war
offenes Wasser ursprünglich nur nn wenigen Stellen vorhanden . "
( S . 138 und 139 .) Dann folgt die Schilderung , wie die Herero
Brnnnen anlegten und an diesen „ Hunderte und tauscnde von Rindern "
tränkten ; „ über die durch solche Brunnen zu erschließenden Wasser -
meugen liegen keine ausreichenden Daten vor " . An anderer Stelle
desselben Berichtes heißt es : „ Die kunstliche Bewässerung ist in
Deutsch - Südwestafrika im allgemeinen ein unbedingtes Erfordernis
für eine erfolgreiche und sichere Bodenkultur . " ( S . 186 .) Der Verfasser
gibt auch zu , daß solche Bewässerungsanlagen „ recht kostspielig " seien
nnd die Rentabilität des gesamten Laudbaues iu Frage stellen können .
Diese bereits erhebliche Abweichung von den ersten Darstellungen geht
in den folgenden Berichten immer weiter ; so heißt es im Berichts¬
jahre 1897/98 ganz offen : „ Soll die Möglichkeit zum Acker - und
Gartenbau in größerem Umfange geschaffen werden , so muß vor allem
für das nötige Wasser gesorgt werden . " ( Sess . 1898 — 1900 , Nr . 50 ,
S . 130 .) Freilich kommt dann wieder mehr Schwnng in die Sache
durch Sätze wie : „ Ueberall wurde bereits auf 4 bis 6 Meter
auf Wasser gestoßen ." ( S . 131 .) Ferner wird die Notwendigkeit
der Anlage von Staudämmen betont . Im Berichtsjahre 1898/99
wird dann schon von der Erstellung solcher Staudämme gesprochen ;
ein Damm von 300 Meter Länge , 15 Meter Breite und 5 ' /z Meter
Höhe kam auf 18000 — 20000 Mark . ( Sesf . 1898 — 1900 . Nr . 508 ,
S . 126 . ) Auch im folgenden Jahre gehen diese Arbeiten weiter ,
namentlich im Süden der Kolonie ; Bohrungen und Staudämme
sollen Wasser herbeiführen . ( Sess . 1900 — 1903 . Nr . 152 , S . 151 .)
Die Denkschrift für das Jahr 1900/01 muß auch mit der Ansicht
aufräumen , daß der Negenfall stets ein genügender sei ; es heißt hier
im Berichte über den Betrieb der Teilstrecke Swakopmund — Okasise :
„ Leider machte sich infolge der diesjährigen Trockenheit bei dem
Betriebe der Wassermangel recht sichtbar . Der Wasserstand in dem
Brunnen in Jakalswater nahm z . B . derartig nb , daß das wegen
seines Salzgehaltes für die Maschinen schädliche Wasser des Brunnens
bei 86 , 5 Kilometer mit verwendet werden mnßte . Infolgedessen ver¬
mehrten sich die Reparaturaröeiten stark ." ( Sess . 1900/03 . Nr . 437 ,
S . 64 .) Gerade der Bahnlinie entlang scheint es sehr an Wasser zu
sehlen ; denn schon im nächstjährigen Bericht findet sich die Klage :
„ Die Wasserverhältnisse waren in der ersten Hälfte des Berichts¬
jahres ziemlich ungünstig , da die vorangegangene Regenzeit sehr wenig
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ergiebig gewesen war . Vom Oktober ab konnte über Wassermangel
nicht geklagt werde » . Die vom Kommando angelegten Bruuueu
haben , wenn auch zum Teil erst in Tiefe von 40 Meter , sast
überall Wasser ergeben . " ( Sess . 1900 -03 , Nr . 814 , S . 67 .) Man
beachte hierbei , daß jetzt nicht mehr von Tiefen von 4 bis 6 Meter
die Rede ist . Der neueste Bericht endlich ( 190 )! 04 ) straft alle vor¬
ausgehenden entweder der Unwahrheit oder der ans Unkenntnis be¬
ruhenden Uebertreibung ; in dem allgemeinen Teil werden zwar die
Wasserbohrnugcu im Süden als erfolgreich , in der Mitte und im
Norden aber als höchst ungünstig geschildert ; die Kosten derselben
„ ohne Nebenausgaben " stellen sich auf l l Mk . per Fuß . 40 , 3 Proz .
der Bohrungen führten auf Wasser und zwar im Süden 60 , 3 Proz .
uud im Norden 11 , 81 Prozent . ( Sess . 1903/05 . Nr . 540 , S . 81/ « 2 .)
Aber in den Anlagen zu diesem Bericht (zu Nr . 540 , S . 270/71 )
finden sich ganz andere Darlegungen ; die früheren Denkschriften
haben den Bezirk von Grootfontein gerade sehr wasserreich geschildert ;
jetzt heißt es : „ Nach allen diesen Ausführungen darf aber nicht wohl
verschwiegen werden , daß in bezug auf die Besiedeluugs- uud die
Wasscrfrage in ihrem inneren Zusammenhange vom Grootfonteiner
Distrikt nur dasselbe gilt , was zurzeit noch im großen und ganzen
vom ganzen Schutzgebiet zu sagen ist ; nämlich , daß halb¬
wegs fundierte Borstellungen von der Verteilung und
Strömnngsrichtung der unterirdischen Wasservorräte , von
ihrer Tiefe , Zngänglichteit uud allgemeinen Beschaffenheit , von den
Kosten ihrer Erschließung und der Methode ihrer etwaigeu AuSnntzung ,
überhaupt noch vollkommen fehlen . " ( S . 271 .)

Also lautet die Bilanz : 13 Jahre hindurch sprachen die amt¬
lichen Denkschriftenvom Wasserreichtum der Kolonien , von der Leichtig¬
keit und Billigkeit der Erschließung der unterirdischen Wasservorräte
und im 14 . Jahr sagt der Bericht : I ^ noramus ! Uud dieser ganze
Bericht macht die Entwicklung des Schutzgebietes von dem kleinen
aber bedeutungsvollen Satze abhängig : „ sobald wir genug Wasser
haben . "

Damit aber ist die Bilanz über die Zukunft des Landes als
Ackerbaugebiet anch schou gesprochen ; doch seien noch einige
markante amtliche Knudgebnngen mitgeteilt . Die Denkichrift des
Jahres 1892/93 sagt vom südlichen Mittleren Teile de ^ Schutz¬
gebietes : „ Da die Regenmenge sich nicht über das ganze Jahr verteilt ,
sondern sich auf verhältnismäßig kurze Zeiträume beschränkt , so ist
dort nach den bisherigen Erfahrungen ein ausgcdchuter Feldbau
kaum möglich . " Dagegen heißt es vom nördlichen Teile des Schutz¬
gebietes : „ Da die Regenzeit im nördlichen Teile des Schutzgebietes ,
insbesondere im Ovamboland , länger ist , so liegen hier die Verhält¬
nisse sür den Ackerbau günstiger . Größere Flächen sind aubausühig ,
voraussichtlich lassen sich auch Plantagen von Zuckerrohr , Tabak uud



Baumwolle anlegen . " (Sess . 1893/94 . Nr . 48 , S . 20 — 21 .) Im
Berichte für 1895/96 muß jedoch konstatiert werdein „ Mit dem
Körnerbau sind noch keine wesentlichen Fortschritte gemacht . In
nennenswertem Umfange wird auf denselben erst zu rechnen sein ,
wenn es gelingt , durch Dcimmbauten größere Wassermassen auf¬
zuspeichern , die eine regelmäßige Berieselung ermöglichen . " ( Session
1897/98 . Nr . 624 , S . 61 . ) Und abermals drei Jahre später wird
konstatiert : „ Pvn einem Ackerban in nenncnsivertem Umfange kann
iin Schutzgebiete auch heute noch nicht berichtet werden . " ( Session
1898 — 1900 . Nr . 508 , S . 128 . ) Und das Jahr darauf heißt es :
„ Ein Ackerbau in nennenswertem Maßstabe hat sich auch in diesem
Jahre nicht entwickelt . " ( Sess . 1900 03 . Nr . 152 , S . 152 .) Das
folgende Jahr führt ein neues Hindernis für den Ackerbau an : „ Der
Ackerbau des Schutzgebietes hat mit der Unregelmäßigkeit der Nieder¬
schläge und den in der kalten Zeit hier wieder eintretenden Nacht¬
srösten zu kämpfen . " ( Sess . 1900 , 03 . Nr . 437 , S . 66 .) Der Bericht
für 1901 02 bemerkt : „ Auch die weiße Bevölkerung ( mit den Ein¬
geborenen ) befaßt sich zur Zeit wenig mit Ackerbau , dagegen in nicht
unerheblichem Maße mit Gartenban . " ( Sess . 1900/03 . Nr . 814 ,
S . 71 .) Der neueste Bericht für 1903 '04 enthält hinwiederum viel
Zukunftsmusik: „ In landwirtschaftlicher Beziehung verdient vor allem
hervorgehoben zu werden , daß die Produktionsbedingungen des bisher
weniger bebauten Nordens der Kolonie sich in wichtigen Bezirken
als nicht unerheblich günstiger herausstellten , als bisher
angenommen worden war . " ( Sess . 1903/05 . Nr . 540 , S . 83 .)
Aber im wesentlichen ist die Annahme darauf berechnet , daß an Stelle
der Reisnahrung der Eingeborenen diese Mais verzehren würden .
Darauf gründet sich die ganze Rechnung des Ansiedelungskommissars ,
der bei künftig tausend Bergarbeitern in den Otaviminen 50 An¬
siedler mit der Lieferung von Mais betrauen will , die hierdurch eine
Ncbeneinnahme erhaltend ( Sess . 1903/05 . Zu Nr . 540 , S . 266 .)
Also in dieser Berechnung sind zwei unsichere Faktoren enthalten :
1 . Verdrängung der Reisernährnng durch Mais : 2 . Ergiebigkeit
des Bergbaues . Aber das Grundnrteil geht dahin : für Ackerbau
hat diese Kolonie keinen Raum , jedenfalls nicht nennenswerten Ranm !

Nun soll ja , wie man allgemein sagt , diese Kolonie in erster
Linie für die Viehzucht geeignet sein ; alle Berichte seit 15 Jahren
rühme » das Land , ,r>ar excellenc -e ' ' für die Viehzucht . Schon im
Berichtsjahr 1892 , 93 heißt es : „ Es besteht kein Zweifel darüber ,
daß im südwestafrikanischenSchutzgebiete Viehzucht im großen Maß¬
stabe betrieben werden kann . " ( Sess . 1893 , 94 . Nr . 48 , S . 17 .)
Auch die diesen Berichten angefügten Urteile von Sachverständigen
heben den großen Wert dieser Kolonie für die Viehzucht hervor .
Der nächste Bericht stellt sogar Südwestafrika den Burenstaaten in
dieser Beziehung vollständig gleich . Da liest man : „ Der größte Teil
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der Äapkvlonie , des Orange - Freistaates und des Südtransvaales ist
sicherlich , was die natürlichen Grundlagen für das Gedeihen land¬
wirtschaftlicher Unternehmungen und für das Wohlergehen von Weißen
Ansiedlern betrifft , nicht günstiger , im Gegenteil , gestellt als der
Durchschnitt des anderen Teiles unserer Kolonie ; wenn auch nicht
geleugnet werden kann , daß jene Gebiete zur Zeit auch gewisse Vor¬
züge vor Deutsch - Südwestafrika besitzen/ ' An anderer Stelle liest
man : „ In den regenreichen Jahren gibt es Futter und Wasser für
das Vieh in Hülle und Fülle ; und wenn in trockenen Jahren die
Not zuweilen recht groß gewesen ist , so daß die Eingeborenen großen
Schaden an ihren Herden erlitten haben , so liegt das doch haupt¬
sächlich an der mangelhaften Betriebsweise der Eingeborenen , und bei
umsichtiger Leitung und Einrichtung des Betriebes durch Weiße
werden solche durch die Ungunst des Klimas verursachten Verluste
ganz vermieden werden können . " Der ganze Abschnitt wird wieder¬
gegeben mit den Stichworten : „ Deutsch - Südwestafrika vor
allem ein Viehzuchtland . " Ja , es wird sogar die Frage erörtert ,
ob nicht eine große Fleischkonservenfabrik mit verschiedenen
Nebenbetrieben wie Gerberei , Knochcnmehlfabrikusw . errichtet werden
könne . Doch wird gewarnt , eine solche Fabrik sofort zu errichten , da
es gegenwärtig schwer sein würde , die zum regelmäßigen Betrieb einer
Fabrik nötigen Mengen aufzubringen. Auf all die vielen rosigen
Ausmatnngen bezüglich einzelner Zweige der Viehzucht wollen wir
hier nicht näher eingehen ; es wird versichert , „ daß kein Zweifel
daran bestehen kann , daß die Wollschafzucht in unserer Kolonie vieler
Orten möglich und lohnend ist , und daß sie dort über kurz oder laug
eine große Ausdehnung und Wichtigkeit erlangt haben wird " . Ja ,
es heißt sogar : „ Die große Bedeutung der Wvllschafzucht für Süd¬
afrika ist so bekannt , daß ich nicht näher darauf einzugehen brauche .
Dasselbe köuneu wir aber in unseren Schutzgebieten auch erreichen :
Millionen und Abermillionen von Schafen werden auf den ungeheuren
Grcisslächen gehalten , bei dem Verkauf der Wolle werden den Züchtern
große Summeu zufließen , uud dein ganzen Lande wird hier eine nie
versiegende Quelle bedeutender Einnahmen erschlossen werden . " ( Sess .
1894/95 . Nr . 89 , S . 123 , W , 57 , 73 .) Es würde zu weit sichre » ,
all die vielen günstigen Berichte über die angebliche Entwickelung der
Viehzucht in dieser Kolonie hier anzuführen ; von Jahr zu Jahr liest
man vou einem Fortschreiten dieses Betriebszweiges. Doch schon im
Jahre 1896 bis 1897 mußte über die dort ausgebrochcne Rinderpest
uud ihre riesigen Verheerungen gemeldet werden ; neben der Rinderpest
trat ebenso verheerend die Lungcuseuche auf . Auffallend ist es auch ,
wie günstig über die Erfolge der Pferdezucht verschiedentlich
geurteilt wordeu ist . (Bericht 1898/99 . Nr . 508 , S . 130 .)

Der neueste Bericht teilt endlich mit , daß von dem „ gesamten
Gebiete der Kolonie ^ mit Pslanzen bedeckt sind , die ein zur Vieh -
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zucht brauchbares Futter abgeben , - V ? müssen als ganz oder fast ganz
steril bezeichnet werden und V ? ist in Jahren guter Regenfülle als
Weide brauchbar , in trockenen Jahren nicht . " (Session 1903/95 .
Nr . 540 , S . 273 .) Wenn nicm aber fragt , wer das Vieh abninnnt ,
so erhält man in demselben Bericht die Antwort : „ Die Haupt¬
abnehmer für die Produktionen der Bewirtschaft waren vor dem
Aufstande die Regierung im Lande nnd die des englischen Nachbar¬
gebietes . " ( S . 279 .) Wenn wir jedoch die Statistik zu Rate ziehen ,
so erhalten wir folgende Zahlen : „ Es wurden ausgeführt im Jahre
1901 : 2226 Stück lebende Tiere im Werte von 12 000 Mk . ; 1902 :
22 532 Stück im Werte von 979 000 Mk ., im Jahre 1903 : 32 763
Stück im Werte von 2 309000 Mk . Wenn somit auch ohne weiteres
eine Steigcruug der Viehzucht zugegeben werden soll , so ist dieser
Zweig der kolonialen Tätigkeit der einzige , der überhaupt irgendwie
Erfolge auszuweisen hat . Es sragt sich nur , ob die Erfolge in irgend
einem Verhältnis zu den gebrachten Opfern stehen .

Ganz besonders charakteristisch sind die Mitteilungen über die
Verhältnisse des Hafens in Swnkopmund . Schon in dem Bericht
von 1892/93 wird mitgeteilt , daß die Lcmdungsstcllen an der
Swakopmundmünduug „ einer gründlichen Untersuchung " unter¬
zogen worden sind . „ Der Ankergruud wurde für gut befunden , und
trotzdem die See zu dieser Zeit gerade sehr unruhig war und eine
hohe Dünung hatte , konnte eine Landung mit dem Landungsboot
leicht bewerkstelligt werden . Nach dem Urteil des Kommandanten
des Kriegsschiffes ist die durch die Natur geschaffene Landungsstelle
vollständig genügend und vorläufig allen Anforderungen entsprechend ,
um einen Ausbau der Landuugsstelle zu rechtfertigen . " Ja es wurde
sogar ein Ausspruch des Vormcmues der schwarzen Bootsbesatzung
mitgeteilt , der dahin ging , daß es an der gesamten Küste , „ seit er
sie kenne , keinen so günstigen Landungsplatz gäbe " ; dann
wird noch über den praktischen Versuch mit der Landung eines größeren
Schisses berichtet , was um so mehr von Bedeutung gewesen sei , als
bekannt geworden ist , daß infolge eines außergewöhnlichenAbkommens
des Swakopflusses dessen Tiefe verhältnismäßig rasch durch Sand -
anschwemmuug eine Veränderung erlitten hat . Der Truppentrausport -
dampscr Marie Woermann habe auch daraushin Ende August iuucr -
halb 25 Stunden , abgesehen von der Landung von 135 Passagieren ,
100 Tonneu Fracht nnd Zuchtvieh gelöscht . „ Hiermit ist der sicherste
Beweis gebracht worden , daß Swakovmnnd ein brauchbarer Auker -
und Landungsplatz ist . Was nuu die Verbindung mit dem Innern
anbelangt , so sind Wasser , Futter und vor allem die Wege verhältnis¬
mäßig besser als in der Walsischbai . " ( Sess . 1893/94 . Nr . 48 , S . 25 .)
Ob man hentc nicht errötet , wenn man diese dem Reichstage unter¬
breiteten Sätze liest ? Aber die Untersuchungen über die Hafcn -
verhältnisse wurden noch fortgesetzt . In den nächsten Jahren wird
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berichtet , daß die Walfischbai vollkommen lahmgelegt worden sei . Der
Hauptplatz für den Außenhandel sei Swakopmund geworden . Der
Bau einer Mole sei „ dringendes Bedürfnis " . ( Sess . 1894/98 .
Nr . 94 , S . 126 .) Sehr auffallen mnß es deshalb , daß bereits im
Bericht von 1897/98 gemeldet wird : „ Der Schiffsverkehr wird nach
wie vor durch die schlechten LandungSverhältnisfe beeinträchtigt , doch
ist , nachdem bereits die erste Nntersnchung auf die Ausführbarkeit
eines Molenbaues durch einen sachverständigenWasserbantechnikervor
mehreren Jahren stattgefunden hatte , für das laufende Etatsjahr die
Summe von 25 000 Mk . zu genauerer Untersnchnng und für erste
Baurateu eingestellt und für die Ausführung der Arbeiten eine
geeignete technische Kraft gewonnen worden , so daß einer gründlichen
Verbesserung der Landungsverhältnisse und der Landung iu dem
Hanptaussuhrplccke mit Vertrauen ( !) entgegengesehenwerden kann . "
( Sess . 1898/1900 . Nr . 50, S . 139 .) Im ' nächsten Jahre wird
bereits davon berichtet , daß das nötige Arbcitspersonal eingetroffen
sei und der Moleubau iu Angriff genommen werden konnte . Am
2 . September wnrde die Grundsteinlegung zu demselben gemeldet . Er
sei zur See mit einer Brüstung zum Schutze gegen den Wellenschlag
versehen worden . Der Bericht für das Jahr 1900/01 muß melde » :
„ Der Molenbau ist trotz ungünstiger BrnndungSverhältnisse , die
namentlich im Dezember nud Jaunar störten , stetig vorwärts ge¬
schritten . Am Schlüsse des Berichtsjahres betrügt die Länge der
Betonmauer 243 Meter . " ( Sess . 1900/03 . Nr . 814 , S . 68 .) Der
zweitletzte Bericht für 1902/03 läßt die Kolonie durch die Erösfnnng
der Eisenbahn nnd der Mole aus ihrer „ bisherigen Ab¬
geschlossenheit " heraustreten und näher dem „ Weltverkehr "
rücke » . Am 12 . Februar 1903 fand die Eröffnung der Mole statt .
Dieselbe hat ciue Länge von 375 Meter ; der Querarm war 35 Meter
lang , die Kronenbreiie 5 — 8 Meter . Die Kosten belanfen sich auf
2 >/g Mill . Mark . Der Verkehr zwischen der Mole und den auf der
Reede liegenden Schiffen soll durch eiucn Schleppdampfer und drei
Leichterboote mit je 30 Tonnen vermittelt werden . ( Sess . 1903/05 .
Nr . 54 , S . 71 — 80 .) Und in dem neuesten Berichte 1903/04 schweigt
des „ Sängers Höflichkeit " . Man weiß , daß die Mole fast vollständig
durch die Brauduug weggerissen wurde ; der Hafen ist derartig ver¬
sandet , daß die Bagger nicht einmal mehr in Tätigkeit treten können ;
die Dampfer liegen draußen auf hoher See , die Firma Wocrmcmn
hat über drei Millionen Mark an Liegegeldern erhalten ; hier hat die
Vertnschungspolitik bereits das schmählichste Fiasko geinacht .

Zum Schluß noch ein paar Worte über die Eisenbahn ; die
neuprojcktierte Linie Lüderitwncht — Kubub — Keetmcmshvop wollen wir
besonders behandeln . Im Berichtsjahr 1893 , 94 wird die Ansicht
vertreten : „ Durch deu Bau von Eisenbahnen in Südwestasrika würden
die la » dwirtschnftliche » Produktionsbcdingungen der dortigen Küsten -



— 56 —

gebiete nicht wesentlich verändert , w.enn auch nalürlich etwas verbessert
werden . " Erst von dieser Linie bis Windhoek und darüber hinaus
verspricht sich der Bericht Vorteile , aber an anderer Stelle wird doch
noch bemerkt : „ Eine Sorge sür Erleichterung des Wagcnvcrkchrs halte
ich um so mehr für geboten , als eine Eisenbahn noch in weiter Ferne
steht . Auch wird eine Dampfeisenbahu noch erhebliche Schwierigkeiten
dadurch haben , daß Kohlen erst mit deu Schiffen an die Küste und
von der Bahn selbst ins Innere gebracht werden müßten . Ferner
würde die Wasserbcschaffung neben enormen Kosten auch große
Schwierigkeiten bereiten . Es könnte sich also nur um eine elektrische
Bahn oder eine mit Zugvieh handeln . Eine elektrische , durch Akku¬
mulatoren betriebene , würde wohl nicht so sehr teuer kommen , weil
ständiger Wind weht , der bei dem seltenen Ablassen der Züge aus¬
reichen würde , die nötige elektrische Kraft aufzuspeichern ; eine von
Ochsen oder Maultieren gezogene würde nur die Hälfte der Betriebs¬
kosten erfordern als die heutigen Ochsenwagen , die Anlagekosten kann
ich nicht beurteilen !" ( Sess . 1894/95 . Nr . 89 , S . 251 .) Als dann
die Rinderpest ausbrach , wurde die Linie Swakopmund— Windhoek ,
ohne daß der Reichstag vorher um seine Zustimmung gefragt wurde ,
gebaut ; man hat seither mit gutem Recht die schmale Spur von
60 Zentimeter sehr getadelt ; aber im Bericht von 1897/98 liest man :
„ Entgegen den Zweifeln , welche wegen der Spurweite der Bahn
erhoben worden sind , kann jetzt schon behauptet werden , daß die sehr
solid gebaute Bahn für lange Zeit den Verkehr wird bewältigen
können . " ( Sess . 1898/99 . Nr . 50, S . 38 .) Die folgenden Jahres¬
berichte melden über den Fortgang des Bahnbaues , doch muß bereits
mitgeteilt werden , daß die sehr „ solid gebaute Bahn " durch starke
Regen fälle auf insgesamt 14 Tage ihren Betrieb unterbrechen
mußte . Am 1 . Juli 1901 wurde der Eisenbahnbetrieb bis Okasise
( 264 Kilometer ) eröffnet . Infolge der Trockenheit machte sich bereits
der Wassermangel sehr fühlbar . ( Sess . 1900/02 . Nr . 437 , S . 64 .)
Auch im folgenden Jahre wird über den Wassermangel geklagt .
( Sess . 1900/03 . Nr . 814 , S . 67 . ) Am 19 . Juni 1902 kounte der
erste Personenzng in Windhoek einlaufen . Die Strecke hat eine Länge
von 382 Kilometer und braucht hierfür zwei Tage Fahrzeit . In
jeder Richtuug fahren wöchentlich zwei Züge . Bekanntlich sind im
Ausstand große Zerstörungen an der Bahnlinie vorgenommen worden .
Der Reichstag hat insgesamt über 5 Mill . Mk . für die Wieder¬
herstellung bewilligt , aber trotzdem ist die Linie vollständig leistungs -
unfühig .

Die neue Linie von Lüderitzbucht — Keetmanshovp verdient ein
besonderes Interesse , da bereits im Dezember 1905 vom Reichstage
Gelder für Vorarbeiten bewilligt worden sind . Hören wir nun die
seitherigen Berichte . Bereits im Jahre 1892/93 wird mitgeteilt :
„ Die South - West - Africa - Company nud das Kharaskhonia -
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Syndikat haben im abgelaufenen Jahre Vorarbeiten zur Traciernng
einer Eisenbahnlinie von Swcckovmnnd und Lüderitzbucht uach dem
Innern ausführen lassen/' ( Sess . 1893/94 . Nr . 48 , S . 24 .) Leider
schweigen alle künftigen Berichte über die Ergebnisse aller dieser Vor¬
arbeiten , dagegen findet man wiederholt Mitteilungen über die Anlage
der Straße Lüderitzbucht — Kcetmanshoop. Wir wollen nnr einige
derselben wiedergeben . In Kubub wurde ein Brunnen ge¬
graben mittels des Diamantbohrers ; auf dem Baiweg
Kubub — Lüderitzbuchtist wiederholt Wasser festgestellt worden ,
das dort „ wegen der großen Durststrecke Knias -Kubub von besonderer
Wichtigkeit " sei . ( Sess . 1898/99 . Nr . 50 , S . 131 .) Im Berichts¬
jahr 1898/99 heißt es : „ Auch die bererts zu Begiun des Jahres
1897 in Angriff genommenen Arbeiten auf dem Baiwcge Kcmhv bis
Lüderitzbucht fanden rüstigen Fortgang . Ihre völlige Fertigstellung
steht im Ende des nächsten Betriebsjahres zu erwarten . Der
Südbezirk wird dadurch eiue Landstraße erhalten , die in
ihrem großen Teile den heimischen Chausseen nur wenig
nachsteht . " ( Sess . 1898/1900 . Nr . 508 , S . 135 .) Im Betriebs¬
jahr 1899/1900 wird gemeldet : „ Im Keetmanshoopbezirk wnrden
die zur Verfügung gestellten Mittel auf die Vollendung des
großen Verkehrsweges nach der Küste verwendet . Derselbe betätigt
in seiner jetzigen Gestalt dem alten Weg gegenüber eine nicht un¬
erhebliche Verkürzung. Daneben wurde durch Anlegung von Brunnen
längs der Wege oder durch Verbesserung bereits bestehender mangel¬
hafter Trinkvorrichtungen den Bedürfnissen des Verkehrs Rechnung
getragen . " (Session 1900/03 . Nr . 152 , S . 162 .) Im folgenden
Jahre 1901/02 kommt dann die Mitteilung : „ Im Süden wurde
das letzte Stück des Weges Kubub — Lüderitzbucht ( von Kubub
bis zur Küste ) vollendet , eiue Strecke , welche wegen der dort
vorhandenen Wanderdünen besondere Schwierigkeiten geboten
hatte . " ( Sess . 1900 . 03 . Nr . 437 , S . 64 .) Sehr befremdend ist
daher folgende Mitteilung im nächsten Jahresbericht : „ Der Weg
Lüderitzbucht — Keetmanshoop konnte auch während des Berichtsjahres
nicht fertiggestellt werden . " ( Sess . 1900/03 . Nr . 814 , S . 6 ', », ,
Im Jahre 1901 wurde die Fertigstellung gemeldet , 1902 aber mit¬
geteilt , daß der Weg noch nicht fertig sei .

Wie war das Verhalten der Kolonialabtcilnng ans die Konsta¬
tierung dieser Widersprüche ? Geheimrat Dr . Scitz meinte :

Ich machte auf eine Frage zurückkomme » , das ist die Frage bezüglich der
Denkschriften . Der Herr Abgeordnete Erzbcrger hat durchblicke » lasse » , als
stünde i» diese » Dcttkschrifie » sv alles mögliche , als verhülle u » tcr Umstünde »
die Denkschrift die Wahrheit . Er hat auch ans die Widersprüche i » de »
einzelne » Denkschriften hingewiesen. Meine Herren , gerade diese Widersprüche
zeigen Ihnen , wie peinlich gewissenhaft die Zemralverwaltnug die Berichte
der Lvkalbehördc» wiedergibt . (5 . Sitz . v . 2 . 12 . 1905 S . 93 .)

Ein zweiter Beamter der Kolonialabtcilnng meinte , der „ Inhalt
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der Denkschriften sei afrikanisch " zn beurteilen . ( 5 . Sitz . v . 2 . 12 . 1905
S . 100 ) . Mehr nicht ; dieses genügt !

lassen schon diese amtlichen Schilderungen erkennen , welchen
Wert Südwestafrika überhaupt hat , so seien doch noch drei Urteile
von privater Seite eingeschaltet , die der Abg . Erzberger am
23 . März 1906 im Reichstage vortrug . „ Ich glaube , mindestens
ebensoviel Autoritäten wie für eine günstige Entwicklung lassen sich
auch gegen eine solche Ansfassnng ins Feld führen . Ich nenne in
erster Linie den Untersuchungsansschuß der Buren , der in
Südwestnfrika geweilt , dort das Land untersucht hat uud daun nach
Prätoria zurückgekehrt ist . Was hat der in seinem Bericht aus¬
geführt ? Nach Zeituugsberichtcu heißt es darüber ,

daß die Auswanderung in das deutsche Gebiet gleichbedeutend sei mit dein
Ruin für die Bureu . Trotz des günstigen Angebots der deutschen Behörden
würden die Bnreuführer entschlossen sein , mehr als je zu verhindern , daß
ihre LaudSleute sich in dieser Kolonie niederlassen.

Wenn nnn die Bureu an und für sich als Volk mit großen
kolonisatorischen Erfolgen angesehen werden können , so , glaube ich ,
kann man ihnen hier nicht jede Autorität absprechen . Ein anderer
Kenner von Südivestafrika , der bekannte Nikolaus v . Nettelbladt ,
hat offen ausgesprochen:

Ich mache das Geständnis , daß nach meiner Meinung ganz Südwestafrika
nicht mehr als 40 000 bis SO 000 Menschen zu ernähren vermögen wird ,
und daß die 20 Millionen Pfund Sterling (400 Millionen Mary , die Deutsch¬
land schon an die Unterdrückung des Aufstandes gewendet , so und so viel
mal den Wert der ganzen Kolonie betragen . ( Hört ! hört ! links .)

Vielleicht hören die Herren von der rechten Seite des hohen
Hauses meinen Ausführungen mehr zu , wenn ich einen dritten Ge¬
währsmann anführe , der vor einigen Tagen iu der Debatte eine be¬
sondere Rolle gespielt hat , nämlich Dr . Karl Peters , der in der
konservativen „ Deutschen Monatsschrift " vom November 1905 , also
ganz neuen Datums , u . a . ausführt :

Tatsächlich ist das ganze Deutsch - Südwcstnfrika im wesentliche » ein Oaseuland .
Kultivierbare Inseln sind über ein weites Küstengebiet verstreut
und das Ganze dann wieder dnrch eiueu Dünengürtcl von 150 Kilometer
vom Weltmeer getrennt . Es liegt auf der Hand , daß ein solcher Besitz für
Ackerbau und Viehzucht immer nnr einen sehr beschränkten Wert haben kann
. . . . Immerhin bieten sich in bezng auf die lang erwünschten Aussichten
eine Reihe vou Perspektiven, welche unter Umständen eine sehr wesentliche
Steigung des Wertes dieses Schutzgebietes zur Folge haben kann .

Dr . Karl Peters gibt dann aber selbst zu , daß die Arbeiterverhältuisse
sür diesen Ackerbau im allerhöchsten Maße ungünstig wären , und er
fährt daun weiter fort :

Wie will Südwestafrika hoffen , seinen Volkshaushalt auf Viehzucht nnd Acker¬
bau zu gründen , wenn hierzu die so viel günstiger gestellte Kapkolonie , der
Oraiijefreistaat , Transvaal , Rhodesia und Natal nicht im stände sind ? . . . .
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Die Kaufkraft S ü d w e st a f r i k a s wird am letzten Ende
vvm Deutschen Reichstag und aus den Taschen der
Steuerzahler hergestellt .

Ein sehr richtiger Satz ! Dr . Karl Peters empfiehlt daher auch dem
Deutschen Reichstage vorsichtige Zurückhaltung und genau berechnete
Sparsamkeit in den Ausgaben , und er schließt mit dem Satz :

S ü d w e st a f r i k a r e i ch t höchstens au die är » i st e u Teile de >
britischen Südafrika heran .

Nun , wenn Sie Or . Karl Peters immer als einen so hervorragenden
Kolonialpolitiker rühmen , dann sollten Sie auch die Konsequenz
ziehen und ihm auf diesem Gebiete folgen . "

5 . Die Unterscdleife in SüawestattMa .
Am 2 . Dezember 1905 hat der Abg . Erzbcrger im Reichstage

eine Angelegenheit zur Sprache gebracht , die bis heute noch nicht
vollständig geklärt ist ; er führte aus : „ Mir ist bereits im Lause des
Sommers mitgeteilt worden , daß in Südwestafritn Nnterschleife vor¬
gekommen wären . Ich habe auf die erste Mitteilung hin , obwohl
mein Gewährsmann sagte : es ist absolut richtig — ich null mich
aber auf persönlicheAusführungen nicht einlassen , wenn ich uicht feste
Beweise iu Händen habe — , geschwiegen . Dann ist mir aber am
13 . November 1903 die „ Sndamerikanische Rundschau " vom
1 . Juli 1905 zugesendet worden , in welcher sich folgende Notiz befindet :

Aus Bnhia Blauca schreibt im „ Argentinischen Wochenblatt " ein Stauer :
„ Sämtliche Schiffe , vor allem deutsche , die Slldwestafrika anlanfen , bringen
allerlei Sachen mit, worüber sich jeder wnuderu muß . Mnu bekommt da
sämtliche Ausrüstungsstücke des deutschen Soldaten in Afrika , als Manchester¬
hosen , Röcke , Mützen mit blauen Streifen , eine Art Drillichnnzng mit binnen
Streifen , Knöpfe mit Kaiserkrone , lange und kurze Stiefel , Mosquitervs ,
Bajonette , Hemden , Strümpfe usw . Alles nen , noch nicht gebraucht ; ich
selbst habe viele Sachen erstanden , viel geht in den Kamp . Stempel
L ^ , O 190t . Möchte wissen , welche Hallnnken sich die Freiheit nehmen nnd
ohne Recht Dentschlands Eigentum versilbern oder verschenken , wo doch der
ärmste Tropf seine Steuern bezahlen muß ."

Als ich diese Nachricht erhalten habe , habe ich mich sofort mit einem
Schreiben an das Oberkommando der Schutztruppc dahier gewandt
mit der Bitte , mit geeigneten Maßnahmen einzuschreiten , um sofort
den eventuellen Mißstand zn beseitigen ; ich behielt mir aber die
parlamentarische Behandlung dieser Angelegenheit vor . Darauf er¬
hielt ich am 14 . November folgendes Schreiben vom Oberkommando
der Schntztruppe. Es heißt da , wobei ich die Einleitungsfvrmel
weglasse .

Das Oberkommaudo hat aus dem „ Argentinischen Wochenblatt " im Mai d . I .
entnommen , daß derartige Gerüchte daselbst im Umlauf seien , nnd bereits
am 30 . Mai d . I . das Schutztrnppcnkommando durch schriftlichen Befehl
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angewiesen , der Sache nachzuforschen nnd über dieselbe zn berichten . (Zuruf
links : Telegraphisch ? )

— Nein ! Dafür haben wir natürlich kein Geld bei solchen Sachen . —
Inzwischen ging etwa Mitte Angust d . I , von der deutschen Gesandtschaft
zu Buenos Ayres ein Artikel des „ Argentinischen Tageblattes " ein , — also
schon zwei ! — welcher denselben Gegenstand behandelte nud gleichzeitig die
vou der Gesandtschaft nach dieser Richtung hin angestellten Ermittlungen ,
Letztere waren noch nicht abgeschlossen , hatten aber bis dahin ergeben , daß
die Angaben zwar nicht gänzlich ans der Luft gegriffen , zum mindesten aber
stark übertrieben waren . Dieses gesamte Material wurde im September d , I ,
an die Schutztrnppe für Sndwestafrika geschickt mit den : weiteren Befehl , die
Sache auf das eingehendste zu untersuchen .

Da ein Bericht über das Ergebnis noch nicht eingegangen ist , hat das
Oberkommando auf Gruud Euer Hochwvhlgeboren sehr gefälliger Zuschrift
Anlaß genommen, telegraphisch eine Meldung über den Stand der Nach¬
forschungen bezw , deren Resultat einzufordern .

Ich hielt mich , wie gesagt , verpflichtet , einerseits dem Schutztruppeu-
kommcmdo sofort Mitteilung zn machen , andererseits aber anch die
Sache im Reichstag vorzubringen , nnd ich mochte darnm die Frage
an die beteiligten Vertreter der Kolonialabteilung richten , mir mit¬
zuteilen , welcher Bericht auf die telegraphische Aufforderung eingegangen
ist , uud ob überhaupt bisher ein solcher Bericht eingegangnn ist .
Sehr gcwnndert hat es mich auch , daß aus die erste Anzeige hin
nicht sofort telegraphisch eine Untersuchung eingeleitet wurde , — mag
nun viel oder wenig daran sein ; sonst wird ja in jeder Kleinigkeit
in unseren Kolonien heraus und herüber telegraphiert , warum hat
man das hier nicht gemacht ? Ich glaube , es liegt im Interesse der
Ehre und des Auschens des ganzen Deutschen Reiches , daß , wenn
die geringsten Uuterschleifc vorkommen , der Reichstag einmütig zeige
gegenüber der ganzen zivilisierten Welt , daß bei uns im Deutscheu
Reich solche Zustände in der ganzen breitesten Öffentlichkeit unbedingt
verurteilt werden . (Sehr richtig !) Da mag man nicht sagen , daß
das Ansehen des Deutschen Reiches gegenüber dem Auslande leide .
Aus anderen Staaten , das spreche ich ebenso offen aus , ließen sich
derartige Dinge in noch höherem Maße mitteilen ; ich erinnere nur
an die Vorkommnisse aus dem Burenkriege .

Ich habe noch eine weitere Frage an die Kolomalabteilung in
dieser Angelegenheit zn richten : ist es richtig , daß außer mir und
außer der deutsche » Gesandtschaft in Buenos Ahrcs bereits im Hoch¬
sommer noch eine dritte Persönlichkeit von diesen Uuterschlcifen im
Auswärtigen Amte Mitteilung gemacht hat ? "

Die Antwort des Vertreters der Kolonialabteilung , Dr . Seitz ,
lautete :

„ Ich muß noch weiter znrückkommenauf die angeblichenUnter¬
schleife in Südwestnsrila . Als der Kolonialverwaltnng im Mai dieses
Jahres die Nachricht zuging , daß ein argentinisches Blatt die Mit -
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teilung gemacht hat , es würden Uniformstückeund Waffen in Menge
in Argentinien verkauft , die ans Südafrika stammen , wurde alsbald
das Kommando der Schutztruppe darüber informiert uud zur Aeußerung
ausgefordert . Inzwischen halte gleich von Anfang an die deutsche Ge¬
sandtschaft in Buenos Ayres die Sache aufgenommen und durch de »
Vizekonsul in Bahia Bianca Erhebungen anstellen lassen . Es wurden
verschiedeneVertrauensmänner mit Nachforschungen beauftragt , uud
es hat sich herausgestellt , daß die ganze Angabe auf einen einzigen
Mann zurückgeht . Der Mann hat einen etwas komplizierten Namen ,
ich weiß ihn im Momeut nicht ; das tut ja auch nichts znr Sache .
Es konnte nicht festgestellt werden , daß irgend ein anderer derartige
Dinge verkauft habe . Also von Unterschleifen im großen oder vom
Verschleiß deutscher Uniformstückeund Waffen in Bahia Blanca kann
nicht die Rede sein .

Es wurde weiter festgestellt , daß dieser Verkauf von Offizieren
oder Mannschaften eines Dampfers stammte , der von Buenos Ayres
mit Ladung nach Swakopmnud gegangen war , nnd der etwa im
März oder April vor Swakopmund gelegen hatte . Nun ist es ein
merkwürdiges Zusammentreffen , daß kurz vorher — ein paar Monate
vorher — die „ Gertrud Woermann " 15 Kilometer nördlich von
Swakopmnud gescheitert war . Die „ Gertrud Woermann " hatte eine
Menge Ausrüstnngsgegenstände sür die Schutztruppe am Bord . Die
waren selbstverständlichversichert , und diese Ausrüstung ist der Kolonial¬
verwaltung wieder ersetzt worden . Die „ Gertrud Woermann " ist im
Nebel gescheitert ; zu den Bergungsarbeiten sind alle möglichen Leute
zugezogeu worden . Diese Leute kamen teils von Swakopmnud über
Land , teils sind auch Dampfer hingefahren und haben bei den
Bergungsarbeiten geholfen . Dn darf man sich doch wirklich nicht
wnndcru , wenn bei dieser Gelegenheit der alte Gebranch , sich Strand¬
gut anzneignen , angewendet worden ist . An der ganzen Westküste
sind , wenn ein Dampfer strandet , sofort die Neger bei der Hand ,
ihn auszuplündern . Ich erinnere daran , daß seinerzeit au der Küste
von Liberia der „ Lothar Bohlen " , ein Dampfer , der gescheitert war ,
total ausgeplündert worden ist ."

Diese Antwort war dem Abg . Erzberger nicht befriedigend ; er
verwies auf die Budgetkommission und wiederholte seine Anfrage , ob
nicht noch von dritter Seite eine Anzeige eingegangen sei . Nachdem
er anch in der Budgetkommission diese Anfrage mehrfach gestellt hatte ,
ist endlich mitgeteilt worden , daß der Heransgeber einer kolonialen
Zeitschrift in Berlin der Kolonialabteilung die erste Anzeige gemacht
hat , aber gebeten wurde , nichts in die Oeffentlichkeit zu briugeu . Ein
gleichzeitig gegen denselben Heransgeber schwebendes Verfahren wegen
Beamtcnbeleidigung — der Strafantrag war durch die Kvlouial -
abteilung gestellt worden — fand eine außergerichtliche Erledigung .
Die gesamte Frage aber ist bis heute nicht geklärt .



« . vie Kamerun eisenvahnvorlage .
Diese Vorlage bildete die Ouvertüre zur gesamten Kritik , die

der Verfasser an dem Verhalten der Kolonialabteilung übte ; daher
dürste eine etwas eingehendere Darlegung angezeigt erscheinen .

Am 8 . September 1902 ist dem Kamcrnn - Eisenbahnsyndikate
eine Vorkvnzessiou zum Ban einer Eisenbahn von Duala nach den
Manengubabergen erteilt worden , jedoch ohne weitere Leistung des
Reiches , nur mit ^ andrechten ausgestattet . Die Vorlage aber , wie
sie dem Reichstage im Jahre 1905 unterbreitet worden ist , enthält
für das Bankeitkonsortium , das die Bahn ausführen sollte , ganz
andere Bedingungen .- nämlich Bergwerksrechte, das Recht einer
Hafenanlage , Zmsgarantie des Reichs für 11 Millionen Mark von
17 Millionen Mark des Aktienkapitals , die garantielosen 6 Millionen
waren mit erheblichen Vorzügen ausgestattet , das garantierte Kapital
sollte vom Reiche mit 120 "/» zurückgekauft werden ; dafür waren
geringere Landrechte gegeben . Alle Welt mußte sich sagen : wie
kommt es denn , daß das Kameruit - Eiseubnhnsyndikat so wenig Rechte
erhielt , das Bankenkonsvrtinm so wesentlich höhere ? Die Aufklärnngen ,
die hierüber in der Budgetkommission erteilt wurden , waren un¬
genügend . Im Laufe des Sommers erhielt der Verfasser Belege
dasnr , daß auch in diesen dürftigen Aufschlüssen sich Unrichtigkeiten
befinden . Zuerst entspann sich im Anschluß an diese Mitteilungen
eine heftige Preßfchde zwischen dem Verfasser und der „ Nordd . Allg .
Zeitung " , die vom Verfasser mit dem Hinweis auf das „ parlamen¬
tarische Nachspiel " abgebrocheil wurde . Dieses hat sich nunmehr am
14 . und 15 . Dezember 1905 und am 18 . und 19 . Januar 1906
vollzogen ; die stenographischen Berichte liegen vor und jedermann
kann sich ein Urteil bilden .

Die Tatsache steht unbestritten fest , daß der vom Abg . Erzberger
am meisten beanstandete Posten von 360000 Mark Provision sür das
Kamernn - Eisenbahnsyndikat von der Budgetkommission einstimmig ge¬
strichen worden ist . Was nun die übrigen Einzelheiten betrifft , so
steht folgendes fest :

1 . Das Buch des Konsuls Rene über die Kamerun - Eisenbahn
— von Dr . Stübel als eine „ rein Private Arbeit " bezeichnet — ist
eine solche nicht . Der Verfasser hat nie behauptet , daß es ein amt¬
liches Werk ist , sondern er führte am 15 . Dezember 1905 ans :

„ Was nun das Renesche Buch und meinen Protest gegen die
Bezeichnung als eine reiue Privatarbeit betrifft , so ist es doch gcmz
selbstverständlich , daß ich hier nicht einen Gegensatz zwischen amtlicher
und nichtamtlicher Arbeit znm Ansdruck bringen wollte . Es ist mir
nie eingefallen , zu behaupten , daß dieses Bnch ans Veranlassung oder
mit Unterstützung der Kolonialabteilung geschrieben worden sei ,
sondern ich wollte den Gegensatz znm Ausdruck bringen zwischen
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einer offiziellen und einer nichtosfiziellenSchrift , Dieses Bnch fasse
ich talsächlich als eine offizielle Schrift ans , ausgegangen von Inter¬
essentenkreisen , in erster Linie — das darf ich offen anssprcchcn —
für die Reichstagsabgeordneten geschrieben , denen es trotz des hohen
Preises von 6 , 5V Mk . gratis znr Verfügung gestellt worden ist . Es
ist geschrieben wordeu von einen , Mann , der an der Spitze deS
Unternehmens gestanden ist , um deu Reichstag günstig für dieo Unter¬
nehmen zu stimmen . Und ein Teil der Drnckkvsten ist bezahlt worden
von einem Herrn , von dem bekannt ist , das; er der Erbauer der
künftigen Bahn sein wird , "

Geheimer Äommerzienrat ^ cnz , der Erbauer der Bah » , bat dem
Abg . Erzbergcr selbst mitgeteilt , daß er zn diesem Druckkvstenbeilrag
mit 5000 Mk . herangezogen worden sei ; nm eine völlig srciwillige
Unterstützung handelte es sich nicht .

2 . Was die Verleihung von Bergrechten an das Kamerun -
Eisenbahnsyndikat betrifft , so hat der Abg . Erzberger nach jenein
Schriftstück gefragt , in welchem über diese Frage verhandelt worden
ist ; dieses konnte nicht genannt werden : dagegen ist zuzugeben , daß in
mündlicher Verhandlung auch die Frage der Bergrechtsverleihuug an
das Kamernn - Eisenbahnsyndikat erörtert worden ist .

3 . Die entscheidendeFrage ober ist jene : unter welchen Be¬
dingungen hat das Kamerun - Eisenbahnsyndikat auf seine Konzession
im Februar 1905 verzichtet ? Darüber habe ich am 14 . Dezember
folgendes mitgeteilt : Die Bedingungen waren :

1 . Das Kamerun - Eisenbahnsyndikat erhält als Ersatz seiner
Auslagen 120 000 Mark in bar .

2 . Das Kamerun - Eisenbahnsyndikat erhält 360 000 Mk . Aktien
franko Valuta .

3 . Das Kamerun - Eisenbahnsyndikat erhält drei Stellen im
Anfsichtsrat .

4 . Der Direktor des Syndikats erhält als Honorar — früher
hatte er kein Honorar erhalten — eine Summe von nicht
unter 50 000 Mk .

5 . Der Druckkostenbeitrag zu diesem Bnch wird auf die Höhe
von 5000 Mk . festgesetzt .

Ist nuu diese Mitteilung , die vom Verfasser zuerst an die
Oeffentlichkeit gebracht worden ist , richtig oder nicht ? Tarnm handelt
es sich ! Sie ist in allen Teilen richtig ! Der Vertreter der Kvlonial -
abteilnng , Dr . Helfferich , versuchte zwar , viel von einem „ apokryphen
Dokumente " zu reden , aber er mußte zugeben , daß alle diese fünf
Punkte in der Abmachung enthalten sind . Eine zweite Frage ist
nnn : Kannte die Kolonialverwaltnng diese Abmachungen bereits im
Jahre 1905 , als erstmals über die Bahn verhandelt worden ist ?
So viel haben die Vertreter derselben zugegeben , daß sie Pnnkt 1
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und 3 tauutcn , während sie 2, 4 und 5 erst im Herbste 1905
erfahren hätten !

Was nun die Frage des Ersatzes der Auslagen von
120 000 Mark betrifft , so hat die Kolonialabteilung hiervon bereits
bei Aufstellung des Kostenvoranschlages gewußt ; in die Vorlage selbst
aber nahm sie folgenden Voranschlag ans :

1 . Die rcincn Baukosten zuzüglich der
Deckung für Risiko und des Gewinns
des Bauunternehmers ...... 14 290 000 Mark ,

2 . Zuschuß zu den Betriebskosten während
der Banzeit ......... 300 000 „

3 . Zuschuß zu den während der Bauzeit
zu zahlenden Zinsen ...... 500 000 „

4 . für provisorische Anlagen , Wiederher¬
stellungen infolge von Zerstörungen durch
höhere Gewalt und andere unvorher¬
gesehene Ausgaben ....... 1 010 000 „

5 . Betriebsreservefonds ...... 600 000 „
6 . zur Disposition , insbesondere für Er¬

gänzungsbauten ........ 300 000 „
Hier fehlen also die 120 000 Mark Ersatz ! Wo sind sie hin¬

gekommen ? Der Regierungsvertreter erklärte : „ Diese Kosten sind
selbstverständlich auf die Baukosten verrechnet worden . " Nun heißt
es aber in der Regierungsvorlage „ reine Baukosten " , und uuter diesen
taun niemand Entschädigungen suchen !

Doch weiter ! Am 14 . Dezember 1905 hat auf meine Fest¬
stellungen hin Geh . Rat Dr . Helfferich im Reichstage ausgeführt :

„ Ich habe hier den Kostenanschlag , den wir in der Budget¬
kommission vorgelegt hätten , wenn Sie ihn verlangt hätten . Das
Synditat hatte ein gutes Recht , den Ersatz der Aufwendungen zu
ve >langen , und den hat es bekommen mit unserer Zustimmung . Diese
Kosten sind selbstverständlich auf die Baukosten verrechnet worden , da
es sich um Vorarbeiten zu dem Bau handelte , und die Kosten der
beiden Expeditionen in die Rechnung inbegrisfen waren . "

Diese Ausflucht ist nicht haltbar ! In der Budgetkommission
ist von zwei Seite » nach diesen Dingen gefragt worden . Nach
deni Konimissionsbericht (Nr . 833 S . 4 ) hat der Abgeordnete Erz -
berger gesagt :

es sei festzustellen , welche Verbindung zwischen der
Eiseubahugesellschaft , der die Garantie gewährt
werden soll , und dem Syndikat , dem im September
1902 eine Vorkonzessiou verliehen worden ist , besteht .
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Daraufhin ist vom Kolonialdirektor Dr . Stübel erklärt worden :
„ Die Verbindung des Eisenbahnsyndikats , dein im September

1902 eine Vorkonzcssion des Eisenbahnbaus verliehen wurde , mit
dem Konsortium , dem nach der Vorlage die Gründung der Kcnncrun -
Eiseubahugcscllschaft zufällt , bestehe darin , daß das Syndikat bei den
Verhandlungen mit dein gegenwärtigen Finanzkonsortinm sich aus -
bednngen habe , daß es in dem Aufsichtsrat der Kamcrun - Eisenbahn -
gesellschaft Sitze für drei seiner Mitglieder erhalte , soweit diese durch
finanzielle Beteiligung ihrerseits Mitglieder der Kamerun - Eisenbahn -
gesellschast werden . "

In dieser Antwort ist , obwohl die Kolonialverwaltung dies
wnßte , verschwiegen worden , daß das Kamernn - Eisenbahnsyndikat auch
120 000 Mk . Entschädigung erhielt , wohl aber die für den Reichstag
ganz gleichgültige Frage der drei Aufsichtsratsstellen mitgeteilt wordcu .

Doch weiter ! Es ist in der Budgetkommission — direkt ent¬
gegen den Angaben des Geheimrats Hclfferich — nach dem Kosten¬
voranschlag gefragt wordeu . Der Abg . Erzberger führte weiter am
18 . Januar 1906 im Reichstag aus :

Der Herr Abgeordnete Lattmann hat nach dem stenographischen
Bericht des Reichstags vom 25 . Mai 1905 die verschiedenen Kosten¬
berechnungen , die ihm mitgeteilt worden sind — es waren Schwankungen
von 51 000 bis 106 000 Mark Pro Kilometer — besprochen und im
Anschluß daran ausgeführt :

Wenn so verschiedene Zahlen genannt werden , und man dann in der Kvm -
mission den Wunsch ansspricht , es möchte wegen dieser Zweifel im Saale doch
einmal der Kostenanschlag der Bahn vorgelegt werden , und das wird
schlankweg abgelehnt , obwohl mit der Vorlegung des Kostenvoranschlages
diese ganzen Bedenken beseitigt werden könnten , dann wird man zweifelhaft .

Der Herr Abgeordnete Lattmann fügte hinzu :
Wenn uns der Voranschlag nicht vorgelegt worden ist usw .

Das ist im stenographischenBericht der betreffenden Sitzung S . 6163
nachzulesen :

Weiter hat der Herr Abgeordnete Lattmann in der Sitzung
ausgeführt :

Man hätte dem ausgesprochenen Wunsch , daß man zur Beseitigung dieser
Bedenken uns doch einen Einblick in die Kosten gewähren solle , mindestens
Rechnung tragen müssen .

Die Bemerkung des Regierungsvertreters ist also unrichtig .
Nuu die Frage der 360 000 Mk . Aktie » iu nichtgarantierteu

Anteilscheinen . Am 15 . Dezember 1905 sührte der Abg . Erzberger hier¬
über aus :

„ Nun das Dritte : die 360000 Mark Aktien franko Valuta .
Da hat der Herr Regicrungskommissar erklärt : das haben wir nicht
früher gewußt , das haben wir erst in den letzten Tagen ersahren .
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Ich habe keine Veranlassung, diese Erklärung zu bezweifeln ; aber ich
habe darauf hingewiesen , daß ich schon früher im Besitze des
Materials gewesen bin . Wenn der Herr Regierungskommissar erklärt ,
das sei die übliche Provision , so ist das höchst auffallend , wenn ich
nach dem schon mehrfach erwähnten Buche des Herrn Konsuls Rene
mir vor Augen halte , wer denn diese übliche Provision erhalten soll ,
wenn die Bahn zu stände kommt . Aus diesem Buche ist Seite 8 zu
ersehen , daß zu dem Syndikat gehören :

Fürst zu Hohenlohe - Oehringen , Herzog v . Ujest , Herzog
Ernst Günther zu Schleswig - Holstein , Königlich hayerischer
Neichsrat Freiherr v . C ramer - Klett , Direktor des Deutschen
Offiziervereins von Wedel , Rechtsanwalt Dr . Scharlach , Mit¬
glied des deutschen Kolonialrats und Präsident der Gesellschaft
„ Südkamerun " , Ör . Max Schoeller , Vorsitzender der Gesell¬
schaft „ Nordwestkamerun" , der bekannte Schiffsreeder und Groß¬
kaufmann Adolf Wo ermann , Präsident der Hamburger Kauf¬
mannschaft , Geh . Regierungsrat Ritter v . Poschinger , Baron
Max v . Hiller , Rittergutsbesitzer Henning v . Borke - Molstow ,
sowie der Geheime Kommeizienrat Lenz , Chef der Eisenbahn¬
baugesellschaft Lenz u . Co . , und andere mehr .

Das sind diejenigen Herren , die uuter sich die 360000 Mark Aktien
franko Valuta aufteilen sollen , d . h . daß jedes Mitglied des Syndikats
30000 Mark Aktien franko Valuta erhalten soll . (Hört ! Hört !) Es
war mir nun allerdings eine neue Erscheinung in unserem deutschen
Vaterlande , und das , spreche ich aus , war eins der Hauptmotive ,
weswegen ich den Vorstoß gemacht habe , daß bis hinauf in die
höchsten Kreise hier die „ übliche Provision " gegeben wird , die doch
sonst nur in der Geschäftswelt üblich ist . "

Schon tags zuvor hatte Geh . Rat Dr . Helfferich zu dieser
Sache gemeint :

„ Was die weiteren 360 000 Mark anlangt , die sich das Syndikat
in Anbetracht seiner Arbeit und Mühewaltung ausbedungen hat , und
zwar nicht in bar , sondern in ungarantierten Anteilen , so möchte ich
folgendes sagen . Wir stehen vor der Tatsache , daß das Banken¬
konsortium vielleicht keinen allzu großen Gewinn machen wird , daß
es aber von den garantierten 11 Millionen immerhin einen Emmissions -
gcwinn haben wird , und daß auf der anderen Seite der Bau dieses
Projektes nicht übernommen wird , wenn nicht die Baufirma einen
entsprechendenNutzen erwartet . Nnn ist es im kaufmännischenLeben
üblich , daß in solchen Angelegenheiten Provisionen gezahlt werden
für denjenigen , der bisher die Sache bearbeitet hat , für seine Mühe
und seine Arbeit . Ob etwa das Bankentousortiuin oder die Bau¬
firma aus ihrem eigenen Gewinn an das Syndikat in irgend einer
Form etwas abgeben wollen , das konnte uns gleichgültig sein , das
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ist ciuc interne Privatangclegenheit zwischen dem Syndikat und dem
Bankentvnsortium. Wir haben nur das Interesse und die Pflicht ,
zu verhindern , daß eine solche Abfindung gezahlt wird zu Lasten der
vom Reich wenigstens hinsichtlicheines Teiles des Kapitals zu garan¬
tierenden Gesellschaft ; und daß das nicht geschehen dürfe , daß irgend
eine über deu Ersatz der nachweisbaren Aufwendungen des Syndikats
hinausgehende Abfindung nur aus dem legitimen Gewinn bestritten
werben dürse , darüber haben wir von Anfang an nach beiden Seiten
hin keinen Zweifel gelassen . "

Wesentlich anders allerdings mußte sich derselbe Beamte bereits
am 18 . Januar 1906 stellen ; da führte er aus :

„ Ich stehe nicht an , zu erklären , daß es uns natürlich nicht
augenehm war , daß eine solche Abfindnng ausbedungen worden ist ,
nicht deshalb , weil wir die Abmachung an sich nicht für kaufmännisch
korrekt gehalten hätten — auch heute noch nach genauer Prüfung des
Sachverhalles halte ich die Abmachung für kaufmännisch durchaus
korrekt uud legitim — ; aber das , was uns bei der ganzen Sache zum
mindesten nicht angenehm war und ist , das ist die Nachbar¬
schaft der Reichsgarantie . Jeder Anschein , als ob hier ein Geschäft
in Frage kommen könne , wodurch das Reich , wenn auch nur indirekt ,
belastet würde , wäre entschieden besser vermieden worden .
Auf diesem Standpunkt standen auch wir von vornherein . Aber
trotzdem hatten wir , wie ich Ihnen gezeigt habe , kein Recht und keine
Pflicht , ja uicht einmal eine Möglichkeit , hier einzugreisen . Ich
möchie deshalb bitten , die Dinge so zu betrachten , wie sie liegen .
Wir können nicht verhindern , daß in kaufmüuuischenGeschäften der
eine Teil aus seinem legitimen Gewinn dem anderen Teil , der bisher
in der Sache gearbeitet hat , eiucn Auteil abgibt , und das werden
auch Sie nicht mit Sicherheit verhindern können , wenn Sie die
360 000 Mark abstreichen . Es mag Ihnen unangenehm sein , wenn
trotzdem vielleicht eine Abfindung stattfindet ; aber vielleicht können
Sie daraus einen Schluß ziehe » auf die Situation , in der sich die
Kolonialverwnltnng nach Prüfung uud Billigung der Kvsten -
vorauschläge befunden hat . "

Ohne von irgend einer Seite Widerspruch zu erfahren , kvniue
der Abg . Nacken am 19 . Januar 1906 ausführen :

„ Meine Herreu , ums aber bei der ganzen Angelegenheit mich
gefreut hat , das ist , daß mein Kollege Erzberger , der in dieser An¬
gelegenheit in der Presse so schwer angegriffen worden ist , so glänzeud
gerechtfertigt aus der Sache hervorgeht . Er ist es gewesen ,
der deu Mut gehabt , vou dieser Stelle aus der Provisionsangelegcn -
heit einmal ins Gesicht zu leuchten . "

Die Budgetkommission hat auch die Konsequenzen aus diesem
Bvrkommnisse gezogen . Ein Antrag des Abg . Erzberger , von der
Bausnmme 360000 Mark in Abzng zu bringen , ist einstimmig an -
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genommen worden . Manche der Syndikatsmitglieder (Freiherr
v . Cramer - Kleit war schon 1903 ausgeschieden ) verzichteten auf ihre
Provision .

s . Lieserungsvetträge ritt Sie Kolonien .
Als der Verfasser dieser Schrift im Herbste 1905 den kleinen

Zwischensatzniederschrieb , daß er von dem kolonialen Lieferungswesen
lieber gar nicht reden wolle , erhob namentlich ein Teil der liberalen
Presse ein furchtbares Geschrei ! Und heute ? Ich habe inzwischen
geredet und jenes Geschrei ist verstummt , weil die Kolouialabteiluug
selbst das Unhaltbare der heutigen Verhältnisse zugegeben hat . Schon
im Jahre 1904/05 habe ich Klage darüber geführt , daß bei allen
diese » Lieferungen Süddeutschland nahezu gar nicht berücksichtigt
werde . Auf meine Veranlassung ist nun iu der Budgetkommission
eine Tabelle mitgeteilt worden , nach welcher von allen Liescruugen
für die Verpflegung der Truppen in Südwestafrika vom Mai 1905
bis Mai 1906 entfallen :

Anf Bayern 1 , 8 Prozent , auf Sachsen 3 , 1 Prozent , auf
Württemberg 2 , 8 Prozent , anf Hamburg 22 , 7 Prozent , auf Bremen
und Lübeck 9 , 2 Prozent und auf Preußen und die anderen Bundes¬
staaten 60 , 7 Prozent . Diese Liste würde aber noch eine wesentliche
Verschiebung erfahren , wenn man die Ausgaben für Transportkosten
und Bekleidung mit hereinziehen würde .

Die Zentrumsfraktion hat im März 1906 einen Antrag ein¬
gebracht , welcher die sofortige Kündigung der Verträge mit den
Mouvpolsirmen fordert - der Antrag richtet sich in erster Linie gegen
die Firmen Tippclskirch und Woermanu . Zur Begründung dieses
Antrages ist vom Abg . Erzbcrger ausgeführt worden :

„ Die Firma Tippclskirch erhält nach diesen Verträgen für
1906 Aufträge im Gesamtbetrage vou 8 Millionen Mark ( Hort !
hört !) , eine einzige Firma ! Ich werde Ihnen nachher in einer Reihe
von Einzelfällen nachweisen , um wie viel diese Firma höhere Preise
seitens deS Reichs verlangt , als sie selbst ausgibt , teilweise Zuschläge
von 30 , 47 , iu einem Falle sogar von 109 Prozent . Wenn man
nur einen Durchschnittszuschlag von 39 Prozent annimmt , so gibt
das Reich der Firma Tippelskirch als Kommissionär jährlich
2 Millionen Mark zu verdienen . (Hört ! hört !) Wenn mir trotz der
schlechten Finanzlage die großen Opfer für die Unterwerfung des
Aufstandcs in Südivestafrika bringen müssen , so sehe ich noch keine
Notwendigkeit ein , einer einzigen Firma hier in Berlin als Kommissionär
und Vermittler noch zwei Millionen Mark in die Tasche zu werfen .
Das können meine politischen Freunde nicht mitvercuuWorten , nnd
deshalb verlangen wir sofortige Lösung des Vertrags . Wie das
möglich ist , daranf werde ich im Verlaufe meiner Ausführungen
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kommen . Der ganze Vertrag mit der Firma Tippelskirch ist ein
Unikum . Wenn ei » Mann von der Straße her mit einem solchen
Pertrag zur Bank geht , so wird ihm jede Bank das Betriebskapital
vorschießen , damit er selbst ein solches Unternehmen in die Wege
leiten taun . Nachdem nämlich zuerst dem Warenhaus für Armee
und Mcirinc diese Lieferung übertragen war , hatte sich die Firma
Tippelskirch 1895 gegründet . Das Reich hat mit ihr einen Vertrag
abgeschlossen im Mai 1896 aus die Dauer von süuf Jahren ; der
Vertrag war aber noch nicht zu Ende , als die Firma daran ging ,
ihre Lager und Betriebsräume zu vergrößern . Dann hat man sofort
wieder einen neuen Vertrag abgeschlossen , der von 1899 bis 1904
dauern sollte . In der Zwischenzeit sah sich die Firma wieder ver¬
anlaßt , ihre Räumlichkeiten zu vergrößern , sie trat an die Kolonial¬
verwaltung heran und erhielt nun 1903 wiederum eine Verlängerung
des Vertrags bis 1911 ! Was ist der Inhalt des Vertrags ? Der
Z 1 bestimmt :

Zwischen den Fiski der afrikanischen Schutzgebiete , vertreten durch den
Reichskanzler, letzterer vertreten durch den Wirklichen Geheimen Legntivnsrat
Dr . Stuebel , und der Firma v , Tippelskirch u . Co . zu Berlin , ist nach¬
folgender Vertrag geschlossen worden '

s 1-
Die Firma v . Tippelskirch n . Co . übernimmt , und daS Oberkommando

der Kaiserlichen Schntztruppen überträgt ihr kraft der ihr geschäftsvrdmmgs -
mäßig zufallenden Obliegenheiten die Lieferung des jeweiligen gesamten Be¬
darfs einschließlich desjenigen für die Kriegslager der in der Anlage ^ . zn
diesem Vertrag näher bezeichneten Gegenstände für die Kaiserliche » Schutz -
und Polizeitrnppen für Teutsch - Ostafrika , Südwestnfrikn , Kamerun und Togo ,

Das heißt : die Firma Tippelskirch hat ein förmliches Monopol für
die gesamte Bekleidung und Ausrüstung unserer sämtlichen Schutz¬
truppen .

Nun kann man nicht sagen , daß durch den Abschluß dieses
Monopolvertrags den Finanzen des DeutschenReichs besonders gedient
wäre . Im Gegenteil ! Wir haben uns in der Budgetkommission
diesen Vertrag vorlegen lassen und haben die genauen Listen erhalten ,
aus denen die Preise ersichtlich sind . Ich will zum Beweise meiner
Behauptung , wie groß die Zuschläge sind , welche diese Firma als
Kommissionär erhält , einige wenige Beispiele ans diesem Vertrag
herausgreifen . Ich vergleiche dabei zunächst die Preise , die die
Firma Tippelskirch von der Kolonialverwaltung erhält , uud diejenigen ,
die die Militärverwaltung für denselben Stoff von gleicher Güte be¬
zahlt hat , und zwar zu derselben Zeit , zu welcher eben diese Verträge
abgeschlossen worden sind . Für hellgraues Manteltuch bekommt die
Firma Tippelskirch pro Meter 5 , 65 Mark ; das Kriegsministerium
schloß zu derselben Zeit ab für die gleiche Qualität zu 4 , 80 Mark ;
das Kolonialamt zahlt also 17 ' /z Prozent mehr . Für Litewkamoltvn

i
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zahlt die Kolonialabteilung an Tippelskirch 6 Mark , das Kriegs¬
ministermin znr selben Zeit 4 , 35 ; Differenz : 38 Prozent . (Hört !)
i^ in paar andere Beispiele ! Die Firma Tippelskirch konnte natürlich
den großen Bedarf , der infolge der Aussendung von 14000 Mann
nach Südwestafrika auftrat , nicht im eigenen Betriebe herstellen ; sie
mußte an andere Firmen herantreten. Da kann ich für ein Gebiet ,
die Schuhlieferuug, nähere Mitteilungen machen . Tie Firnin Deder -
mann u . Hömeu in Magdeburg hat 28000 Paar Stiefel für die
Schntztrnppen in Südwestafrika geliefert . Sie hat mir auf meine
Anfrage nutgeteilt , welche Preise ihr von der Firma Tippelskirch
bezahlt worden sind . Nach den offiziellen Mitteilungen iu der
Budgetkommissionkönnen wir also vergleichen , was die Firma Tippels¬
kirch von der Kolonialverwaltung erhalten , und was sie selbst aus¬
gegeben hat . Dabei verstehen sich beide Preise frankv Berlin , so daß
also eine Frachtdiffcrenz usw . gar nicht in Betracht kommt . Für
Kavalleriestiefel zahlte die Firma Tippelskirch an die Firma Deder -
mcmn u . Hömen 18 Mark , sie selbst bekam von der Kolonialverwaltung
dafür 23 , 20 Mark, also ein Zuschlag vou 30 Prozent . Für Jn -
fcmteriestiefel zahlte Tippelskirch 13 Mark, bekam 16 , 50 Mark ,
Zuschlag : 27 Prozent . Für Schnürschuhe zahlte Tippelskirch 11 Mark
und bekam 16 Mark, Zuschlag : 45 Prozent . Für Schnürschuhe für
Farbige zahlte Tippelskirch 7 bis 8 Mark und bekam 14 , 60 Mark ,
Zuschlag : 80 bis 100 Prozent . (Hört ! hört !)

Ich kann noch ein anderes Beispiel vorführen . Zur gleichen
Zeit , iu welcher die Kolonialverwaltung diese Vertrüge mit der Firma
Tippelskirch abgeschlossen hat , hat eine sehr leistungsfähige Firma ,
Heinrich Jordan , im Kolouialadreßbuch Annoncen aufgegeben , in
welchen sie erstklassige Qualitäten anbietet . So bietet Jordan Leder¬
gamaschen für 8 Mark an ; Tippelskirch erhält dafür 11 Mark ; das
bedeutet ein Zuschlag vou 40 Prozent . Gamaschen sür Farbige
bietet Jordan für 5 , 25 Mark an : Tippelskirch bekommt 9 Mark ;
Zuschlag : 70 Prozent . So könnte ich noch eine ganze Reihe von
Fällen mitteilen , in denen die Preise der Firma Tippelskirch wesent¬
lich über dem stehen , was sonst bezahlt wird . Dabei erklären die
anderen konkurrenzfähigenFirmen , daß sie in der Lage seien , jederzeit
jede gewünschte Quantität zu liefern , und daß sie die Preise , die sie
gegenüber der Firma Tippelskirch gehalten haben , auch gegenüber
der Kolonialverwaltung halten würden .

Nnn kann ich , wenn man von dieser einzigen Firma spricht , nicht
umhin , auch einem anderen Bedenken Ausdruck zu geben , das in weiten
Volkskreisen obwaltet . Mau hat nicht so sehr Bedenken gegen die
Mouopolfirma und gegen die Firma Tippelskirch allein , sondern man
erhebt ganz besonders Bedenken , weil noch „ eine Kompagnie " da¬
hinter steckt , und weil man weiß , daß an dieser Kompagnie und da¬
durch indirekt an dem Gewinne auch ein aktiver preußischer
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Minister beteiligt ist . Freilich bin ich der letzte , der irgendwie
einem Minister einen Vorwurf daraus machen wollte , daß er an
eineni industriellen Unternehmen beteiligt ist , besonders dann nicht ,
wenn er sich beteiligt zu einer Zeit , wo er noch nicht Minister , wo
er Privatmann war . Man kann dann auch von ihm nicht verlaugeu ,
daß er nachher von einer solchen Beteiligung zurücktritt , wenn er in
ein hohes Staatsamt berufen wird , natürlich in ein Stacttsamt , wo
er nicht unmittelbar mit der betreffenden Firma zu tun hat . Das
kann man nicht verlangen , das würde meines Erachteus unbillig
sein , znmal niemand weiß , wie lange er Minister ist , und deshalb
kann man sich nicht auf die Ungewißheit einer Ministerstellung hin
aus guten finanzielle » Gründen zurückziehen . Aber was man fordern
muß , das ist das , daß man selbst den Anschein vermeidet , als würde
eine solche Firma , auch nur indirekt , von hoher Stelle begünstigt .
Auch dieser Anschein , glaube ich , muß vermieden werden , und das
ist ein weiterer Gruud , weshalb wir bitten , die Kündigung der Ver -
träge sofort vorzunehmen . "

Der Redner zeigte auch verschiedeneMöglichkeiten , von diesem
endlosen Vertrag loszukommen . Der Vertreter der Kolonialabteilnng ,
Dr . Seitz , führte am 23 . März aus :

„ Ich kann aber so viel hier mitteilen , daß wir bereits mit der
Firma von Tippelskirch ^ Co . in Verbindung getreten sind wegen
eventueller Abänderung — ich will nicht sagen Auflösung — des
Vertrags ; denn es könnte sich doch auch fragen , ob dieser Vertrag
nicht in einer Weise abgeändert werden könnte , daß allen berechtigten
Wünschen entsprochen würde . Zu einem abschließendenErgebnis sind
diese Verhandlungen allerdings noch nicht gekommen .

Ich kann mich zum Schlüsse dahin zusammenfassen : so , wie
der Vertag Ihnen vorliegt , ist er entstanden unter anderen Ver¬
hältnissen ; er war damals sür die Kolonialvcrwaltuug ganz zweifel¬
los das Einfachste uud das Günstigste , was sie haben konnte . Eine
offene Frage ist es , ob nicht jetzt , nachdem sich die Verhältnisse
wesentlich geändert haben , eine Abänderung des Vertrages , eventuell
eine Auflösung , sofern es möglich sein sollte , herbeigeführt werden sollte/ '

Die von dem Abg . Erzberger angezogenen Preise mußten zu¬
gegeben werden ; nur behauptet jetzt die Firma Tipvelskirch sie habe
nur 14000 Paar Stiefel ans Magdeburg bezogen und sie mußte ou
diesen noch die Lackicrnng vornehmen , was 25 Psg . für das Paar
ausmacht .

Die Firma W o er m a n n - Hamburg hat für Südwestafrika
ein tatsächliches Fracht - und Landungsmonopol . Am 24 . März 1906
hat der Abg . Erzberger bewiesen , wie heute das Reich hiermit fährt :
, ,Bon Hamburg nach Swakopmund bei einer Reisedauer von 25 Tagen
werden für Lebensmittel an Wocrmauu pro Kubikmeter bezahlt
43 Mark ; für die Fracht von Hamburg nach Tsingtan auf einem
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Lloyddampfer bei einer Reisedauer von 50 Tagen , also noch mal so
lang , werden 37 Mark 50 - Pfennig berechnet . Obwohl also die
Fahrtdauer noch mal so lang ist , befördert der Lloyd billiger , als
die Firma Woermann auf einer Reise von halber Dauer nach
Swakopmnnd befördert . Ich weiß nicht , ob die Regierung Rabatt¬
sätze hiervon erhält ; aber es ist bekannt , daß der Lloyd uns
20 ° /g Rabatt gibt . Ich gebe zu , daß er teilweise Subventionen erhält .
Aber ich will noch eine Anzahl anderer Beispiele vorführen , um zu
zeigen , welche übermäßig hohen Sätze an die Monopolfirma Woer -
mciuu für Verfrachtung der Güter zu bezahlen sind . Wenn ich den
Frachtsatz für eine mittelgroße Kiste Konserven umrechne , so kostet
dieselbe von Hamburg nach Swakopmuud 5 , 30 Mark , von Hamburg
nach Tsingtau , aus die doppelte Entfernung , 4 , 40 Mark und für
die Negierung sogar nur 3 , 70 Mark , weil hier ein Rabatt eintritt .
Das macht einen Unterschied von 40 Prozent bei der halben Leistung .
Rechnet man das nun pro Jahr zusammen , so kommt man zu ganz
ungeheuren Summen . Was die Regierung jetzt jedes Jahr nach
Swnkopmund befördern läßt , sind zirka 250 000 Kubikmeter . Daran
hat die Firma Woermann einen Nebcrverdienst von drei Millionen
Mark . (Hört ! hört !)

Man muß doch annehmen , daß der Lloyd die Güter von
Hamburg nach Tsingtau nicht ohne Verdienst befördert , sondern
dabei ein gutes Geschäft macht . Hier hat die Firma Woermann
aber über den sonst üblichen Kanfmcmnsgewinn , den ich für selbst¬
verständlich und begründet halte — denn sonst wird er keine Ge¬
schäfte machen — , uoch eineu Extragewinn von drei Millionen Mark
an den Regierungsfrachteu .

Weiter ! Die Verhältnisse am Hafen Lüderitzbucht , wo die
Firma Woermann wiederum ein Landungsmonopol erhalten hat ,
sind unerträglich infolge der hohen Landungsgebühr . Es ist all¬
gemein anerkannt , daß in Swcikopmund die Entfrachtnng der Schiffe
ungemein schwierig ist , und dort wird pro Kubikmeter 8 , 50 Mark
Laudungsgebühr bezahlt . In Lüderitzbucht , welches nach den Aus¬
sagen der Kapitäne der Wocrmannlinie ein ruhiger und stiller Hafen
ist , und wo die Entflechtung gut vor sich gehen kann , jedenfalls
leichter als im unruhigen Hafen von Swakopmuud , wird eine Gebühr
von 12 , 50 Mark bezahlt , in dem günstiger gelegenen Hafen Lüderitz¬
bucht also 4 Mark pro Kubikmeter mehr . Wenn ich vollends die
Gebühren heranziehe , die in anderen Häfen bezahlt werden , z . B . in
Port Elizabeth 5 bis 6 Mark , in Delagva - Bay 7 , 50 Mark , so hat
hier die einzige Monopolfirma einen solch ungeheuren Vorsvrnng ,
daß sich eine Konkurrenz nicht anftuu kann . Ich verlange nur , daß
der Weg frei geinacht wird für jede Konkurrenz . Wenn die
Regierung zwei bis drei bewerbenden Linien gegenüberstände , so
würde das ein Vorteil für das Reich und für den Kolonialetat sein .
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Ich glaube bewiesen zu haben , daß durch die mit der Firma
Woermanu in Hamburg abgeschlossenen Verträge das Reich in einer
ganz ungebührlichen Weise übernommen wird , wenn ich nachweisen
kann , daß nach einen « um das Doppelte weiter entfernten Hafen die
Güter billiger befördert werden als hier von Hamburg nach Swatov -
mund , "

Vom Regierungstisch aus mußte auch die Nichtigkeit dieser Sätze
zugegeben werden ; der Einwand , daß der Lloyd Subvention genieße
und Rücksrnchten habe , ist nicht stichhaltig gegenüber den doppelt so
hohen Frachten , welche die Woermannlinie erhebt ; denn Rückfrachten
hat sie auch , wenn auch in geringerem Umfange . Der Vertrag mit
Woermann läuft Ende 1906 ab ; es sollen nun Kvnkurrenzlinien zu¬
gelassen werden . Woermann erhielt an Liegegeldern bis Ende
Februar 1537000 Mark . Der Reichstag hat den Antrag des
Zentrums auf sofortige Kündigung der Verträge am 4 . April 19015
angeuommen .

s . » er 7al > puttkamer .
Wie der Verfasser im Reichstage alle persönliche » Seiten dieser

Frage ausgeschaltet hat , so verfährt er auch hier ; mir insoweit das
amtliche Verhalten des Gouverneurs Puttkamer in Betracht kommt ,
unterliegt es der öffentlichen Kritik . Der erste Vorstoß gegen Putt¬
kamer ist vom Abg . Kopsch ( frs . Vgg .) gemacht worden : der
Abg . Erzberger hat nur auf einige Einzelheiten hingewiesen , die
allerdings für die einmal aufgerollte Frage von Bedeutung sind . Uu -
widersprochcu blieb zunächst folgende Darstellung des Abg . Erzberger :

„ Nun hätte sich die Kolonialverwaltung diesen Znsammcnbrnch
des Systems Puttkamer ersparen können - - das trifft ja nicht die
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gegenwärtige Verwaltung — ; denn es ist schon im Jahre 1894 vor
der Austeilung des Herrn v . Puttkamer vou sehr kompetenter Seite
gewarnt worden . Der derzeitige württembergische Minister Freiherr
v . Soden , früher Gouverneur in Kamerun , hat aus eine Aufrage
des damaligen Reichskanzlers v . Caprivi , was er davon halte , wenn
der Landeshauptmann von Togo als Gouverneur in Kamerun an¬
gestellt werde , geantwortet , daß er sich mit allen Kräften dem wider¬
setze . Er führte eine Charakteristik des damaligen Landeshauptmanns
von Togo aus , die ich nicht weiter behandeln null ; er betoute ins¬
besondere , daß , wenn es zu dem — von ihm vorausgesehenen —
Zusammenbruch des ganze » Systems kommen werde , jedermann in
Deutschland sage » würde : das hätte » wir de » Herren von der
^ vlonialverwaltuug schon längst sagen könne » , daß es nnter Putt¬
kamer gar nicht anders kommen kann . Trotz dieser Warnung ist
die Anstellung damals erfolgt . "
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In der gesamten Frage entscheidend ist die Sache mit der
Fälschung öffentlicher Urkunden ! Erbprinz Hohenlohe gab hierüber
folgende Darstellung :

„ Meine Herren , die Frage der v , Eckardtstein möchte ich auch
noch berühren und möchte zunächst die tatsächlichen Verhältnisse , so¬
weit sie bisher aufgeklärt sind , hier kurz vorführen , Herr v , Pntt -
kamcr hat die betreffende Persönlichkeit hier kennen gelernt , sie ist
ihm bekannt gemacht worden unter dem Namen v . Eckardtstein , Er
war der Ansicht , daß dieser Name ihr auch mit Recht zustehe ; er
hatte keinen Grnnd , anzunehmen , daß das nicht der Fall sei .

In Kamerun hat er , wie er zugesteht , den Fehler begangen ,
sie in seinem Hause zu haben , er mag vielleicht auch gesagt habe » ,
daß sie seine Cousine sei . Er selbst hat eingestanden , als ich ihn
befragte , daß er hierin gefehlt habe , und ich stehe nicht an , zn
erklären , daß das von seiten des Gouverneurs ein Fehler gewesen ist .
Das war vor zehn Jahren , im Jahre Z896 .

Er hat alsdann , nachdem diese sogenannte v . Eckardtsteineinige
Zeit in Kamerun gewesen war , sie wieder nach Deutschland zurück¬
geschickt und hat ihr einen Paß gegeben auf den Namen v . Eckardt¬
stein . Das ist richtig . Herr v . Puttkumer hat mir das selbst ge¬
sagt , als ich ihn darüber vernommen habe ; er hat aber hinzugefügt ,
daß er auch damals noch der Meinung gewesen sei , daß die Be¬
treffende den Namen v . Eckardtstein zu führen berechtigt gewesen sei .
Ich habe nun Erkundigungen angestellt bei solchen , die damals in
Kamerun waren , ich habe sie amtlich vernehmen lassen , ob dort in
jener Zeit bekannt gewesen sei , daß der Name v . Eckardtstein der
betreffenden Persönlichkeit nicht zugestanden habe . Alle die Antworten ,
die ich auf die Vernehmungen erhalten habe , haben den Punkt bejaht ,
daß sie überall dort unter dem Namen v . Eckardtstein bekannt ge¬
worden sei , und daß derartige Zweifel dort nicht aufgetaucht sind . "

Gegenüber dieser amtlichen Darstellung betonte nun der
Mg . Erzberger :

„ Es ist bisher nur immer davon gesprochen worden , daß es sich
nm eine Fälschung des Passes handle . Da die Sache einmal zur
Sprache gebracht worden ist , muß ich noch einen weiteren Punkt
hinzufügen und bitten , auch diesen zu untersuchen . Mir wird von
sehr zuverlässiger Seite mitgeteilt , daß es sich nicht nur nm eine
einzige Fälschnng handelt , sondern daß — immer vorausgesetzt , daß
der richtige Name dem Gouverneur bekannt war — noch eine zweite
Fälschung vorliegt .

Der Bureauvorsteher in Buea hat wiederholt verlangt , daß
die betreffende Person in das polizeiliche Anmelderegister eingetragen
werde , um zu erfahren , ob die Person die Kühnheit habe — daß sie
eine Freifrau v . Eckardtstein sei , hat kein Mensch dort geglaubt —
sich auch tatsächlich als Freifrau v . Eckardtstein eintragen zu lassen .
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Dieses Verlangen hat die Person einigermaßen unangenehm berührt ,
und eines schönen Tages kam Herr v . Pnttkamer selbst in das Bnrean
hinnnter und hat eigenhändig „ Freiin v . Eckardtstein " eingetragen .
(Hört ! hört !) Das würde meines Erachtens eine zweite Urkunden -
sälschung sein . Die Sache kaun ja untersucht werden . Ich habe
einzelne Zeugen schon genannt . Es kann auch der jetzt iu Berlin
wohnende Geheime expedierende Sekretär Schumacher hierbei ver¬
nommen werden , der damals Kassenvcrwalter in Kamerun war .

Es könnte anch weiter der in Deutschland jetzt pensioniert
lebende damalige Statiousleiier Lenschner in dieser Frage vernommen
werden . Diese Herren könnten sehr interessante Auskunft geben . "

Zur Charakterisierung des bisherigen kolonialen Bertuschungs-
systems genügt die Mitteilung des folgenden Frage - und Autwortspiels :

Frage des Abg . Erzberger am 20 . März 1906 :
„ Ich möchte zunächst fragen : w a n n i st d e rK o l v u i a l v e r w a l t uu g

die erste Anzeige in dieser R i ch t n n g g e in a cht Word c n ?
wann sind daraufhin die notwendigen Schritte erfolgt , um Herrn v . Pnttkamer
zur Verantwortung zn ziehen ? "

Antwort des Kolonialdirektors Erbprinzen Hohenlohe am
20 . März 1906 :

„ Die Paßangelegenheit der Frau v . Eckardtstein ist der Kvlvuial -Ver -
waltuug ziun erstemnale bekannt geworden durch einen Artikel , welchen die
Zeitung „ Die Wahrheit " am tiZ . Dezember v . Js . brachte . Vorher hat die
Kolvuialvcrwaltung über diese Paßangelegenheit iu keiner Weise Kenntnis
gehabt . "

Replik des Abg . Erzberger vom 26 . März 1906 :
„ In einer Eingabe ( an den Herrn Reichskanzler ) , datiert vom

22 . November 1904 , ist gegenüber dem Gouverneur v . Pnttkamer
gesagt :

„ Der Mann , der auch in späteren Jahren , selbst ungeachtet seiner be¬
deutend exponierten Stellung als Gouverneur von Kamerun , in derselben
halsbrecherischen Weise wie früher fvrtwirtschaftet , indem er z . B . Urkunden¬
fälschungen begeht — ich meine den der Behörde bekannten Fall der Frau
v . Eckardtstein . . . ."

Nunmehrige Antwort des Vertreters der Kolonial - Ver -
waltung , Gehennrat Rose :

„ Wenn neulich gesagt ist , daß wir von der Affärc Eckardtstein erst durch
den bekannten Artikel der „ Wahrheit " Kenntnis erhalten hätten , so habe ich
zu erklären , daß die Angelegenheit allerdings bereits früher anhängig gemacht
worden ist . (Hört ! hört ! in der Mitte .) Dies würde auch gesagt sei » , wenn
wir die Akten neulich zur Stelle gehabt hätten (ah ! in der Mitte ) : die ^ lllen
sind jedoch seit mehr als Jahresfrist einem Disziplinarverfahren nlS Adhibendn
angefügt worden und finden sich nicht in unserem Gewahrsam . Soust wäre
w a h rscheinli ch ( ! !) diese Auskunft gleich richtig erteilt worden ."

Diese kurze Gegenüberstellung sagt klar , daß die Behauptung
des A b g . E r z b e r g e r richtig i st , daß aber dieKolouial -
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Verwaltung ein volles . Jahr lang zuvor von der
Urkundenfälschung benachrichtigt war , aber nichts
unternahm , bis die Wochenschrift „ Die Wahrheit "
die Sache an das Licht zog .

Es sei noch angefügt , daß derÄbg . Dr . Ablaß am 19 . März 1906
folgende weitere Anklagen erhoben hat : „ Aber , meine Herren , dasjenige ,
was ich später beim Falle Putlkamer noch vorbringen werde , tritt
auch hier deutlich erkennbar hervor : eine unglaubliche Laxheit in den
Sitten . Denn es wird mir weiter berichtet , daß die zum Bezirksamt
gehörenden beiden Stallungen zu Wohnungen ausgebaut und benutzt
worden sind als Unterkunft für die Konkubinen ( hört ! hört ! links ) ,
und zwar die Konkubinen des Herrn v . Brauchitsch , des Nichters
Herrn Dichl und des Baumeisters Drees . (Hört ! hört ! links .) Meine
Herreu , ob das richtig ist , darüber möchte ich eine Auskunft erbitten :
denn zum mindesten Hütte doch der Umstand , das; man Reichsmittcl
zur Förderung der Unzucht verwendet , immerhin den Reiz der Neuheit
für sich ."

Der Vertreter der Kolonialabteilnng , Gcheimrcit Rose , ent¬
gegnen hierauf am 20 . März : „ Daß Stallgebäude zu Wohnungen
für Weiber umgebaut sein sollen , darüber kann ich allerdings keine
Auskunft geben . Wir sind aber gern bereit , hierüber Feststellungen
an Ort uud Stelle zu machen ."

7 . Sie 7älle fforn unü Kesser .
Der frühere Gouverneur von Togo , Horn , hat in den Kolonial¬

debatten sowohl am l5 . Dezember l905 wie am 19 . März 1906
erhebliches Aufsehen erregt . Der Abg . Ablaß führte damals ans :

„ Was diesen Fall des Gouverneurs Horn anbetrifft , so ist er
von allen den schauderhaften Fällen , die ich vorgetragen habe , der
allerschlimmste . Ich habe Ihnen damals (am 15 . Dezember ) bereits
geschildert , daß ein Eingeborener, der , wie der Herr Geheime Legations¬
rat v . König erklärt hat , nicht vom Gouverneur , sondern vom Distrikts¬
chef zu fünf Jahren Kerkerhaft und zweimal fünfundzwanzig Hieben
verurteilt worden , nachher infolge der Mißhandllingen , die er erlitten
hat , gestorben ist . Es ist in dein Falle , den mir in den wesentlicheil
Punkteil Herr Geheimrat v . König als richtig bestätigt hat , nach der
Züchtigung dieser Schwarze Zedu an einen Pfahl gebuuden und
36 Stunden der glühenden Sonnenhitze ausgesetzt worden , bis er
verschmachtet war , und ich möchte in Ergänzung dessen , was ich
damals vorgetragen habe , noch hinzufügen , daß der Gouverneur Horn ,
als die Züchtigung vorgenommen wurde , hinter jedem dieser fünf¬
undzwanzig Schläge den Zedu gefragt hat , ob er uuu gesteheu wolle ,
so daß es jetzt keine Strafe war , sonder » eine Folter ."
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Die Richtigkeit dieser Schilderung mußte iu den wesentlichen
Teilen zugegeben werden , Gouverneur Horn ist wegen Fahrlässigkeit
zu 900 Mk . Geldstrafe verurteilt worden , bezieht aber , als zurDiSvositivu
gestellt , noch ein erhebliches Gehalt weiter .

Noch krasser liegt der Fall von Besser , über den der Abg .
Ablaß am 15 . Dezember l9 <) 5 ausführte :

„ Der Hauptmann v . Besser war augestellt iu der Schuhtruppe
von Kamerun , und es ist gegen ihn eine kriegsgerichtlicheUnter¬
suchung wegen Vergehens im Amt eingeleitet worden , die , wenn ich
nicht irre , durch eine Eingabe der Baseler Mission veranlaßt worden
war . Das aber , meine Herren , weiß ich genau , daß , wühreud dieses
Verfahren schwebte , ein Bericht von einem Manne eingegangen ist ,
den man doch wohl nach jeder Richtung als eiueu unparteiische » und
nnbcsaugenen Beurteiler der dortigen Verhältnisse wird bezeichnen
müssen . Dieser amtliche Bericht ist erstattet worden von dem Herrn
Grafen v . Ritiberg , Oberlentnaut der Kaiserlichen Schutzlruppe für
Kamerun , und zwar ist er am 13 . November 1905 an das Ober¬
kommando der Kaiserlichen Schutztruppe gerichtet worden . Ich werde
mir gestatten , diesen Bericht in den maßgebenden Stellen zn verlesen ,
weil es hier auf jedes Wort ankommt . Der Herr Präsident wird
mir die hierzu erforderliche Erlaubnis , um die ich hierdurch nachsuche ,
wohl erteilen .

Meine Herren , es berichtet also Herr Graf v . Rittberg :
Auf Grund des Z 22 der Allerhöchsten Verordnung über die
Ehrengerichte melde ich gehorsamst nachstehendeHandlungen und
Unterlassnngen des Herrn Hauptmanns v . Besser von der Schutz -
truppe sür Kamerun , indem ich mich hinsichtlich dieser Meldung
auch auf meinen früheren Bericht beziehe .

— Die nnn weiter folgenden Worte brauche ich nicht zu verlesen . —
Er fährt dann fort , daß er Zeuge folgender Vorgänge ge¬

wesen sei :
1 . Im Feldlager » cm Nsskape in der Zeit von Anfang Juni bis Mitte

Augnst l !) t >0 sind von den zur Expedition des Herrn HauptinanuS v . Besser ,
bei der ich mich als ältester Offizier befand , gehörenden Trägern etwa
6V bis 7 >i vor Hunger gestorben . (Hört ! Hort ! links und in dcr Mitte . !
Lebensrnittel wäre » im Feldlager selbst zwar nur in geringem Maße vor¬
handen , dagegen nnS der Nachbarschaft leicht zn erlangen , wie sie auch später ,
d . h . nach Mitte Augnst , wirtlich durch ausgeschicktePatrouillen gelingend
beigetrieben worden sind . (Hort ! hört !! Meine Porstellnngen u » d die der
anderen Offiziere , des Leutnants Merenski und des Assistenzarztes Or . Kaschte ,
wies der Herr Hnnptmnnn schroff zurück , indem er sagte , er hätte seine
Gründe , (Hört ! hört ! links .) Ueber diese Gründe hat er aber sich niemals
geäußert . Auf unsere Vorstellungen erwiderte dcr Herr Hauptmann sodann ,
er wolle gerade , daß die Schweine verrecke » . (Lebhaftes Hört ! hört ! links
und in der Mitte .) Er täte der Regierung nur einen Gefallen damit . (Hört !
hört !> Ans das Sterben der Träger bezügliche weitere Eiuzelheile » werde »
sich durch meine müudlicheu Aussagen nud die der Zeugen genau klarstelle »
lassen .
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2 . Während des Feldlagers bei Nsskapc haben der Assistenzarzt Or . Aaschke
und ich auf Befehl des Herrn Hauptmauns v . Besser Arbeiten zu leiten
gehabt, wie Wegebau usw ., iu der Weise , daß wir meistens früh aus dem
Lager marschierten und abends dorthin wieder zurückkehrten . Von den bei
den Arbeiten bei wandten Trägern , die ohnehin durch Hunger entkräftet
waren , blieben des öfteren ein paar im Busch vor Ucbcranstrengnngen liegen
(hört ! hört !), einzelne schleppten sich wohl in das Lager , anderen gelang es
aber nicht mehr . Uns , dem laschte und mir , sowie anch den bei den
Arbeiten beaufsichtigenden Weißen hat der Herr Hanptmann v . Besser aus¬
drücklich befohlen , solche Leute nicht allein liegen , sondern sie weiter in den
Busch werfen zu lassen (hört ! hört !), damit die Leichen nicht die Luft ver¬
pesten sollten . Derartige Leute sind dann , noch atmend , von Tieren an¬
gefressen anfgefundeu worden . (Hort ! hört ! links und in der Mitte .) Den
soeben erst untcrworscneu Ekois , in deren Bezirk wir lagen , hat der Herr
Hauptmann befohlen , Träger seiner Expedition , die sie im Busche fänden ,
niederzuschießen und die Kopfe gegen eine Belohnung zu bringen (hört !
hört !), was aber meiner Erinnerung nach nicht geschehen ist . Ich bemerke ,
daß es sich hierbei um Leute gehandelt hat , die in den Busch gegangen
waren , um sich Nahrungsmittel zu suchen und die dann in den meisten Fällen
iu das Lager zurückkehrte » .

3 . Leutnant Mercnski hatte bei Rückkehr von einer ihm aufgetragenen
Strafcxpeditiou ein während des Gefechts verwundetes Ekviweiv mit ins
Lager gebracht . Herr Hanptmann v . Besser rügte das iu schärfster Weise ,
indem er sagte , man hätte das Weib liegen lassen vdcr in den Busch werfen
sollen . (Hört ! hört !> Jedenfalls wäre eiu Lager kein Lazarett . Ich bemerke ,
daß Herr Dr . Kaschke das Weib mit geringer Mühe wieder hergestellt hat .

4 . Wegen der Mißhaudlnngsfnlle , wegen deren der Hanptmann v Besser
kriegsgerichtlich bestraft worden ist , und die ich ebenfalls als Handlungen und
Unterlassungen ansehe , auf die der Z 22 der Allerhöchsten Verordnung über
die Ehrengerichte Bezug hat , genügt es meines Erachteus , auf den tatsächlichen
Inhalt der Akten hinzuweisen.

Meine Herren , ich meine , daß dieser Bericht , der hier von einem
Offizier der Schutztrnppe erstattet worden ist , denn doch wohl Bände
spricht . (Ledhafte Zustimmung .)

Wenn wir uns dann noch vergegenwärtigen, was denn aus
dieseni ganzen Falle geworden ist , so werden wir allerdings die
Mißstimmung ganz leicht begreifen können , welche im Deutschen Reich
gegen unsere Kolonialpolitik herrscht , und werden die Schuld daran
nicht allein auf Ueberbürdung der hiesigen Beamten mit Arbeit
zurlickstthrenkönnen . Herr Hanptmann v . Besser ist nämlich Wege »
aller dieser Fälle , die gegen ihn zur amtlichen Kognition gebracht
worden sind , bestraft worden — ich weiß nicht , ob mit 6 oder
7 Monaten Festungshaft , die durch die Untersuchungshaft als verbüßt
angesehen worden ist . (Hört ! hört !) Herr Hauptmann v . Besser ist
dann allerdings ans der Schutztruppe ausgetreten , aber des weiteren
bei uns wieder im Heere angestellt worden . (Hört ! hört !)

Ich möchte zunächst die Frage an den Herrn Kolonialdirektor
mir gestatten , was ans Herrn Hanptmann v . Besser inzwischen ge¬
worden ist , ob er vielleicht wieder in die Kolonialverwaltung über¬
nommen worden ist oder nicht . Diese Frage halte ich für sehr
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wichtig , weil ich meine , daß jemand , gegen den ein derartigem
Material vorliegt , nach meinem Dafürhalten nicht mehr würdig ist ,
ein Amt bei uns in der deutschen Verwaltung zu bekleiden . ( Sehr
richtig !)

Meine Herren , merkwürdig ist es — nnd das ist das Ner -
tnschnngssystem , von dem ich spreche — , daß Herr Gras v , Rittberg
seinerseits durchaus uicht die Behandlung gefunden hat , die mau
nach meinem Dafurhalleu ihm als eiuem Ehreumnnue , der es mit
seinen Pflichieu ernst nimmt , sehr wohl hätte zu teil werben lassen
müssen , ( Sehr richtig !) Soweit ich informiert bin , ist Herr Gras
v , Rittberg aus dem Kolonialdienst ansgeschieden , und wcuu ich uicht
irre , ist er inzwischen wohl Bezirksosfizier geworden . Ich meine ,
daß gerade er sich qualifiziert gezeigt hat , im Kolonialdienst aus¬
gedehnte Verwendung zu finden , weil schon allein ans seinem Berichte
hervorgeht , daß er die Idee der Humanität so hoch stellt , wie wir
es schlechterdings von unseren Beamten erwarten müssen . (Sehr
richtig !)

Ich bin überzeugt , daß das Urteil deuu doch wohl uicht so
ohne weiteres unkritisiert bleiben kann . Man hat Herrn Hauptmann
v . Besser mit Festungshaft bestraft . Ja , meine Herren , wie nennen
nur Juristen denn die Festungshaft ? Wir nennen sie die cristocti ^
tronesta , die ehrenvolle Haft , weil wir meinen , daß derjenige , der
mit Festung bestraft wird , dadurch uach außen hin den Stempel auf¬
gedrückt bekommen soll , daß er nichts getan habe , was mit der Ehre
und der Pslicht eines deutschen Mannes unvereinbar sei . Da bin ich
denn doch der Ueberzeugung , daß , wenn jemals , hier eine entehrende
Strafe am Platze gewesen wäre .

Die zweite Frage , die ich mir deshalb zu stellen gestatte , ist
die , ob denn in diesem kriegsgerichtlichen Verfahren über alle diese
Fälle , die ich hier vorgetragen habe , nnd die in dem amtlichen Bericht
des Grafen v . Rittberg enthalten sind , er als Zeuge vernommeu
worden ist , und ob dies Material bei der Urteilssindung überhaupt
mit verwertet worden ist oder nicht .

Das sind Punkte , aus deren Ausklärung wir nach meinem
Dafürhalten ein Anrecht haben . Bemerken will ich hierbei , daß Herr
Graf v . Rittberg , soweit ich informiert bin , eine sehr scharfe Rüge
dafür erhalten hat , daß er angenonnnen hat , daß mit dem kriegs¬
gerichtlichen Verfahren die Sache nicht erledigt sei , sonder » daß sich
daran noch ein ehrengerichtliches anschließen müsse . Herr Gras
v . Rittberg soll von amtlicher Stelle sehr ernstlich daraus hiugewieseu
worden sein , daß er sich darin nicht einzumischen hätte . (Hört !
hört !) Ich bin deshalb der Ueberzeugung , daß gerade über diesen
Fall , der zu den schlimmsten in der Kolonialverwaltnng gehört , uns
denn doch eiue amtliche Aufklärung gebührt/ '
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Die gesamte Antwort .des Vertreters der Kolonialabteilnng,
Geheimrats von König , vom 15 . Dezember Z905 ging dahin :

„ Herr Hauptmann v . Besser ist kriegsgerichtlich verurteilt
worden . Mehr konnte ja seitens der -Verwaltung nicht geschehen , als
daß ein kriegsgerichtlichesVerfahren veranlaßt wurde . Herr Haupt¬
mann v . Besser ist nicht in die Kolonialverwaltung übernommm
worden ; er befindet sich , so viel ich weiß , jetzt im Privatdicnste .
Jedenfalls hat die Kvloniaiverwaltung gar nicht daran gedacht , ihn
wieder in ihren Dienst zn nehmen . "

Im weiteren Verlauf der kolonialpolitischeu Erörterungen ist
gerade dieses entsetzliche Vorkommnis nicht mehr erörtert worden .

8 . 0er 7 <M Hannsnverg .
Kcmncnbcrg war Hauptmann in der ostafrikanischen Schutz -

nuppe ; die Presse brachte über seine Taten sehr bedenkliche Mit¬
teilungen : Es ist daher im Reichstage vom Abg . Bebel am N . März
1901 angefragt worden , was dem Hauptmann Kannenberg geschehen
sei , der nach Zeitungsberichten, durch das Schreien eines Kindes
gestört , aus dem Hause geiprungeu sei und das Kind nebst der
Mutter erschossen habe . Auf diese Frage , was ihm geschehen sei , ist
von dem damaligen Kolonialdueklor Dr . Stuebel dem Reichstage
mitgeteilt worden :

Was die Frage des Herrn Abgeordneten Bebel bezüglich des Hmiptmanns
Kamienberg anlangt , so taun ich hier ihm mitteilen , daß d ' eser wegen vor¬
sätzlicher Körperverletzung mit tödlichem Ausgang und gleichzeitiger schwerer
Körperverletzung sowie wegen schwerer Körperverletzung, alles begangen als
Beamter in Ansübnng seines Amtes , mit Dienstentlassung und drei Jahren
Gefängnis bestraft worden ist .

Nun hat der Abg . Erzberger svwohl am 14 . Dezember 1905
wie am 1 ;̂ . März 1906 im Reichstage gegenüber dieser Aniwort
bemerkt :

„ Es ist hier die Tatsache nicht mitgeteilt worden , daß der
Hauptmann Kannenberg schon durch Verfügung vom 24 . Jan . 1901 ,
gezeichnet vou demselben Kolonialdirektor Dr Stuebel , Pension er¬
halten hat . Die Anfrage ist zivei Monate später erfolgt , nicht un¬
erwartet , denn der damalige Kolonialdircklor hat vorher an das
Militärkabinctt sich gewendet , welche Autwort er geben soll , und
obwohl e's eine vorbereitete Anfrage war , ist die Gewährung der
Pension an einen Mann , der sich in dieser Weise vergangen hat , dem
hohen Hause nicht mitgeteilt worden . Es ist ferner nicht einmal die
richtige Antwort gegeben worden . Der damalige Koloninldirektor
Dr . Stuebel hat das , was Herr Bebel aufragte , überhaupt nicht
becmtwvrtet , obwohl schon damals dieser Fall in den Akten der
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Kolonialabteilung niedergelegt war ; es ist von ihm ein ganz anderer
zweiter Fall beantwortet worden ."

Auch dieser Tarstellung konnte nicht widersprochen werden . Der
frühere Kolonialdirektor Dr . Stuebel hat die schon am 16 . Februar
l900 eingelaufene Selbstanzcige des Hauptmanns Kannenberg dem
Reichstage nicht mitgeteilt , sondern ein ganz anderes Vorkommnis .

y . ver 7a >l cdierrv .
Am 15 . Dezember 1905 hat der Abg . Ablaß im Reichstage

mitgeteilt , daß
der Hauptmcmn Thierry den Vater des Zöglings der katholischenMission in
Lome , der sich aus Angst vor Thierry auf einen Baum geflüchtet habe ,
einfach von dem Baum heruntergeschossen habe . Des weiteren ist bezüglich
des Herrn Gaston Thierry zur Sprache gekommen , daß er Eingeborene wie
Wild niedergeschossenhaben soll , und daß er wegen seiner Grausamkeiten in
dem ganzen Schutzgebiete berüchtigt gewesen ist .

Der Personalreferent der Kolonialabteilung Geheimrat von
König gab in derselben Sitzung folgende Antwort :

„ Was die Geschichtevon dem heruntergeschossenenSchwarzen betrifft , und
daß der Hanptmanu Thierry Schwarze wie Wild soll heruntergeschossen
haben , so kann ich Ihnen sagen , daß ich letzteres hier zum
erstenmale höre . Amtlich ist es bisher nicht an uns
herangetreten . Ich kann Ihnen nur die Versicherung geben , daß
alles , was amtlich au uns herantritt , geprüft wird . Wir haben doch gar
keinen Grund , derartige Sachen nicht zu verfolgen ."

Am 13 . März 1906 ist nun der Abg . Erzberger aus diese
Antwort zurückgekommen und hat ausgeführt :

„ In unlösbarem Widerspruch mit dieser Behauptung im Plenum , daß
die Taten des Hnuptmanns Thierry am 15 . Dezember 1905 zum erstenmal
an die Kolonialabtcilung Herautraten , daß sie ihr amtlich nicht bekannt
geworden seien , steht die Tatsache , daß bereits in einer Beschwerde an den
Herrn Reichskanzler vom 22 . Nove m b c r tilget , also über ein Jahr
früher , alle diese Taten derKolonialabteilung mit¬
geteilt worden sind . iHört ! hört ! in der Mitte .) Trotzdem aber
tritt der Pcrsonalrcfcrcut der Kvlonialabteilung an diese Stelle und ver¬
sichert : amtlich ist es nicht au uns herangetreten , ich höre überhaupt das erste
Mal von dieser ganzen Sache . Auch hier begnüge ich mich damit , den
Widerspruch zwischen der Erklärung in diesem hohen Hause und den amt¬
lichen Dokumenten des Reichskanzlers bezw . der Kolonialabteilung festgestellt
zu haben ."

Auf diese Feststellung hin hat der Kolonialdirektor Erbprinz
von Hohenlohe am 13 . März 1906 erwidert :

„ Es ist nicht richtig , daß damals , als der Herr Abgeordnete Ablaß seine
Anfrage stellte, die Antworten wvhlvorbereitet waren . Es ließ sich damals
noch nicht übersehen , auf welche einzelnen Falle Herr Ablaß eingehen würde
— es war davon vorher keine Mitteilung gemacht worden — , und wenn

6
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damals eine u u v o l l k o m m e n e B e a n t w o r t n n g erfolgt ist , so muß
ich teilweise mir selbst die Schuld daran beimcsscn , indem ich — es war eine
der ersten Sitzungen , die ich in diesen ? hohen Hanse mitmachte — damals
den Personalreferenten beauftragte , sofort eine Antwort zn erteilen . Das
Material war teilweise noch nicht zur Stelle , uud so ist es gekommen , daß ,
w i e i ch s e l b st a n er k e n n e n m u ß , die Antworten in vielen
Fällen nicht so vollständig und so sachlich ausfielen ,
wie es bei genauerem Studium des Materials möglich
gewesen wäre — eines doch sehr umfangreichen Materials , welches auch
der betreffende Referent nicht jeden Moment gegenwärtig haben kann . Also
ich nehme persönlich einen Teil dieser Schuld auf mich und bestreite , daß
irgend welcher schlechte Wille auf irgend einer Seite obgewaltet habe ,"

>o . ver ? all Kranaeis - Hiem .
Am 15 . Dezember 1905 brachte der Abg . Dr . Ablaß es zuerst zur

Sprache , daß gegen den Landeshauptmann Brandeis von seinem
früheren Sekretär Kiem eine Anzeige eingelaufen sei , weil ersterer
zu Unrecht die Prügelstrafe verhängen ließ . Nun hat zuerst eine
Differenz sich nach der Richtung ergeben , ob Brandeis zur Ver¬
hängung der Prügelstrafe überhaupt gesetzlich berechtigt war . Es
war um so auffallender , daß die Vertreter der Kolonialabteilung
darüber im Reichstage noch Zweifel äußern konnten , nachdem sie selbst
bereits am 18 . April 1903 einen Erlaß an Brandeis richtete , in
welchem es heißt .-

Diese Grenze der Strafausmessung scheinen Ener Hochwohlgeboren nicht
immer vollständig eingehalten zu haben , insbesondere in den Fällen , wo es
sich um Personen handelte , an denen gerichtlich erkannte oder polizeilich
verfügte Freiheitsstrafen vollstreckt wurden . Wenigstens ist hier aus dein
Bericht nicht ersichtlich , welche Disziplinarvergehen bei ihnen zur
Anwendung der Prügelstrafe geführt haben .

Das Unzulässige der Prügelstrafe für die Marschallinseln war
also iu diesem Falle bereits im Jahre 1903 durch die Kolonial¬
abteilung festgestellt , die Anzeige des Sekretärs Kiem war in diesem
Punkte vollanf begründet . Trotzdem hat Geheimrat Rose in einem
Disziplinarprozeß , der im Herbst 1 ^ 05 — also 2 ' / ^ Jahre später —
in einer sorgfältig ausgearbeiteten Anklageschrift den Passus auf¬
genommen -

Was die angeblichen Verfehlungen des Landeshauptmanns Brandeis
betrifft , so hat eine eingehende Untersuchnug stattgefunden , bezüglich deren
auf die Personalakten Kiem und die Voruntersuchung verwieien wird .
Diese Untersuchung hat die G r u n d l v s i g k e i t der A n s ch u l d i g u n g e n
ergeben .

Der Abg . Erzberger hat diesen ersten Widerspruch im Reichs¬
tage dargelegt ; es folgten aber bald noch mehrere .

Der Personalreferent der Kolonialablcilnng , Geheimrat König ,
hat trotz des Erlasses der Kolonialabteilung vom 18 . April 1901
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am 15 . Dezember 1905 im Reichstag auf eine Darlegung des Abg .
Ablaß erwidert :

Da ist zunächst der Fall dcs Landeshauptmanns Brandeis znr Sprache
gekommen . Ich kann versichern , daß anch diese Angelegenheit eingehend ver¬
handelt und untersucht wurden ist ! es sind auch die juristischen Sach¬
verständigen dcs Ansivnitigeu Amts hinzugezogen worden . Es ist kein Grund
gefunden worden , gegen den Landeshauptmann Brand eis
vorzugehen . (Hört ! hört ! in der Mitte .) Ich kann außerdem noch
versichern — das werden mir die Missionare ans den Marschallinicln be -
stäligen — , daß der Charakter dcs Landeshauptmanns Brandeis ei » der¬
artig lauterer und unanfechtbarer ist , daß nicht angenommen werden kann ,
daß er irgendwie die Grenzen der ihm zustehenden Rechte
überschritten hat .

Inzwischen fanden die Kommissionsverhandlungen statt , am
22 . Februar 1906 hat nun derselbe Geh . Legationsrat Rose in der
Budgetkoinmission auf Aufrage des Abg . Erzberger „ gauz offen " —
wie er sagte „ zugegeben , daß der Landeshauptmann Brandeis die
ihm zustehenden Rechte überschritten habe " . (Rede des Abgeordneten
Erzberger vom 1A . März 1906 .) Kolonialdirektvr Erbprinz Hohen -
lohe erklärte selbst am 1Z . März 1906 :

„ Ich möchte bemerken , daß die Kolonialverwaltnng der Ansicht ist , daß
nach dem strengen Wortlaut des Gesetzes eine Prügelstrafe wohl
nicht berechtigt war ."

Und Legationsrat Rose unterm 15 . März 1906 :
Ich habe in der Budgetkommission zunächst erwähnt , daß , objektiv be¬

trachtet vom rein juristischen Standpunkt aus , allerdings bei Brandcis eine
Ucberschreitnng der Befugnisse vorliegt ; ich habe aber auch hinzugefügt , daß
die Rechlsverhältnisse da draußen außerordentlich kompliziert liegen , und daß
es deshalb einem Nichtjuristcu, wie dem Landeshauptmann Brandcis , sehr
wohl passieren kvnntc , ohne daß ihm irgend eine Verschuldung zur Last fällt ,
daß er sich in seinen Bcsngnissen irrte .

Soviel zunächst über die Art und Weise , wie im Reichstage
die Angelegenheit seitens der Kolonialabteilung behandelt worden ist .
Nun zur Prügelstrafe für die Südsee - Insulaner selbst . General¬
konsul Knappe in Shanghai , seither selbst in der Südsee angestellt , hat
sich in einem amtlichen Bericht dahin geäußert :

„ Ich habe sowohl in Samoci wie auf den Marschall -
inselu die Vollziehung der Prügelstrafe mit angesehen .
Der Eindruck war ein widerwärtiger für die Weißen
sowohl wie für die Farbigen . Die letzteren gerieten in
die höchste Aufregung , und ans den Marschallinseln war
es uur dem Zufall der Anwesenheit eines Geschwaders zu
verdauten , daß nicht eine offene Empörung aus Anlaß
dieser Prügelstrafe eingetreten ist . "

Gerade dieser amtliche Bericht war für den Abg . Erzberger eine
Hanptveranlassnng , weshalb er die Frage vorbrachte . Angesichts
dieser Ausruhrsgefahr ist es um so bemerkenswerter , wenn selbst
Gehcimrat Rose am I .V März 1906 im Reichomge meinte :
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Ich kann Ihnen offen sagen : es ging nicht in meinen Kopf als praktischer
Berwaltnngsbcainter hinein , daß Herr Brandeis nicht berechtigt gewesen sein
sollte , den Leuten da mal eine Tracht Hiebe aufzählen zn lassen . ( Große
Unruhe und vielfaches Hört ! hört ! bei den Sozialdemokrate » . — Sehr gut !
bei den Nationalliberalcn ) Deshalb habe ich zuerst der Ansicht gehuldigt ,
daß Braudeis dazu berechtigt gewesen sei . . . .

Es handelt sich hier nicht um Bestrafungen von großen Mengen von
Menschen , sondern bloß nm zeitlich auseinander liegende Strafen , wo
einzelne sehr schlechte Individuen einmal ein bischen in dieser Weise vor¬
genommen worden sind .

Am 26 . März 1906 aber meinte derselbe Kolouialbecimtc .'
»Der Herr Abgeordnete Erzberger hat gesagt , daß die Prügelstrafe —

hier handelt es sich nm die Südsee -Jnsnlaner ^ so ausgeiibt werde , daß
nach zwei - bis dreimaligem Vollzug die Leute geradezu gebrochen seien an
Seele und Körper . Meine Herren , das gehört in das Reich der Phauiasie .
Wenn wir solche kümmerlichen Eingeborenen hätten , die bei der wirklich
mäßig ausgeübten und selten vollzogenen Prügelstrafe (Zuruf bei den
Sozialdemokraten ) derartige Folgen an sich verspüren
sollten , dann könnten wir m i t u n s e r e n S ch u tz g e b i e t e »
draußen recht wenig anfangen "

Köstlich ! Je mehr Prügel die Eingeborenen aushalte » können ,
desto branchbarer scheinen sie nach der Ansicht gewisser Leute zu sein !
Ob draußen „ mäßig " geprügelt wird , kann ja in der dritten Lesung
des Kolonialctats aufgeklärt werden .

In der Bcschwerdeschrift des Sekretärs Kiem war weiter
gegen den Landeshauptmann Brandeis die Anklage erhoben -

„ Dagegen ist ein Kasseuüberschuß von 57 , 77 Mk ,, den der Herr Landes¬
hauptmann nicht vereinnahmt wissen wollte , um daraus kleine Ausgabe » be¬
streiken zu können , ohne daß sie durch die Bücher liefen , trotzdem dieser
Betrag zu Kasse I gehöite , in der Bescheinigung nicht ei thalten . Außerdem
habe ich Depositen von 494 Mk . und bin Inhalt eines Gcldschranks mit der
Kasse des Bezirksamts Nauru , den standcsamwchen Registern usw . abgeliefert .
Ein bei der Kasse in Ni >uru vorhandener Ueberschutz von 50 — 130 Mark
sollte auch nicht vereinnahmt werden ."

Am 26 . Mürz 1906 brachte der Abg . Erzberger diesen Teil
der Anklageschrift eines Beamten , der heute noch in der Kolonial¬
abteilung augestellt ist , zur Sprache und forderte Auskunft . Legatious -
rat Rose gab hierauf folgende Auskunft :

„ Nach der gesetzlichenBestimmung müssen die Eingeborene » auf den
Marschallinscln eine bestimmie Menge Kopra in jedem Jahre an die Ver¬
waltung abführen . Diese sogenannte Kopratteucr stellt das an Naturprodukten
dar , was wir in barem Gelde zu geben gewohnt sind Damit die Ein -
ziehnng der Steuer möglichst glatt erfolgt , sind nun die Häupilinge daran
beteiligt ; sie bekommen einen Teil des Erlöses der verkauften Kopra . Auf
den Marschallinsel » hat » un keine Geldmünze Bedeutung , die >>icht mindestens
5V Pfennig oder , wie die Leute sage » , einen Sixpence beträgt . Halte min
ei » solcher Häuptling 27 ,88 Mark herauszukriegen , so hat ihm der Landes¬
hauptmann Brandcis 27 ,50 bar iu die Haud gedrückt , und die übrige »
38 Pfennig hat er zu einem Fonds zurückbehalten, worüber er nicht Buch
geführt hat . So ist dies große Verbreche » entstanden , daß er etwa 150 Mk .
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im ganzen in seiner Kasse gehabt hat, worüber kein Buch geführt worden ist .
Diese Gelder sind aber alljährlich benutzt worden , um zu Kaisers Geburtstag
den Eingeborenen eine kleine Freude zu bereiten . Das ist die ganze Sache ,
auf die dieser Vorwurf hinauslauft ,"

Dieses Gebaren ist im gesamten Reichstage verurteilt worden ;
zuerst tadelte der Zentrnmsabgcordnete Dasbach diese „ Znrnck -
behaltuug , die die Leute erbittern müsse " ; dann meinte der Abgeordnete
Bassermann , daß man gegenüber solchen Beschuldigungen garnicht
den Grundsatz aufstellen dürse , „ das sind leichtfertige , frivole Be¬
hauptungen , nm die kümmeru wir uns nicht " . Der freisinnige Abg .
Müller - Sagau führte aus :

„ Am schmerzlichsten aber — muß ich sagen — hat mein Empfinden die
Mitteilung des Herrn Geheimrat Rose verletzt über die „ Abruudung " , die
regelmäßig oder doch öfter stattgefunden zu haben scheint bei Beträgen , die
an Eingeborene zu zahlen waren . (Lebhafte Zustimmung .) Was ist das für
eine Sache ? ! Wenn ein Eingeborener 85 Pfennig zu fordern hat , daun
zahlt man ihm nur 50 Pfennig und bringt die übrigen 35 Pfennig nach
irgend einer Richtung beiseite , weil der Eingeborene doch nur , wie Herr
Geheimrat Rose sagte , mit six penc-e , mit SV Pfennig zu rechne » gewohnt
ist , Denken Sie sich einmal einen Straßenreinigungsanfseher , der den ihm
untcrstelllcu Arbeitnehmern 3 — 4 Pfennig von ihrem Tngelohn zurückhalten
wollte ! Der Fall ist doch schon vorgekommen. Was ist da geschehen ? Der
Mann ist sofort ans dem Dienst entlassen , mit Gefängnis bestraft worden
unter Aberkennung der bürgerlichen Ehrenrechte , (Hört ! hört ! links ,) Hier
aber wird gesagt : 85 Pfennig ? ! Damit wissen die Leute uicht zu rechnen ,
also zahlt man ihnen bloß 50 und die übrigen 35 „ reserviert " man für einen
anderen Zweck — und damit ist die Sache abgemacht !

Ja , gibt es denn nicht eiueu Rechnungshof in Potsdam ? ! ( Sehr
gut ! links ,)

Wie stellt mau sich deun da , wenn es sich um die Decharge für die
fraglichen Rechnungen handelt ? (Sehr gut ! links ,)

Das sind doch ganz unerhörte Verhältnisse ! Wenn das so weiter geht,
dann sügen wir zu dem wirtschaftlichen äebscle , welches wir in unserer
Kolonialwirtschaft schon haben , noch ein moralisches äebäcle der schlimmsten
Art hinzu , " (Lebhafter Beifall ,) ( S . 2303 .)

ii . Einige weitere säile .
a ) Der Fall des Gerichtsaktuars Koch .

Koch war früher Gerichtsaktuar beim Obcrlandesgericht in
Stettin , An : 1 . Oktober 1898 wurde Koch die Stelle eines Burecm -
assistenten erster Klasse in Dar - es -Salain übertragen . Mit Wirkung
vom 1 . April 1899 ab wurde er etatmäßiger Bezirksamtssekretär .
Er erhielt also eine etatmäßige Anstellung im Rcichsdienst , auch
wenn mau sagen will : im Lcmdesdienst für Ostafrika . Damit ist er
jedoch ohne weiteres aus dem preußischen Justizdienst ausgeschieden .
Diese etatsmäßige Anstellung eines Hilfsarbeiters im Preußischen
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Justizdieust ist dein Jnstizmiuisteriuin nicht mitgeteilt worden . Im
Juli 1999 hat Koch seinen regelmäßigen Heimcitsurlaub angetreten ,
nicbt aber wegen Tropcudienstuntauglichkeit, wie behauptet wird ,
sondern er hat seinen Heimatsurlanb angetreten , wie er nach einer
Reihe von Jahre » einem jeden Kolonialbcamten zusteht . Koch wurde
dann in der Kolonialabteilnng beschäftigt , erhielt noch im Jauuar 1902
— das ist ganz auffällig — von seinem Bvrgesctzten höchst an¬
erkennende Zeugnisse , sie liegen mir in Abschrift vor . Im Juui t902
— fünf Mouate später — erhielt er von demselben Borgesetzten das
gerade entgegengesetzte Zeugnis . Was liegt dazwischen ? Am
29 . März 1902 wurde Koch durch die Kolonialableilung die Be¬
stallung als preußischer Gerichtssekretär ausgehändigt . Er war im
höchsten Grade überrascht ! denn er sagte sich : kann ich im preußischen
Jnstizdienst überhaupt noch etatsmäßig angestellt werden , wenn ich
doch bereits draußen in Deutsch - Ostafrika meine etatsmäßige An¬
stellung habe ? Ich kann doch nicht zwei etatsmäßige Stellen zn
gleicher Zeit besitzen . Er fühlte sich anch materiell benachteiligt , weil
sein Hintermann im preußischenJustizdieust bereits am 1 . August 1900
eratsmäßig angestellt war .

In dem nun zwischen der Kolonialabteilung einerseits , dem Jnstiz -
ministerium nnd Oberlandesgericht zu Stettin andererseits eingetretenen
Schriftwechsel befinden sich , wie der Abg . Erzberger zuerst in der
Budgetkommission behauptete , zwei falsche Mitteilungen seitens der
Kolonialabteilung .

1 . Die Kolonialabteilung behauptete iu einer Anzahl von
Schreiben , daß Koch „ wegen Tropendieustuntanglichkeit heimkehren "
mußte . Der Abg . Erzberger führte am 31 . März 1996 aus :

»Dieser Satz findet sich wiederholt in einer Reihe von Schriftstücken der
Kolonialabteilung , auch an das preußische Justizministerim » . Es widerspricht
den Tatsachen , daß Koch wegen Tropendienstunfnhigkeit heimkehren » inßte .
Hier liegt vor mir eine Verfügung vom 31 . Mni 19Ut) von Dentsch - Ostafrika ,
in welcher verfügt ist , daß er seinen HcimatSnrlanb von nnbestimmter Daner
antrete . (Hört ! hört !) Und als er hier war , verfügt die Kolonialabteilung
unter dem 12 . August IW0 :

Sie werden hiermit um eine Erklärung ersucht, ob Sie bereit sind ,
nach Ablaus Ihres gegenwärtigen Urlaubs

- Urlaubs ! — ( hört ! hört !)
auf Ihren Posten nach Ostafrika zurückzukehren . ( Hört ! hört !) Die
Dauer Ihres Urlaubs wird nach Eingang Ihrer Erklärung fest¬
gesetzt werden .

Auswärtiges Amt : Kolonialabteilung .
Im Auftrage : Rose .

Die Reinschrift dieses Erlasses ist iu meinen Händen . AuS ihr geht doch
zweifellos klar hervor , daß es unrichtig ist, wenn in Schriftstücken der Kolonial¬
abteilnng gegenüber dem Oberlaudesgericht in Stettin und gegenüber dem
preußischen Jnstizministcr behauptet wird , daß Koch wegen Tropeudicnst -
untnuglichtcit heimkehren mußte . Es liegt mir ein zweiter und dritter Erlaß
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der Kolonialabteilung vom 23 . August und 4 . September vor , worin
immer wieder gesagt wird , Koch möge sich untersuche » lassen auf Tropcudieust -
tauglichkeit oder Tropendienstnntanglichkeit ." ( Hort ! hört !)

Die Vertreter der Kolonialabteilung mußten diese unrichtige Be¬
hauptung ihrerseits zugeben !

2 . In der Budgetkommission hat der Abg . Erzbcrgcr wenrr
behauptet , daß die Kolonialabteilung in einem Schreiben an den
Justizminister folgenden Pcissns aufgenommen habe :

Da Koch aus Gesnndhcitsrücksichte » im Kvlvnialdienst nicht verblctt ' en
kaun , und da auch seine fernere aushilfsweise Beschäftigung im Auswärtige »
Amte nicht cmgäug ' g ist , so bitte er resp , ich ergebenst , wegen dcr
Rückllbernahme des Koch , der inzwischen zum Gerichtsschreiber bei dein König¬
liche » Amtsgericht in Gartz a , O , ernannt worden ist , in den Justizdieusl
zum l , 8 . d , I , das weitere verfügen » nd mich vo » dem Veranlaßte »
möglichst bald iu Kenntnis setzen zu Wolleu ,

Der stellvertretende Kolonialdirektor hat tags darauf das
Kouzept dieses Schreibens vorgelegt , und daraus ergibt sich , daß die
Worte : „ so bitte er " — also Dr . Stuebel resp , v . Köuig , die beiden
Herreu , die das Schreiben verfaßt haben — „ fv bitte er resp , ich "
sich in dem Konzept nicht finden : es heißt dort : „ so bitte Ew . pp , ich , "

Der Abg , Erzberger hat diesen Irrtum seinerseits in der
Budgetkommission wie im Reichstage am 13 . März 1906 zugegeben ,
aber er konnte hier beifügen :

„ Ist mir aber hier tatsächlich eiu Irrtum in einem Punkt uutcrlanfcn , so
bin ich jetzt iu der Lage , festzustellen und hätte es schon damals tun tönuein
ich habe meine Vorwürfe in diesem Punkte begründet auf die a mtl > eh
beglaubigte Abschrift der Gerichtsschreiberei desLauo ^
gerichts I vom 27 . November 19l ) Z , versehen mit dem amtlicheu
Dienstsiegel ! Kanu ei » Abgeordneter wirklich noch vorsichtiger sein , n !s
wenn er sich auf amtlich beglaubigte Abschriften stützt ? ( Zehr richtig ! in
dcr Mitte .) Ich lege diese amtlich beglaubigte Abschrift , die den Vermerk
trägt : „ Mit der Urkunde gleichlautend, Gerichtsschreiberei des Landgerichte
Berlin I " nachher zur Kenntnisnahme auf den Tisch des Hauses nieder .
Wenn ich meinen Irrtum iu diesem einen untergeordneten Punkte eingeste ! e,
so kaun ich ebenso entschieden aber auch betonen , daß mir nicht die geringste
Leichtfertigkeit vorgeworfen wcrdcn kann . Ich habe nie daran Zweiiel
gehegt , daß man solchen amtlich beglaubigten Abschriften einer Gcrich >->-
schreiberei unbedingt Glauben schenken taun . Jedenfalls kann meine Person
nicht der mindeste Vorwurf treffe » , wenn ich so vorsichtig bei dcr Erhebinig
meiner Anklagen vorgehe ."

Dieser Fall Koch gab dem Abg . Dr . Spähn Veranlassung
zu der Bemerkung :

„ Noch ehe ich die Erklärungen dcr Bertrcter der Kolonialabteilung
gehört habe , bin ich durch die Anssührungen dcS Herrn Abgeordnete » Erz¬
berger nicht überzeugt gewesen , daß sei » Vorwnrf dnrch diese Bcweisstüctc
gerechtfertigt sei (hört ! hört ! bei den Natiouallibcralen ) , weder dnrch die
einzelnen Vorfälle noch dnrch deren Gesamtheit ."

Für ein Beweisstück hat die Kolonialabteilung selbst die Beweis¬
traft zugeben müssen . Die Unrichtigkeit des andern trifft nicht den
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Abg . Erzberger , da er sich auf amtlich beglaubigte Abschriften stützte .
Jedenfalls darf gesagt werden , daß durch diese Bemerkung des
Abg . Dr . Spähn die Kolonialverwaltung nicht rein gewaschen ist ;
zumal der nationalliberale Abg . Bassermann am 26 . März 19W
— also nach dieser Bemerkung des Abg . I) r . Spähn — zugeben mußte :

„ Die Verhandlungen in diesem hohen Hause machen , wenn man auch
zugeben muß , daß da und dort Uebertreibungen uuterlaufen sind , doch im
großen und ganzen einen nichts weniger als erhebenden Eindruck (sehr
richtig ! links ) und erwecken bei jedem unparteiischen Zuhörer das Gefühl ,
daß es iu der Tat richtig und notwendig ist, daß von der Kolonial -
Verwaltung die Dinge doch etwas genauer genommen werden
' sehr richtig ! links und iu der Mitte ) , daß mcm insbesondere bestrebt ist,
überall da , wo es not tut , zweifelhafte Elemente zu beseitigen
( sehr richtig ! links und in der Mitte ), uur erstklassige Beamte an die Stelle
zu setzen , Beamte , denen keine Vorwürfe gemacht werden können , wenigstens
keine Vorwürfe , die in die Wagschale fallen . Das gilt für mich auch — das
möchte ich bei dieser Gelegenheit betonen — für den Fall des Herrn
v . Puttkamer , den ich auch unter diese Beurteilung stellen möchte ."

Die gesamten Ausführungen des Abg . Dr . Spähn lauteten :
Meine Herren , der Herr Abgeordnete Erzberger hat uns zum Beweise

der Behauptung , die er aufgestellt hat , daß ei « Mangel an Offenheit bezüglich
der Mitteilung des Kolonialamts dem Reichstage gegenüber obwaltet , einzelne
Fälle vorgeführt , darunter zwei Beamtenfälle . Ich muß anssprecheu : noch
ehe ich die Erklärungen der Vertreter der Kolonialaoteilung gehört habe , bin
ich durch die Ausführungen des Herrn Abgeordneten Erzberger nicht über¬
zeugt gewesen , daß sein Borwurf durch diese Beweisstücke gerechtfertigt sei
( hört ! hört ! bei deu Nationalliberalen ), weder durch die einzelnen Vorfälle
noch durch deren Gesamtheit .

Ich möchte dabei auf eiuen anderen Gesichtspunkt aufmerksam machen ,
der vielleicht von uns allen zn beachten ist . Wohin kommt der Reichstag ,
wenn er sich in die Anstelluugsverhältuisse der einzelneu Beamten einmischt
(sehr richtig !) und damit über seine Befugnisse hinaus direkt in die Exekutive ,
die Verwaltung eingreift ? ( Sehr richtig ! rechts , in der Mitte und bei den
Nationalliberalen .) Dagegen muß der Reichstag Stellung nehmen , seiner
selbst wegen , und auch mit Rücksicht auf die Stellung der Reichsbeamten .
Meine Herren , wir untergraben dcuuit die Disziplin der Beamten . (Sehr
richtig ! rechts ) "

Der Abg . Erzberger bemerkte in derselben Sitzung : „ Nun
einige Worte gegenüber dem stellvertretenden Kolonialdirektor, dem
Herrn Erbprinzen von Hohenlohe . Der Herr Erbprinz hat am letzten
Dienstag in vielen Fällen zugeben müssen , daß dem hohenHause
unvollständige , unrichtige Mitteilungen seitens der
Beamten der Kolonialabteilung gemacht sind ; er hat
rundweg zugeben müssen , daß meine Darstellungen iu deu wesent¬
lichsten Punkten Kannenberg , Brandeis , Thierry durchaus zutreffend
sind insoweit , als ich Widersprüche zwischen den einzelnen
Mitteilungen konstatiert habe . Der Herr Erbprinz hat sich
damit begnügt , mildernde Umstände für seine Beamten
in Anspruch zu ueh iu e n . Ich habe kein Urteil hier gefällt , ich
habe absichtlich gesagt : es genügt mir , diese Widersprüche hervor -
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zuHeben ; das sind Tatsachen , die miteinander nicht übereinstimmen .
Mit dieser Erklärung kann ich sehr zufrieden sein . "

Gegen diese Konstatierung hat sich kein Widerspruch erhoben ;
dann bemerkte der Abg . Erzberger gegenüber deu Ausführungen des
Abg . Dr . Spähn :

„ Nachdem ich diese Fälle kurz behandelt habe , wird es nicht überraschen ,
wenn ich noch ein kurzes Wort sage gegenüber den Ausführungen des Herrn
Abgeordneten Dr . Spähn . Ich habe meine Ansicht ausgesprochen, und ich
glaube , ich habe nie ein Hehl daraus gemacht , wie meine Ansicht ist . Der
Herr Abg . vr . Spahu hat daraufhin seine Privatansicht ansgesprochen, die
von der meinigcn abweicht : das braucht nicht zu überraschen , daß in einer
so großen Fraktion mit löv Mitgliedern die Ansichten einmal auseinandcr -
gchen . Das nehme ich niemand übel , wenn jemand gegen mich aus meiner
eigenen Fraktion einmal auftritt . Das kann man nicht verhindern , das ist
jedermanns gutes Recht , wie ich es auch für mich in Anspruch nehme , meine
Ansicht auszusprecheu . Aber das eine muh ich doch sagen : ich habe die Falle
hier nicht vorgebracht, nm damit die Disziplin in dem Bcaintenkörpcr irgend¬
wie zu untergrabe » . Im Gegenteil , nichts schützt und stärkt meines Er -
achtens die Disziplin des Beamtentörpers so sehr , als wenn volle und strikte
Gerechtigkeit nach allen Seiten hin obwaltet . (Sehr gut !) Es klingt mir
immer noch in den Ohren ein Satz , der bei der Beratung der Revision des
Militärstrafgesetzbuchs in diesem hohen Hause ausgesprochen morden ist . Der
Satz nämlich : „ Ueber der Disziplin steht d ic Gerechtigkeit ."
Es war der Herr Dr . Spähn , der eben diesen Satz ausgesprochen hatl
(Heiterkeit .)

Ich habe nur als ein getreuer Schüler dieser Auffassung , daß mir die
Gerechtigkeit auch über der Disziplin steht , die Ansicht vertreten , daß mir das
auch in den Fällen der Kolonialabteilung gilt . Ich glaube , daß nichts so
sehr geeignet ist , die Disziplin zu untergraben , als Ungerechtigkeiten , die im
Beamtenkörper vor sich gehen . ( Sehr richtig !) Ich bin allerdings auch nicht
der Ansicht , daß wir Beschwerden von Beamten hier in diesem hohen Hause
vortragen sollen , die im privaten Wege ausgeglichen werden können . Aber
der größte Teil dieser Beschwerden ist ja schon im Dezember d . I . in diesem
hohen Hause vorgetragen worden ; die ganze jetzige Debatte ist mit Aus¬
nahme eineS einzigen Falles nur die Fortsetzung der Dezcinberdcbattc , weil
damals keine Klarheit nach allen Seiten hin geschaffen wurde . Wenn ich nun
einzelne Fälle hier vorbringe , so bin ich dazu veranlaßt , weil , wenn ich hier öffent¬
liche Anklage erhebe , mir entgegengehalten wird : Beweise dafür ! Die
Beweise dafür kaun ich aber nur durchein zelneFälleer -
bringen . Ich glanbe auch : wenn ich als AbgevrdnctcrKenntnis erhalten
habe von Zuständen , die nach meiner festen und ehrlichen Ueberzeugung
die ganze koloniale Entwicklung hindern , so bin ich nach meinem Programm :
für Wahrheit , Freiheit und Recht ! dazu verpflichtet , sie auch in diesem hohen
Hause zum Ausdruck zu bringen , unbekümmert darum , ob ich damit anstoße
oder nicht . Ich nehme anch das Risiko für mein Auftreten ganz allein ans
mich , und glaube ich nicht , daß mir irgend ein Vorwurf gemacht werden
kann , wenn ich nach meiner festen und ehrlichen Ueberzeugung gehandelt
habe ; dies werde ich auch in Zukunft tuu . Ich bin aber auch fest über¬
zeugt, daß die Ansichten , die Herr Dr . Spnhn hier für seine Person zum
Ausdruck gebracht hat , nicht im mindesten mir entgegentreten , wenn ich solche
Mißstände in den Kolonien vorbringe . Ueberrascht biu ich allerdings
worden , denn ich habe nicht im mindesten vermutet , daß diese gegenteiligen
Ansichten in unserer Fraktion hier im Hause ausgetrageu werden würden ."

Damit ist für den Verfasser dieser Zwischenfall erledigt !
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d ) Der Fall Hütter - Wolfhagen . Am 18 . Juli 1901
reichte der heute noch in der Kolonialabteilung angestellte Beamte
Kiem gegen den Landeshauptmann Brandeis eine Anklageschriftan
die Koloninlabteilung ein , die folgenden Passus enthielt !

„ Der Hauptagent Hütter , von der Jaluitgesellschaft , welcher mit mir nach
Europa gereist ist, und über dessen Charakter nnd Glaubwürdigkeit der Herr
Landeshauptmann vor meiner Ankunst in Jalnit berichtet hat , hat sich auf
dem Dampfer dahin geäußert , daß die Jaluitgesellschaft unter anderem durch
einen mit dem Auswärtige » Amt abgeschlossenen geheimen Vertrag das Recht
sich vorbehalten Hütte , die Entlassung ihr nicht genehmer Beamten herbei¬
zuführen . Dies wird nach meiner Entlassung aus dem Reichsdienst in den
Marschallinseln geglaubt werde » ; hat doch , wie berichtet , selbst dem Kaiser¬
lichen Landeshauptmann gegeniiber der zweite Hauptagcut Wolfhagen be¬
hauptet , seine Gesellschaft setze bei dem Auswärtige « Amt alles durch , es koste
» ur ein paar Flaschen Sekt ."

Der Abg . Erzberger trug am März 1906 diesen Teil von
der Beschwerdeschrift vor uud fügte bei : „ Das ist eine schwere An¬
schuldigung , wie sie schwerer gegen Beamte einer Zentralverwaltung
kaum gedacht werden kann . Ich bin nicht geneigt , dieser Anschuldigung ,
die direkt auf Bestechlichkeit hinausläuft , Glauben zu schenken ; aber
ich muß doch fragen : was ist geschehen auf Gründ dieser An¬
schuldigung ? hat eine eingehende Untersuchung stattgesunden ? sind
eventuell die Leute , die das geäußert habeu , wegen Beamten¬
beleidigung zur Rechenschaft gezogen worden ? "

Der Kolonialdirektor Erbprinz von Hohenlohe antwortete
darauf :

Die Sache , auf die sich die Ausführungen des Herrn Abgeordneten
Erzberger bezogen , ist , soviel ich weiß , 1901 geschehen . Der betreffende Be¬
amte hat in einer Beschwerdeschrift gesagt, auf der Fahrt von Neu - Guinea
im Schiffe hätte ihm ein Angestellter der Jaluitgesellschaft gesagt , seine Gesell¬
schaft sei der Ansicht , daß eine Bestechung in dieser Weise möglich sei , daß
die Gesellschaft für eine oder ein paar Flaschen Sekt von der Regierung haben
könne , was sie wolle . Ich glaube , meine Herren , daß die große Mehrheit
dieses hohen Hauses mit mir der Ansicht sein wird , daß eine derartige
Insinuation , als ob ein deutscher Beamter für ein paar Flaschen Sekt für
alles zu habeu wäre , derartig lächerlich uud frivol ist , daß auf sie überhaupt
nicht einzugchen sein wird .

Auf diese Art der Entgegnung von Beschwerden bemerkte der
Abgeordnete Erzberger :

Ich habe aus einer bei der Kolonialabteilung eingegangenen Anklage -
und Beschwerdeschrist einige Sätze hier mitgeteilt . Ich habe absichtlich
gesagt , daß ich diese schweren Beschuldigungen nicht zu meinen eigenen
mache , daß ich kaum an dieselben glanben könne . In dieser Beschuldigungs¬
schrift findet sich auch der Satz , daß ein Agent der Jaluitgesellschaft versichert
habe , wenn man Beamten des Auswärtigen Amts , der in Betracht kommenden
Kolonialabteilung ein paar Flaschen Sekt bezahle , könne man alles verlangen .
Ich habe um Auskunft darüber gebeten . Der Herr stellvertretende Kvlvniat -
direktor hat darauf erwidert , das sei eine lächerliche nnd frivole Behauptung ,
so daß er darauf gar nicht weiter eingehe . Ich konstatiere also .
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daß Beamte , die heute nvch i in R e i ch s d i e n st e stehen ,
ungestraft lächerliche und frivole Behauptungen auf¬
stellen dürfen .

Ohne der dritten Lesnng des Etats vorzugreifen , fügen wir an ,
daß die Kolonialverwaltnng nicht immer auf diesem Standpunkt
gestanden hat ; es liegeu dem Verfasser Abschriften aus Prozeßakten
vor , aus denen sich ergibt , daß der Rechtsreferent , Gcheimrat
Schmidt - Dargitz , die Angelegenheit Hütter und Wolfhageu bearbeitet
hat ! Was ist hieraus geworden ? muß man nun erst recht fragen !

c ) Die Wellblechdächer . Am 16 . Mai 1906 führte der
Abg . Dr . Bachcm im Reichstag ans :

„ Nun bin ich gezwungen , zum drittenmal eincAngelegcnheit vorzubringen ,
welche bisher eine Klärung nicht gefunden hat . In der Budgetkommission
ist darauf aufmerksam gemacht worden , das; eine Anzahl von Stationen in
Ostafrika anstatt mit Wellblech mit Stroh bezw . mit Gras gedeckt sind ,
überhaupt nicht als Festung angelegt sind . Es ist behauptet worden , daß
im kürzlichen Aufstaude eine dieser Stationen dadurch verloren gegangen sei ,
daß ein Strohdach mit einem brennenden Pfeil in Brand geschossenworden
ist , so daß die Besatzung die Station verlassen mußte uud dann nieder¬
geschlagen werden konnte . Es ist gefragt worden , worauf es berul .e, daß
man diesen Stationen nicht , wie den älteren Stationen , Wellblech , also fencr -
festes Material , geliefert habe . Auf diese Bemerkung ist in der Budget¬
kommission keine Autwort erfolgt .

Sodann hat gestern der Herr Abgeordnete Dr . Spähn dieselbe Sache
wieder berührt , mit derselben Tendenz und mit derselben Frage , und es ist
wiederum keinerlei Antwort erfolgt . Ans diesem Grunde bin ich gezwungen ,
die Sache zum drittenmal vorzubringen . Ich meine , sie ist wichtig gcnng ,
daß der Reichstag ein Recht hat , zn hören , wie es sich damit verhält . Ich
kann Mann und Roß nennen : es handelt sich in erster Linie um die Station
Liwale . Das ist diejenige Station , die , als der Aufstand in Ostafrika im
Entstehen war , überfallen uud genommen wnrde ."

Nunmehr antwortete Geh . Legationsrat Dr . Seitz :
„ Soweit sich die Anfrage ans die Station Liwale bezogen hat/ so ist es

allerdings richtig , daß diese Station niedergebrannt wnrde und deshalb auf¬
gegeben werden mußte ; es unterliegt keinem Zweifel , daß , wenn die Station
befestigt gewesen wäre , und wenn ein massiver Bau mit einem Wellblechdach
vorhanden gewesen wäre , es wohl möglich gewesen wäre , die Station länger ,
vielleicht auch ganz zn halten . Darüber kann wohl kein Zweifel obwalten ."

Abg . Dr . Bachem stellte min fest :
„ Ich verstehe , nicht , warum diese Antwvrt nicht schon in der Budget¬

kommission hat abgegeben werden können . Ich verstehe anch nicht , warum diese
Antwort nicht gestern bereits dem Herrn Abgeordneten Dr . Spähn gegeben
wurde . Warum bedarf es einer dritten energischen Aufforderung , um endlich
eine derartige Antwort zu bekommen ? ( Sehr richtig ! in der Mitte und
links .) Meine Herren , verstehen Sie denn nicht , daß durch eine derartige
Hinterhältigkeit das Vertrauen des Reichstags zur Verwaltung der
Kolonien tief geschädigt werden muß ? ( Sehr richtig in der Mitte und links . ) "

Hier hat also auch ein anderer Abgeordneter erfahren , wie es
ist , mit der Kolonialabteilung eine Debatte zu führen .
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>2 . veutscde Holonialpoiitiii uns Mission .
Die beste Fürsorge für die Eingeborenen ist die beste Kolonial¬

politik ! Der Urbewohner der Kolonie ist wertvoller als Edelmetall
eines Landes ! Hebung der Eingeborenen auf eine höhere Kultur¬
stufe muß daher Ziel einer jeden vernünftigen Kolonialpolitik sein .
Den Eingeborenen aber erweist man den unschätzbarsten Dienst ,
indem man sie zu Christen erzieht ; daraus ergibt sich die Not¬
wendigkeit der Förderung des Missionswesens .
Der angesehene französischeKolonialpolitiker Leroy Beaulieu meint :

Mit Hilfe der Missionen habe Spanien die Bewohner eines
großen Teils von Südamerika wenigstens einigermaßen zivilisiert ,
während die der englischen Kolonie , wo keine nennenswerte Missions¬
tätigkeit stattfand , größtenteils ausgerottet worden seien . Durch
Kaufleute , Beamte , Schulen allein lasse sich keine erfolgreicheKoloni¬
sation treiben . Nur mit Hilfe der Mission sei die Erziehung und
Zivilisierung der Wildeu möglich .

Aber gerade hierbei hat es die deutsche Kolonialpolitik schwer
fehlen lassen . Wir wollen nicht aus der Unmenge der privaten Be¬
schwerden der Missionare hier einige Beispiele herausgreifen, sondern
nur mitteilen , was der Abg . Erzverger am 16 . Januar 1906 im
Reichstage ausführte :

Ich brauche nicht die grüßen und lebhaften Klagen , die über die Aus¬
breitung des Mohammedismus in Deutsch - Ostafrika , Togo nud Kamerun
auf dein Kolonialkongreß erhoben worden sind , zu wiederholen ; aber ich
konstatiere , daß nicht nur die Vertreter beider christlichen Missionen, beider
Konfessionen , sondern auch die Vertreter der sogenannten wirtschaftlichen
Kolonialpolitik , des Handels und des Plantagenwesens in der Sektion 5
offen erklärt haben : der Mohammedanismus ist der größte und schwerste
Feind , den die deutsche Herrschaft in Ostafrika überhaupt haben kann , und
seitens der Regierung muß alles geschehen , um diesem Feind entgegen¬
zutreten . Statt dessen finden wir Maßnahmen , die geradezu auf eine Be¬
günstigung des Mohammedanismus hinausgehen . Wenn z . B - in den
Regierungsschulen einige Jahre hindurch mohammedanischer Religions¬
unterricht erteilt worden ist ( hört ! hört ! in der Mitte ), was allerdings jetzt
abgestellt worden ist , wie ich zugebe , so muß in den Köpfen der Eingeborenen
die Idee wach werden , di.e sie auch offen aussprechen, der Mohammedanismus
ist die Staatsreligion des Deutschen Reiches , und unser Kaiser sei der oberste
Herr der Mohammedaner . Das ist die Ansicht , die in den weitesten Kreisen ,
besonders am Tanganyikasee , ganz gang nnd gäbe ist . Diese Ansicht wird
in jener Gegend noch dadurch mächtig gefördert , daß nach den Mitteilungen ,
die mir zugegangen sind , drei Moscheen in den Secugebieten mit Hilfe und
Unterstützung deutscher Reichsmittel gebaut worden sind (hört ! hört ! in der
Mitte ) , daß bei Eröffnung dieser Moscheen der betreffende Bezirksbeamte in
großer Gala erschienen ist . Wenn wir weiter erfahren , daß bei Wahlen von
Stammeshäuptlingen , wo ein christlicher und ein mohammedanischer Kandidat
um den Sieg ringen , die offiziellen Vertreter der deutschen Regierung stets
auf feiten des mohammedanischen Kandidaten stehen , so kann das bei meinen
politischen Freunden freilich keine besonders große Begeisterung für unsere
deutsche Kolonialpolitik erzengen . Die Folgen einer solchen Maßnahme
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zeigen sich auch schon ; wahrend 1878 z , B , am Viktoria Nyauzasee nur
MÜ Mohammedaner lebten , finden wir jetzt in der gleichen Gegend SOlX)
Mohammedaner . Dieses rasche Anwachsen ist aber deshalb um so über¬
raschender , weil im benachbarten englischen Uganda die Zahl der
Mohammedaner von Jahr zu Jahr abnimmt . Unsere deutschen Beamten
treiben vielfach in den Kolonien eine künstliche Kultur , ja eine Hochkultnr
des Mohammedanismns . Welches die Ursachen sind , will ich nicht weiter
untersuchen. In den Schutztruppen werden fast nur Mohammedaner an¬
gestellt . Wie mir aus dem Jahre 1892 — die Sache liegt zwar weit zurück ,
gehört aber zur prinzipiellen Beurteilung der Frage doch hierher — mit¬
geteilt worden ist . ist ein christlicher Askari nur deshalb nicht für die Schutz -
lruppe angeworben worden , weil er Christ war ? Man wird von seilen der
Verwaltung sagen : wir sind in erster Linie auf mohammedanische Askaris
angewiesen. Das gebe ich bis zu eiuem gewissen Grade zu ; aber was soll
mau dazu sagen , wenn diese mohammedauischcu Askari sich erfrechen dürfe » ,
den Christen , besonders den dortigen katholischen Christen , die denkbar
schwersten Beleidigungen an den Kopf zu werfen , beleidigende Anwürfe , von
denen mau sofort sieht , daß sie nicht in Deutsch -Ostafrika gewachsen , sondern
Importware aus Deutschland sind ? Es sind das Beleidigungen und Schimpf¬
worte gegen die dortigen katholischen Christen , die mit der größten Ent¬
rüstung zurückgewiesen werden müssen . Nicht um Einzelfülle handelt es sich ;
sondern niir ist von Missionaren , die seit Jahren dort tütig sind , mit¬
geteilt worden , daß fast durchweg , wenn ein Eingeborener katholisch wird ,
er von den Angehörigen der schwarzen Schutztruppe immerfort mit Schimpf¬
worten wie „ Kreuzkvpf " oder „ Wcihwassermichel" — ich bitte um Ent¬
schuldigung für diese Ausdrücke , aber ich muß das erzählen — belegt wird .
Wenn die Missionare sich darüber bei der zustüudigeu Behörde beschweren ,
so ist bisher noch nicht ein einziges Mal ein Einschreiten dieser Behörde zu
verzeichnen gewesen . (Hört ! hört ! in der Mitte .) Man hat die Missionare
immer mit schönen Worten vertröstet , ist ihnen aber mit der Tat bisher nicht
zur Seite gestanden/ "

Da ist es an der Zeit , an die päpstliche Bulle vom 4 . Mai 1495
zu erinnern , die alsbald nach der EntdeckungAmerikas den Spaniern
ans Herz legte :

„ Ihr sollt die Völker , welche diese Inseln und Kontinente be¬
wohnen , bewegen , den christlichen Glauben anzunehmen . Wir legen Euch
ans Herz , . . . Eurem Versprechen gemäß - . . . ehrenhafte
Männer auszuwählen und nach den Inseln und
Kontinenten zu schicken , Männer , die Gott sürchten , unterrichtet ,
geschickt und geeignet , den Bewohnern und Eingeborenen den
katholischen Glauben zn lehren und sie zu guten Sitten zu erziehen . "

Angefügt sei noch , daß im Etat für 1906 die ersten Simultan¬
schulen für weiße Kinder in Ostafrika eingeführt werden sollen , in
der zweiten Lesung haben die Sozialdemvkraten dieser Position zur
Annahme verholfen ! Ein würdiges Schlußstück zu der ganzen
Kolonialdebatte.
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Zie VoKnunzzfrAze
im Zusainmenhange der Einzelerscheinungen organisch und in
ausführlicher Weise behandelt zu haben , ist das Verdienst von
vr . Eugen Säger . ( Urteil des „ Gesnndheits - Ingenieurs " )

Ueber Äie Votinungskrcige fehlte bisher ein größeres
Werk, welches das gesamte Gebiet mit seinen zahlreichen Unter -
fragen erfassend und erschöpfend darstellte . Im Reichstage führte
Dr . Graf von Posadowsky - Wehner aus , daß diese gründliche
und umfassende Arbeit des Abg . Dr . Jäger die Herausgabe
einer amtlichen Denkschrift eigentlich erübrige .

M Lösung Ar Wohnungsfrage
beschäftigt aber nicht nur die Regierungen und Parlamente ,
fondern in ebenso reichem Maße die gsmein6licnsn üörpsr -
Knasten und Sömsin6sverl0llltungsn , gemeinnützigen Bau¬
genossenschaften , Grundbesitzer- und Mictervereine , Sozialpolitiker ,
Banken , Sparkassen und behördlichen Anstalten . Besonders die
Gemeinden ^ werden von den verschiedenen Interessengruppen
stetig gedrängt , klare Stellung zu den einzelnen Wünschen ein¬
zunehmen .

Fügers Kuck ilt 6ns beltv VöerK in der deutschen
Literatur über die Wohnungsfrage , so urteilt die von Damaschke
herausgegebene Zeitschrift des Bundes der Bodenreformer , die

Deutsche Volksstimme " , Und die ? rnnkkurtsr Leitung schreib ! !
„ Wir tonnen uns dem Bericht des Benins Reichswohnnugsgesetz
imschlicßen , der sagt , daß das Werk wohl die beste derzeit vor¬
handene Uebersicht über den reichen Stoff gibt und als eine
vorzügliche Auskunstsstelle an Interessenten der Wohnungsfrage
wärmstens empfohlen werden kann ." —

Hm KMlWllM MWGMtlltlM'f
wird das Buch allen Interessenten äußerst wichtig sein . Am
Schlüsse des Buches und nls Ergebnis der Ausführungen ent¬
wirft der Verfasser ein umfassendes Kskormprograinm in
Leitsätzen für Reich , Staat und Gemeinde zum Bargehe » in der
Wohnungsfrage .

V?sr liternrikck ocksr recknerücn tütig kein will ,
findet in diesem Werke, die beste Sammlung trefflich geordneten und
klar dargestellten Stoffs .

Das VöerK umkaht ? ioei Känös . preis ü Kan6 5 MK .

1

Ausführlicher Prospekt gratis

2u bszieksn 6urct? ciüs ZucKKanälungsn .
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Nlls ZeSermlinl ! KziigW Kr WMen -
vtlWenlW lviffen mu8 .

In Fragen und Antworten auf Grund des Abänderungsgesetzes vom
13 . Juli 1399 und der Ausführungsverordnungen neu zusammengestellt.

Bon llr . ? . Lltzö ,
Mitglied des deutschen Reichstages .

Der auf dem Gebiete der sozialen Gesetzgebung in Deutsch¬
land hervorragend tätige Verfasser bietet Arbeitgebern und
Arbeitern hiermit eine Schrift so anregend und leichtverständlich ,
wie sie besser nicht gedacht werden kann . Daher wurde sie
gleich beim erstmaligen Erscheinen von königlichen Regierungen
und zahlre ichen Sach kennern als vorzüglich geeignet znr Orien -
tieruug über die Bestimmungen des Gesetzes warm emp fo hlen .

Keliör6en , SrohdEtriebs , ? abrzKsn , Srohgrun6bs ! itzsr
erfüllen einedurch das Gewissen gebotene soziale Pflicht , wenn
sie immer wieder von neuem darauf halten , daß jeder ihrer
Arbeiter in Besitz dieses Gesetzes kommt . Eine solche Tätigkeit
wirkt zugleich vorbildlich für kleinere Betriebe .

- Preis 25 Pf . -
Partleprelle : 25 Bücher 5 Mk ., 100 — ty Mk ., 500 90 Mk .,
— - i000 ^ ibv Mk .

Von demselben Verfasser erschien :

Ms hie WM Arbeitgeber u . Mitnehmer
insbesondere solche in offenen Verkaufsstellen bezüglich
der neuesten Gewerbsordnungs - Novelle wissen müssen .

Nebst einer Zusammenstellung der wichtigsten Bestimmungen des
Handelsgesetzbuches, der Gewerbeordnung und der Arbeiterversicherung
zum Schutze der Handlungsgehilfen , sowie Anlagen : G >setz betreffend
die Abänderung der Gewerbeordnung vom M . Juni 1900 und Bundes¬
ratsverordnung vom 13 . Juli 1WV betreffend die Ausdehnung der
Arbeiterschntzbestimmungen auf die Werkstätten mit Mvtorbetrieb .
116 und IV Seilen .

Preis 50 Pf .
Das Werkchen ist tatsächlich unentbehrlich für alle , welche

von den neuen Bestimmungen getroffen werden .
2u bszisksn 6urcli alle KucKlianälungsn .
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